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Yorwort

Im Rahmen der Zählung der Revölkerung, Gebäude, Wohnungen, nichtlandu'irtschaftlichen Arbeits-
stätten und landwirtschaftlichen I{Ieinbetricl:e im Jahre Ig50 wurde eine Bestandsaufnahme der in der
Bundesrepublik vorhandenen Gebäude und W-ohnungen vorgenommen. Die letzte Zälfiing dieser Art
hatte, vorwiegend beschränkt auf die Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnenr, im Jahre lg27 im
Deutschen Reich stattgefunden. Nach den Zerstömngen an\4Tohnraumund rlem Bevölkenrngszustrornams
den deutschen ( )stget ict,en infolgc des Krieges und der Nachkriegsrnaßnahmen war in clel Bunclesrepublik
Deutschland eine außerordentliche Wohnungsnot entstanden, clie dringend der Abhilfe beclurfte. Die
Regierung hat es deshalb nach I(onstituierung des Bundes als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben
bezeichnet, dem Wohnungsmangel ent'gegenzuarbeiten. Aufgabe cler Gebäude- und Wohnungszählung
vom 13. 9. f 950 sollte es in diesem Rahmen sein, den noch vorhandenen 'Wohnungsbestand. neu auf-
zunehmen und dio WohnverhäItnisse der llaushaltungen in der Bundesrepublik Deutschlancl zu erfasson.

Die Ergebnisse dieser Statistik sind in den Bänden 38, Hefb 2, und 39 bis 42 enthalten. Der Veröffent-
lichung der Ergebnisse sind jeweils kurze Erklärungen der den Zahlen zugrunde liegenden Begriffe und der
bei der Statistik angewandten organisatorischen Regelungen vorangestellt. Der hiermit vorgelegto
Band 38, Heft l, der Statistilqder Bundesrepublik Deutschland hat die Aufgabe, die hei der Wohnungs-
zählung 1950 angewandten Verfahren ausführlich darzulegen und zu begründen. Dies erscheint einmal
notwendig, um die Ergebnisse der Zählung richtig beurteilen zu können; sodann ist die Beschreibung der
Methoden der Wohnungszählung 1950 notwendig, um die Regelungen festzuhalten, die bei späteren
Zätrhl;lgerr den Ausgangspunkt von Vergleichen bilden werden.

Da den Benutzern der wohnungsstatistischen Zahlen zunächst vor allem die Drgebnisse der Erhebung
zugänglich gemacht werden mußten, wurde die Veröffentlichung d.ieses Ileftes bis jetzü zurückgestellt.

Wiesbaden, im Februar 1956

Dr. Gerharil Fürst
Präsidenü des Statistischen Bundesamtes
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A. Allgemeines zur Statistik iler Gebäuile- und Wohnungszählung

Geschichtlicher Rückbllck
Die Zusammenballung der Bevölkenrng in den Stddten

gegen Errde dos vorigen Jahrhunderts brachte in steigendem
Maße wohnungspolitische Probleme mit sich, zu deren sta-
tistischer Erfassung vor allem die Statistischen Amtel der
I(omrnunen ihren Beitrag lieferten. Es waren insbesondere
die C{roßstädte, die als erste darangingen, Wohnungszäh-
lungen in ihren Bereichen durchzufuhren, und dadurch wert-
volle Erfahrungen und Anregungen zur Fortbildung woh-
nungsstatistischer Methoden sammelten. Damit u'urden dio
Großstädto zum Schrittmacher der späteren allgemeinen
Wohnungszählungen, deren Aufgabe es ist, Feststellungen
über die WohnverhäItnisse zu treffen. Eine der ersten städti-
schen Erhobungen dieser Art dürfte wohl die der Stadt l'rank-
furt im Jahre 1854 ge\l'esen seinl). Die Ztihlungen wurden
meist in Verbindung mit den Yolkszahlungen durchgefiihrt
und waren lediglich auf die ortlichen VerhäItnisse und Jn-
teressen abgestellt. Die regionalen Besonderheiten und die
verschiedenon Erhebungszwecke hatten unterschiedliche Me-
thoden und Begriffsbestimmungen zur Folge, die - neben den
ungleichen Erhebr-rngszeitpunkten einer \-ergleichbarkeit'
der'Ergebnisse im \\'ege stanclen. Die nlöglichkeit,, sich ein
Bild tiber dre Wohnverhältnisse in großen zusamrnenh:ingen-
den Gebieten zu machen, wurde dadurch stark beeinträchtigt.

Auch die Regierungen einzelner deutscher Bundesstaaton
schenkten bereits fruhzeitig der Wohmurgsstatistik orhöhte
Beachtung. Ilierzu gehörten vor allem Baden, \\rurtternberg
und Sachsen, die wiedelh olt Wohnun gszählungen clurchfuh r-
ten. Die älteste, ein ganzes Staatsgebiet umfassende Zahlung
fand anläßlich der Volkszählung vom 3. L2,1864 in Ilaclen
statt. Durch Zusat,zfragen auf der Zahlungsliste der Yolkszäh-
lung wrrden alle Gebdude und die in den Wohnhäusern be-
findlichen Wohnräume, gewerblich genutzten liaurno und
Kticherr gezahlbz). Von diesem Zeitpunkt an hat Baden in
Vorbindung mit den periodisch stattfindenden Yolkszahlun-
gon laufend weitere Erhebungen durchgefuhrt, u-obei der tTm-
fang der zu erhebenden Tatbestände gegenuber der ersten
Zählung von FaIl zu Fall eingeschränkt odcr ausgedehnt
wurde.

In Württemberg sind anläßIich der Volkszählung im Jahre
1895 die Wohnungen in den frinf Städten des Landes mit mehr
als 20000 Einwohnern gezahlt wordena). Die nächste Erhe-
trung im Jahro 1900 erstreckto sich bereits auf das ganze
Land und wurde 1905 und lgl0 wiederholt. Bei der letzt-
genannten Zä},hng wurde die Größe der Wohnungen (Zahl
dor 'W'ohnräume, d. h. heizbare und nicht heizbare Ztrnrner,
Stuben, Kamrnern, sowie Zahl der zum Schlafen benutzten
Wohn- und anderen Räume), die Kuchonverhältnisse der
Ilaushaltungen und die Wohnrechtsverhältnisso (Eigen-
tämer-, Miet- oder Dienstwohnung) festgestellt.

Bei don in Sachsen durchgeführten W'ohnungszählungen
wurden besondere Erhebungspapiere zur Feststellung der
Wohnverhältnisse verwendet, wie es bisher nur in den Groß-
städten üblich war. An der ersten Zahlung irn Jahre 1904
nahmen l4 Mittel- undKleinstddte toil a).Bei derWiederholung
der Zählung im Anschluß an dio Volkszählung im Jahre 1905
beteiligten sich bereits 27 Städte. Die dritte ebenfalls in Ver-
bindung mit der Volkszählung durchgeführte Wohmrngs-
zählung irn Jahre 19I0 umfaßte 458 Gemeinden mit, fast der
Hälfte der Bevölkerung Sachsens. Die Befragung v'urde rrrit,-
tols einer Grundstücksliste ftir jecles mindestens eine W'oh-
nung aufweisende Grundstrick und eines Schlafraum-
verzeichnisses für jede W'ohnung mit Untermietern durchge-
führt. Wio eingehend dabei die Wohnverhältnisse untersucht

wurden, ergibt srch aus der Fragostellung in den Zähl-
papieren. So wurde in der Grundsttlcksliste u. a. gefragt nach
der Erbauungszeit der lIäuser, der Straßen- und Stock-
u'erkslage rler Wohnungen, cler Zahlder heizbaren und nicht
heizbaren Zimner,I(tichen und anderen Räume, der Zahl der
zum Schlafen benutzten Kr.rchen und Zubehörräume, den
Abortverhaltnissen, der'Wohruechtsform, dem Mietpreis
und nach cler tTntervermietung. Das Schlafraumverzeichnis
stellte die Zahl, Alt und Beschaffenheiü der Schla,fräume so-
'nie die Art und Dichte ihrer Belegung fest, wobei auch die
Ausstattung der Schlafraume mit Betten sowie r.rnter den
Schläfern die Zabl der Krndcr unter 14 Jahren besonders er-
mittelt wurrle. Durch die wahrend des ersten Weltkrieges in
794 Cemcinden aller Clrößenklassen vorgenommenen Er-
hobungen in Sachsen (am 12. 10. 1916 und am f. 12. l9f6)
wurden mehr als 952 000 Wohnungen einer statistischen Er-
fassung unterworfen, d. s. etrva drei Viertel <les schätzungs-
weise im Staate vorhanden gewesenen lMohnungsbestan-
cless). Ermittelü wurclen u. a. die Größe der Wohnungen,
die lVohnrechtsform und der nlietpreis.

Die orste einheit,liche Wohnungszählung im ganzen R,eichs-
gebiet fand in der Zeit vorn 12.5. bis 3I.5. f glS stat't6). Sio
erstreckte sich generell auf alle Gomeinden, die nach der
Volkszählung vorn 5. 12. I9I7 eino Zivilbevölkerurrg von
5 0 00 und mehr Einwohnem hatten. I]nter best,irnmten Vor-
aussetzungen konnten jedoch die Landeszentralbehörden sol-
che Gemeinden von der Durchfrihmng cler Erhebung befreien,
andererseits diese aber auch auf kleinere Gomeinden aus-
dehnen, soferrr letzt'ere in Industriebezirken lagen oder Arbei-
terwohngerneinden waren. Insgesamt, wurden im damaligen
Reichsgebiet 3782 Gemeindon erfaßt, in denen 55,5 vH der
Gesamtbevolkemng des Deutschen R,eichos wohnt'en?). Ge'
zählt wurclen die Gebaude mrt mindestens oiner bewohnten
oder leerstehenden \Yohnung und deren Bewohnerr. Als Zähl-
llapier wurde eine llausliste verwendet, die vom lTauseigen-
tumer oder dessen Stellr'ertreter ftir jedes Cebäude auszu-
ftrllen war, in dem sich rninrlestens eine \Yohmrng befand.
Außer Namen. Bemf und Anschrift des llauseigentumers
waron folgende Angaben zu machen: Straßenlage (ob Yorder-
haus, Seitenflugel, Hinterhaus usw.) und Stockwerkslage der
Wohmrng, Name des Wohnungsinhabers, Zahl der Wohn-
räume, ob eine eigene Kucho vorhanden, vertraglicher
Jahresmietpreis, Art der Benutzung der Wohnung, Gesamt-
zahl sämtlicher Bewohner der Wohnung. Ferner war entspre'
chend dem Ilauptz*'eck der Erhebung - den Wohnungsbe-
darf nach dem I(riege festzustellen - die Frago zu beant-
u'orten, ob in der Wohnrurg verheiratete oder verwitwete
Frauen lebten, die keine eigene \\'ohnung hatten, nach dem
Kriege aber eine eigene Wohmrng beziehen wollten.

Die durch dcn Ausgang des Krieges und die Inflation ein-
getretone Entv'icklung fieß den Überblick über dio Woh-
nurrgsverhaltnisse rasch verlorengehen, so daß die Bestands-
za,ltlerl des Jahres 1918 nicht rnehr - oder zumindest nur be-
dingt - 

Ausgangspunkt, wohnungspolitischer Maßnahmen
sein konnten. Die Notwendigkeit, neue zahlenmäßige Unter-
lagen fur clie Wohnungspolitik zu gewinnen, firhrte nach \ror-
liegen stabilerer Yerhältnisse zu cler R eichswohnungszählung
vom 16. 5. 19278). Ihr Erhebungsbereich war größer als der
cler ersten R,eichswohnungszählung, denn sio wurdo in sämt-
lichen'Cemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern, dem
größten Teil der Gerneinden mit 2000 bis unter 5000 Ein-
wohnern und einer Reihe von besonders ausgewählten klei-
neren Gemeinden durchgeftihrt. \'on der Gesamtbovölkorung
der Gemeinden mit, weniger a1s 1000 Einwohnern wurden
8,2 vH erfaßt; bei den Gemeinden mit 1000 bis unter 2000
Einr.r'ohnern betrug clie entsprechendo Anteilziffer 3 1,9 vH'g).

1) L. Ächner: ,,Wohnungsstatistik" in F. Bilrgdörfer: ,,Die Statistik in blatt",6. Jg., Nov. 1914, Nr.9, S.281. - 
s) ,,Deutsclres Strtistisches Zentral'

Deutschland nach ihrem heutigen Stand", 1940, Bd. II, S. 1205. - ') Beiträge blatt",12. Jg., Jan./Febr. 1920, Nr. 1/2, S. 1?.- 6) Rclll. 1918, Nr. 58, S. 363'-
zurStatistikderinnerenYerwaltungdesGroßherzogtumslladen, 1867,Eeft:t, ?) w. tlräl.ill: ,,Die B,eichsrchnungszählung im llai 1918" in,,Deutsches
II. Teil, - ') O. Kürten: ,,\\'ege und Ziele der stäatlichen \Yohnungszählungen'i Statistisches Zentralblatt", 12. Jg. Okt./Dez. 1920, Nr. 8/10. S. 141. - ') R GBt.
itr,,Deutsches StatistischesZentralblatt",?.Jg.,tr'ebr.1915,Nr.2.-.)O.Iiur- Teil I, 192?, S. 69. -') L. Aöhner: ,,Wohnungsstatisttk" in F.Rrrgdörfer:
ten: ,,Wohnurrgszdhlungen in Sachsetr" in ,,Deutsches Statistisches Zentral- ,,oie Statisiit it Deutschland, nach ilrem heutigen Stand". 1940, Bd. II, S. U00 '

-5-



Insgesamt wurden von derr lund 63 500 (letteinclerr des Dcut-
schen Reiches 7 719 Gemeinden in die Erhebunpl einbezogen,
in denen 67,8 vH der bei cler \rolkszählung vom f6. 6, lg25
ermittelten Bevölkerung wohnten. Erfaßt, wurden alle Ge-
bd,udo anßer unbewohnten Baracken und Wohnlauben, aus-
gezählt jodoch nur (lebaude mit mindestens einer bervohnten
oder leerstehenden Wohnung. Als Zählpapiere dienten eine
Grundstucksliste und eine\\bhnun gskarte. l\tittels der Grund-
stückslisten wurden die Gebaude und die darin befindlichen
Wohnungen erfaßt. Ausfullungspflichtig u-ar der Clrund-
stückseigentirmer oder dcssen Vertreter. Dre Fr.agen der.
Grundstücksliste gliederten sich in drei Gruppen, und z*-ar:
I. Fragen über den Eigenturner des Gmndstuckes. Es r,r,-ar

anzugeben der Name, Beruf, \4-ohnort sot-ie die Staats-
angehörigkeit des Grundstückseigentirmers und ob er das
Grundstück vor oder nach dem l. 7. l9f8 errvorben hatte;

2. Verzeichnis der auf dem Grundstirck befindhchen Gebäu-' do. Hier wurde gefragt nach der Straßenlage des Gebaudes
(ob Vorder-, Hinter-, Seitengebäude usw.), seinem vor-
wiegenden Verwendungszlr.eck, der Stockwerkszahl, der
Anzahl der selbständigen \4rohnungenl) und ob das Ge-
bäude nach dem 1. 7. l9l8 errichtet, u'urde;

3. Verzeichnis aller auf dem Grundstrick beflndlichen selb-
std,ndigen -Wohnungen. AlIe auf dem Grundstuck vor-
handenen Wohnungen waren einzeln aufzufuhren und da-
bei Angaben über die Lage der Wohnung, den Namen des
Hauptinhabers der Wohnung sov-ie die Zali der \Yohn-
räumo zu machen. Bei leerstehenden Wohnungen u,-ar der
Grund des Leerstehens anzugeben,

Durch die tr4-ohnungskarte wurdo die Raumzahl der be-
wohnten-Wohnungen und ihre Belegung mit Personen ermit-
telt. Ausftillungspflichtig rvar jeder Hauptinhaber einer selb-
std,ndigen Wohnung. In der Wohnungskarte srurde gefragt
nach dem Namen des Hauptinhabers der \4'ohnung, der Zahl
der R,äume, aus der die Wohnung bestand (dabei wurde unter-
schieden zrvischen Wohn- und Schlafzimmern, übrigen Wohn,
räumen, z. B. be'rvohnten nfansarden, Dienstbotenkamrner.n
usw., I(uchen, sonstigen Räumen, z. B. Ba,clezimmern, Dielen,
Speisekammern, Glasveranden usw.), und der Zahl der aus-
schließlich geu'erblich genutzten Rdume. Ferner waren siimt-
liche Bewohner der Wohnung innerhalb cler clazugehör.igen
Haushaltung (Haushaltung des Hauptu,ohnungsinhabers,
erste, zweite usw. flntcrmiethaushaltung) einzeln narnentlich
aufzuftihren und dabei anzugeben das Yeru'andtschaftsver-
häItnis des Yorstandes der IJntermiethaushaltung zurn l{aupt-
inhaber der \Yohnung sowie Beruf, Geschlecht, Alter und Fa-
milienstancl der zur Haushaltung gehörendon Personen.

Das drrrch die \4'ohnungszählung 1927 geu,onnene Zahlen-
material gab im wesentlichen Aufschluß irber den Bestand an
Gebäuden mit'Wohmrngen, die Größe der Gebaude, das Aus-
landseigentum an bebauten Gmndstucken und an Wohn-
gebauderr, den \\rohmrngsbestand, die leerstehenden Woh-
nungen, die Größe der Wohmrngon nach der Il,aumzahl, die
Wohndichte, die \4'ohnungen mit IJnterrnietern, die Wohn-
dichte der l]ntermieter und das Yeru'andtschaftsverhältnis
der lJntermieter zu den Wohnungsinhabern.

Zum gleichen Zeitpunkt, wie die -Wohnungszähhrng, aber
unabhängig von dieser, wurde eine Erhebung irber dre Woh-
nungssuchenden in sämtlichen Gemeinrletr cles Reiches rlurch-
gefuhrt,2). Die Feststellungen diescr. Erhebung haben jedoch
nach Ansicht des Statistischen Rcichsamtes kein befriedi-
gendes Ergebnis erbrachts).

Die Hauptergebnisse der Reichsrvohnungszählung lg27
wurden seitdern auf Grund der Elgobnisse der Baufertig-
stellungsstatistik fortgeschrieben. Jedoch führte die Fort-
schreibung zu keinem befriedigenden Ergebnis, da Einge-
meindungen und clie llnvollkommenheit der Baustatistik es
unmöglich machten, die Zählungsergebnisse aus dem Jahre
1927 als Ausgangspunkt einer einl,r'andfreien Fortschreibung
zu nehmen. So v'urde bereits im Jahre lg34 die ZahI der seit
1927 hrnzlugekommenen lVohnungen, die von der Baustati-

»lfuOg.t""A für diesen Ilegnff s'ar das nlletrechillche Yertragsyerhältnis
des Wohnungsinhabers zum Hauserqentumer, naheres s. S.16. - ,) RGBl. TeilI,
1927, S. 69. - ') Bd. 362 der,,Statistik des Deutschetr Reiches,,, S. 11.

stik nicht als neuo Wohnungen erfaßü wurden, auf nahezu
200000 veranschlagta). In Verbindung mit der Volkszählung
vom 17. 5. 1939 wurde durch eine Zisa,tzbefragung in den
Haushaltungslisten die Zabl der,,selbständigen Wohnungen"
erfaßt. TJmgerechnet auf den heutigen Gebietsstand der
Bunctesrepublik, belief sich danach die Zahl der f,il'ohnungen
auf rund 10630000. Ein Einblick in die Wohnverhältnisse
der Bevölkerung konnte durch das anfallende Zahlenmaterial
aber nicht ge\\,'onnen werden, da die ZahI und Größe der zur
Verfrrgung stehenden Räume und die Zahl det darin wohnen-
den Personen nicht ermittelt, wurden.

Dic polrt ischen und r,r-irtschaftliclien Ilm.r,r'äIzungen nach
Beendigung des zweiten Weltkrieges rvirkten sich auch auf
dem \Yohnungsmarkt aus. fn dern durch l(riegszerstörungen
stark dezimietten und infolge der geringen Bautätigkeit in
den Kriegsjahren ohnehin nicht ausreichenden \Yohnungs-
bestand im Bundesgebiet mußten zunächst auch die rund
9,5 Mill. Ileimatvertriebenen und sonstigen Zuwanderer un-
tergebracht werden. Die Unterbrrngung der \4'ohnungs-
suchenclen setzte jedoch eine genaue Kenntnis der bestehon-
den \Yohnverhdltnisse voraus. In dem Bestrcben, sich zahlen-
maßige Unterlagen riber den vorhandenen Wohnraum und
seine Bolegung zu bescrhaffen,haben dann auch sehrbald nach
Kriegsende kleinere Vcrwaltungsbezirke (Städte und Landge-
rnein<len) die Initiative ergrrffen und in ihrem Bereich Woh-
nungszählungen durchgefuhrt. Anlaß dazu war neben dem so-
eben angegebenen Gruncl Artikel III des durch die Alliierten
erlassenen I{ontrollratsgesetzes Nr. 1 8 5). Dieser bestimmte,
daß clie zuständigen Wohnungsbehörden in ihrem Amtsbe-
reich eine Bestandsaufnahrno des vorhandenen Wohnraumes
vorztrnehmen und auf dem laufenden zu halten hatten. Ver-
std,ndlicherweise wichen clie daraufhin in Gemeinden und
verschiedenen Bunclesländern erfolgten Wohnungszdhlungen
in ihren sachlichen Feststellungen und zeitlich sowie in ihren
Methoden stark voneinander ab, so daß ihre Ergebnisso nur
einen regional begrenzten Erkenntnisrvert hatten und nicht
als Gruncllage fur eine einheitliche und umfassende Woh-
nungspolitik dienen konnten. \lrohnungszählungen bzw.
\4/ohnungsaufnahmen durch Bowirtschaftungsstellen, die
sich über das ganzo Staatsgebiet erstreckten, fanden in
Ba,yern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Schlesrvig-Holstein statt sowie in l{essen und Württemberg-
Baden im R,ahmen der Volkszählung vorn 29. L0. 46.

Die Deutsche Ministerpräsidentenkonfercnz vom 6. bis
8. Juni 1946 faßte in Munchen eine R,esolution zur Flucht-
lingsfrage, dro insbesondero einen Bevölkerungsausgleich in
ganz Deutschland betraf. Die Verteilung der Flüchtlinge
sollte auf Gmncl gloichartiger statistischer Unterlagen
nach der -Wohnraurnlage vorgenommen werden. Daraufhin
traterL am 24. und 25. Juli lg46 die Fachminister für das
tr'luchtlingswesen zusammen und beauftragten die von ihnen
ins Leben gerufene Statistrsch-Soziologischo Arbeitsgluppe
damit, den BevöIkerungsausgleich r.orzubereiten und die für
die Aufstellung des Verteilungsschltissels notwendigen Arbei-
ten, insbesondere die Sammlrrng von statistischen LTnterlagen
hinsichtlich der \\'ohnraumbelegung unverzrrglich in Angriff
zu nelrmen. Durch die Arbeitsgruppe wurden dann im Laufe
der nii,chsten Jahre Resprechungen über die Probleme einer
ejnheitlichen \4'ohnungszahlung geführt. Ergebnis der Be-
sprectmngen war der PIan zu einer einfachen Wohnraumzäh-
lung im Jahre 1948. Die Arbeitsgemeinschaft der Doutschen
Fluchtlingsveru'altung lr-andtc sich im November 1947 an
den llauptarrsschuß ,,Statistil<" beim Länderrat der US-
Zone, ant das Statistische Amt fur die britische Zone irr lfam-
burg uud an das Zentralamt fur Arbeit in der britischen Zone
mit der Bitte, die Durchfuhrung einer einheitlichen l\roh-
nungszählung in rlie \{'ege zu leiten.

Die Schaffung eines statistischen Amtes ftir das Vereinigto
Wirtschaftsgebiet, brachte es rnit sich, daß nunmehr clie Vor-
bereitungen fur eine allgerneine Zälohug in den beiden Zonen
in einer I{and.vereinigt werden konnten. Die Ilmwandlung

-t1r.Ii*Jr".r,,ProblemeundlJegriff 

ederndchstenReichs\yohnungszählung"
in,,Allgemernes §tatistisches -{rchiv",1936/37, Rd.26, S.13. -.),,Amtsblattdes Kontrollrats in Deutschland", Nr.5, vom 31.3. 1946.
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des Statistischen Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietos
in das Statistische Bundesarnt nach Konstituierung der Bun-
desrepublik Deutschland war dann als letzter Schritt hinsicht-
Iich der Möglichkeiten zur Verernheitliehung der IIelhoden
einor allgemeinon Zählung im Bundesgebiet zu betrachten.

Die Bundesregierung beschloß, am 13. 9. 1950 im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland erne Zählung der Bevol-
kerung, der rrichtlandwirt'schaftlichen Arbeitsstätten und
der landwirtschaftlichen I(leinbetriebe durchzuführen. Bis zu
diesem Zeitpunkt, war geplant, eino \Mohmngszählung ge-
trennt von anderen Zählungen durchzufuhren. Nachdem je-
doch feststand, daß die von der UNO gegebene Anregung,
Volkszählungen in verschiedenen Ld,ndern der Erde zu ver-
anstelten, auch in Deutschland im Jahre 1950 verq'irk.icht
werden sollte, .wurde aus verschiedenen Grunden - ins-
besondere aus Gründen der I(osten- und Arbeitsersparnis
und der gegenseitigen I(ontrollmöglichkeiten der Angaben
in den Zählpapieren dor werschiedenen Zahlungsteile - die
Wohnungszählung in Verbindung mit der Volkszählung
durchgefuhrt.

Umfang unil Beileutung aler
Gebäuile- unil Wohnungszählung 1950

Das gesamte Zählungsu'erk umfaßte auf dem Gebiet der
Gebäude- und Wohnungsstatistik

die Gebäude- und Wohnungszählung vom 13. 9. 1950;
die Zählung der von den Besatzungsmächten in Alspruch
genommenen Gobäude und \A'ohnungen nach dem Stando
vom 30. 9. 1950;
die lfntermietennacherhebung vom 22. 6. 1951.
Im Gegensatz zu dett'\Mohnungszählungen im IIai I9l8

nnd im Mai 1927 war die Zählung vom I3. 9. f 950 eine Total-
erhebung, d. h. sie wurde in sämtlichen Gemeinden del Bun-
desrepublik durchgeführt. Dioser Umstand trug weitgehend
dazu bei, ein den Tatsachen voll entsprechendes BiId trber dio
WohnvorhäItnisse im Bundesgebiet zu geben, da auch in den
kleinen Gemeinden durch die Unterbringung der Ausgebomb-
ton und Ileimatvertriebenen ein Wandel irr dor \Yohnstruk-
tur einget,reten 'war. Aber nicht nur der Erhebungsbereich,
sonderrr auch die Ziele der Zähhtng waren wesentlich 'r.r,eiter
gesteckt als bei den früheren Erhebungen. Es wurden z. B.
nicht nur Gebäude mit Wohnungen nachgewiesen, sondern
sämtliche Gebd,ude. Auch beschränkte man sich nicht nur
darauf, die Größe der Gebäude und Wohnungen zu ermitteln,
sondern auch Feststellungen uber die Bauart, das Baualter,
die Eigentumsverhältnisso und die Kriegsschäden an nor-
malen Wohngebäuden zu t'reffen. Bei den W'ohnungen wurde
ihre Ausstattung mit Strom, Gas, Wasser, Badezimrner und
die Art der Beheizung erfragt, sowie die Größe und der Ver-
wendungszweck der R,äume, die Zahl der darin §'ohnendelr
Parteien und Personen, die Art des Mietverhältnisses (ob
Eigentumerwohnung, Mietwohnung, Dienst- und Werks-
wohnung, Berufs- und Geschäftsmietwohnung usw.) und die
Höhe der Wohnungsmiete. SchließIich wurden auch die Par-
teion und Personen gazählt, die außerhalb von Wohmrngen
in Anstalten, Massenunterkunften und auf Schiffen wohnten,
um sämtliche Träger des Wohnungsbedarfes zu erfassen.

Dio von den Alliierten gaDz beschlagnahmten Cebaude
und'Wohnungen clurften in diese Erhobung nicht einbezogen
werden. Um ein lückenloses Zahlenmaterial irber den Bestand
a,n Gebäuden und \tr/ohnungen zu haben, wurden die Objekte
indirelit, auf Grund der bei den Besatzungskostenämtern
(Feststellungsbehörden, Requisitionsämtern) vorhandenen
Aktenunterlagen mit, Stichtag vorn 30. 9. 1950 gezählt. Die
Ergebnisse goben Aufschluß uber die Zahl und Größe der
von den Alliierten beanspruchten Gebäudo und Wohnungen.

Bereits bei don vorbereitenden Arbeiten zur Clebäude- und
Wohnungszd,hlung lrar rnan zu dem Entschluß gekommen,
nicht alle mit dem lJntermietproblem zusammenhd,ngenden
Fragen durch die Zählung am 13. 9. 1950 zu kldren, weil da-
durch das an und fur sich schon sehr große Frageprogramm
dieser Erhebung zu umfangreich geworden wäre. Zur Abrun-
dung des Bildes über die bestehenden \4rohnverhäItnisse fand
doshalb aro. 22. 6. 1 95 1 eine Untermietennacherhebung statt.

Sie unterzog den für die heutigen trVohnverhältnisse so be-
deutsamen Fragenkomplex der l-Intermiete einer eingehen-
deren Betrachtturg, indem sie insbesondere die Art der Unter-
mietverhaltnrsse und die Höhe der dafrrr gezahlten nlietpreise
nntersrrchte. Irn Gegensatz zw der, beiden anderen Erho-
bungen, die als Primär- bzw. Scktrnclarstatistiken total durch-
gefulrrü u'urden, elftrlgte die tlntermietennacherhebung alrs
Gründen der I(ostenersparnis auf reprdsentativem Wegel).

Das gesamte Zahlenmaterial der Gebäudo- und W'ohnungs-
zählung gibt somit Aufschluß uber

den Bestand an Gebauden aller Art, d. h. sowohl über die
Wohngebäude als auch die Nichtwohngebäude mit und
ohne \Yohnungen, die beschlagnahmten Gebäude, den
Wohnwert der \Yohngebaude, ihre Bauart,, das Baualter
und tlie Eigentumsverhältnisse sowie uber die von
I(riegsschäden betroffenen noch benutzbaren Normal-
wohngebäude und clen Crad der Beseitigung der Kriegs-
schäden;
den Bestand an bewohnten und leerstehenden Wohnungen
und \Yohnraumen nach rhrem Wohnv.ert, ihrer Größo,
Ausstattung, Nutzung sou-ie die Zahl der beschlagnahmten
Wohnungen und ihre Größe;
die Wohnverhältnrsse der Gesamtber'ölkerung und der
Ileimatvertriebenen, d. h. die Belegung der Wohnrd,umo
mit Personen, die Personenzahl der \Yohnparteierr, clie Zahl
der 1l'ohnungsinhaber und lJnterrnreter, die Zahl der
alleinigen \Yohnungsinhaber, die Kochgelegenheiten der
\Yohnparteien und die Art der Mietverhältnisse;
die Zah), cler \\'ohnparteien uncl Personen, die infolge des
Mangels an \\'ohnrd,umen in IJnterkunften außerhalb von
\Arohnungen (Anstalten, Lagern) lebten ;
die Höhe der }Iieten.
Darnit vermittelte dieses Zählungs'rverk den zuständigen

Stellen der deutschen \Ä'ohnungspolitik eine genaue Kenntnis
übel die Lage auf dem 'W-ohnrurgsmarkt und schaffte dadurch
die Yoraussetzung zur Einleitung umfassender Maßnahmen
sorvohl auf dem Gebiet der Bautatigkeit als auch hinsichtlich
einer zu'eckmäßigen J-erterlung des Wohnraumes an die
Wohmurgssuchenclen. Damber hinaus ergibt sich &lrs der
Fortschreibung des \\rohnungs- und \Yohnraumbestandes
vom 13. 9. f 950 uber die Bautät'igkeitsstat,ist,ik und die Sta-
tistik der Besatzungsr.r'ohnungen die }Iöglichkeit einer lau-
feuderr Beobachtung tles Wohnungsbestan(les im Bundes-
gebiet und in den Bundesländern.

Yergleichsmöglichkciten tler Zählungscrgebnisse mit
Yorangegangenen zählungen

Der Möglichkeit eines \rergleichs zu-ischen den Ergebnissen
tler Gebäude- und \\'ohmrngszählung 1950 und denen fnihe-
rer Erhebungen sincl sehl enge Grenzen gezogerr. Dies ist ein-
mal durch den untelschiedliohen Zahlungsbereich bedingt
(die Zahlungen von I9I8 und 1927 erstreckten sich im all-
gepreirren nur auf die Gemeinden rnit, mehr als 5000 bzw.
2000 Einwohnern, aber im Reichsgobiet), zum ancleren her-
vorgeruferr clurch che Notw-endigkeit, neue Zählungsbegriffe
zu pragerr, um den nach I9.15 rvesentlich verdnderten Woh r-
verhäItnissen gegenüber der Yorkriegszeit Rechnung zu tra-
gen. Die u'ichtigen, ftir tlen Aussagewert der Zählung maß-
geblichen Begrrffe ,,\Yohnung" uncl ,,Ilaushaltung" der Woh-
nungszählung 1927 sinrl nicht ident'isch mit den Begriffen
,,\\rohnung" und ,,\\rohnpartei" der letzten Zd,hlung. Maß-
gebend fur den \Yohnungsbegriff bei der Erhebung im Jahre
1927 war das mietrechtlicho VertragsverhäItnis cles Woh-
nungsinhabers zum llauseigentümer. Als eino selbständige
\\'ohmrng galt, damals auch ein \\'ohnraum oder mehrere
\\'ohnraume, ftir die ein selbstandiger nlietveltrag mit dem
Hauseigentümer bestand. Bei cler Zählung 1950 hingegen
wurden bauliche unrl nicht, mietrechtliche Tatbestd,nde zu-
grunde gelegt2). Die l\reufassung des \\'ohnungsbegriffes er-
gab sich zwangslaufiq aus der angespamrten Wohnungslage
der Nachkriegszert, the dazu gefuhrt, hatte, daß oft in einer
,,Wolurung" mehrere I'arteien wohnten, die jede fur sich

Näheres s. Bd.43 der ,,Stätistik der Buudesrepublik DeutschlanÖ",
Näheres §. §. 16.
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einon Mietvert'rag mit dem Ilauseigentümer abgeschlosson
hatten. Bei Aufrechterhaltung des alten Wohnungsbegriffes
wären zlr-eifellos viele Wohnungsteile als selbstandige Woh-
nung gezahlt v'orden und damit ein falsches Bild über die
Lage aufdem \{'ohnungsmarkt entstanden. Auch der fruhere
Begriff ,,Ilaushaltung" konnte aus demselben Crunde nicht
übernommen u-erden. Als Haushaltung irn Sinne der Erhe-
bung des Jahres 1927 galten die zu einer hauswirtschaft-
lichen Gemeinschaft vereinigten lersonen einschließlich der
Zimmerabmieter ohne eigene l{ausu'irtschaft und der Schlaf-
gänger (gleichgultig ob sie Beköstigung ernpfingen oder nicht).
Einzeln lebende Personen smrden nur dann als llaushaltung
angesprochen, *'enn sie eine besonde:"e Wohnung hatten
(Hauptmieter oder Ilntermieter mit, eigenon B,äumen) und
eine eigene llauswirtschaft ftihrten. Es liegt auf der l{and,
daß die \rerwendung eines solchen Haushaltungsbegriffes bei
den bestehenden l4'ohnverhältnissen zu einer falschen Be-
urteilung des tatsächlichen \4'ohnungsbedarfs geführt, hätte,
weil eirr erheblicher Teil der Anwdrter auf eino Wohnung
zahlenmäßig überhaupt nicht in tr)rscheimurg getreten rräre.

IJnter den Erhebungen der Nachkriegszeit sind lediglich
bei den Wohnungszählungen in T{essen und Wirrttemberg-Ba-
den die begrifflichen \roraussetzungen fur den Vergleich der
Ergebnisse mit denen der jetzigen Zahlung einigermaßen ge-
geben. Somit bestehen ftrr den zeitlichen Yergleich der Zält-
lnrrgsergebnisse mit entsprechenden Za,hlen aus früherer Zeit
wenig 1\löglichkeiten. Bei Prufung der vorhandenen Zahlen
erscheint es noch am ehesten vertretbar, den zertlichen \rer-
gleich mit den Wohnungszahlen zu führen, die auf Grund
der entsprechenden Angaben in der Ilaushaltungsliste der
Volkszählung 1939 und unter Abstimmung mit, den bis 1939
fortgeschnebenen Zahlen der Wohnungszählung 1927 fur das
Jahr 1939 zur Verfirgung stehen. Die Umrechnung auf das
jetzige Gebiet, der Länder und des Buncles muß dabei in An-
lehnung an die entsprechende tTmrechnung der Ber,öIkerung
erfolgen. Zwar basieren die Wohmrngszahlen des Jahres 1939
auf demselben \\-ohnungsbegriff, der 1927 verrryendet wurde,
jedoch darf auf Grund der damaligen Wohnungslage an-
genommen v'erden, daß mietrechtliche T'eilungen baulich ge-
schlossener Wohnungen verhältnismtlßig selten waren. Dio
mit dem damals gewählten Begriff gewonnenen \\rohnungs-
zahlen werden somit zum irberv'iegenden TeiI den 1950 auf
Grund des baulichen Wohnungsbegriffr's ermittelten \Yoh-
nungszahlen entsprechen. Dies grlt urn so mehr, als im Woh-
nungsbegriff 1950 auch die Yerwendung cles Tlriteriums
,,Mietvertrag" in allen den Fällen vorgcsehen war, in denen
innerhalb eines llehrfamilienhauses eine bauliche Gliederung
in geschlossene \4'ohnungen nicht gegeben, eine Trenmrng
nach ,,Wohnungen" aber not.q,.endig r-ar. Ein anrrähernder
Vergleich erscheint somit, rnöglich, wobei fur das Jahr lg50
nur dio Normalu,ohmrngen herangezogen .ll-er.clen durfen, da
es Notwohuungen in der jetzt bekannten Form lgSg kaum
gab. Der \rergleich muß sich auf die Zahl cl.er \lrohnungen be-
schranken, da füLr 1939 keino weiteren Aufschlusse über die
damaligen \\rohnverhältnisse vorliegen.

Gesetzliche Grunillagen ilor
Gelräude- unil Wohnur gszählun g 1g50

Die rechtliche Grundlage für die Za\-irt;rlg bildete das ,,Ge-
setz uber eine Zahhmg der Bevölkerung, Gebaude, lVoh-
nungen, nichtland'w-irtschaftlichen Arbeitsstätten und land-
wirtschaft,lichen I(leinhetriebe im Jahre Ig50 (volkszäh-
lungsgesetz 1950) vom 27. 7. 1950"1). Darin wurde der Stich-
tag der Zäh\rng (§ l) auf den 13. 9. 1950 festgesetzt (mit die-
sem Terrriin wurde Alschluß an eine von cler UNO angeregte
Zählung in fast allen Ländern der Erde erreicht) und die
Durchfirhrung der Zählung näher geregelt. Das Gesetz be-
stimmte u. a., daß:

zur Yorbereitung der Clebaude- und Wohnungszählung
eine Gebdudevorerhebung durchzufuhren \,yar, falls die
zustdndigen Stellen es fur notu,endig hielten (§ 2 Abs, 1);
die durch die Zählung ge\.\'onnenen Ergebnisse uber die
) BcBL r\r. 32 vom 28. 7. 19b0, S. BBEff.

Zahl dq Wohnungen und 'Wohnräume mindestens jähr-
lich auf den neuesten Stand einheitlich fortzuschreiben sind
(§ 12);
die von den Besatzungsmächton ganz beschla,gna,hmten
Gebäude und \Mohnungen am f3.9. f950 nicht zu zählen
wa en, sondern deren Brfassung gesondert geregelt werden
wrirde (§ 4 Abs. 2);
eine Erhebung über die Untermieten von Untermiotor-
Ila,ushaltungen vorzunehmen 'war, die auch na,ch dem
31. f2. 1950 durchgeftihrt werden konnte (§ 2 Abs.2).
Die Anordnung zur Durchfuhrung der llntermietennach-

erhebung erging durch den Erlaß des Bundesministers des In-
nern - l27l-1, B-384 II/51 vorrr 22.5. I95l und bestimrnte
als Stichtag den 22.6. l95l..Die ,,Erfassung der von den Be-
satzungsmachten in Anspruch gonommenen Gebd,ude und
Wohnungen" erfolgte anf Grund der Rechtsverordnung vom
28,2, lg5l2) durch die Besatzungskostenämter na,ch dem
Stande vom 30. 9. f950.

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen des
Volkszählungsgesetzes, soweit sie die Gebäude- und-Woh-
nungszählung betreffon, abgedruckt :

§ 1 Am 13. September 1950 findet eine allgemeine Volkszäh-
Iung, eine Zählung der Gebäude und'Wohnungen sowie
eine Zählung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstät-
ten uncl der landwirtschaftlichen I(leinbetriebe unter 0,6
Ilektar statt.

§ 2 (l) Zur Vorbereitung der Zdhlung erfolgen Probeerhe-
bungen sow-ie eine Gebäudevorerhebung.
(2) Zur Ergänzung der Zählung werden oino Zisa,tzeL
hebung bei den Straßenverkehrsbetrieben, eine Erhebulg
uber die Kostenst'ruktur der nichtlandwirtschaftlichen
Arbeitsstätten, eino Erhebung über den Viehbestand in
Iandwirtschaftlichen Kleinbotrieben unter 0,6 Hektar
und eino Erhebung über die Ilntermieten von llnter-
mieter-I{aushaltungen vorgenommen, die auch nach dem
3I. Delember 1950 durchgefuhrt werden können. Den
Zeitpunkt der ergänzenden Erhebungon bestimmt der
Bundosminister des Innern im Einvernshmen mit den
fachlich zuständigen Bundesministorn.

§ 3 (I) Die Zählung, die Probeerhebungen und die Gebäude-
vorerhebung orstrecken sich auf die in Adage I onthal-
tenen Fragen.
(2) Die ergänzenden Erhebungon nach § 2 Absa,tz 2 or-
strecken sich aufdie in der Anlago 2 enthaltenen Fragon.
Die Auswahl der frir die Erhebung der I(ostenstruktur
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten best'immton
Betriebe sowie der für die Erhebung der lJntermieton bo-
stimmten Llntermieter-Haushaltungen erfolgt durch die
statistischen Landesamter (repräsentativo Erhebungen).
(i]) Die in Anlago I und 2 enthaltenen Fragen können in
ihrem Wortlant, geändert, sowie weiter aufgegliedert wor-
den, soweit dor Inhalt der Fragestollung hierdurch nicht
berirhrt wird.
(4) Die Länder haben das Recht, zusätzliche Erhebungon
anzustellen, sorreit dedurch dor Zwock dieses Gesetzos
nicht gefährdet, wird.

§ 4 (l) Von der Volkszählung sind ausgenornrnen:
l. Angehörige der Besatzungsstreitkräfte, der Besat-

zungsbehörden, der beglaubigten ausländischon
Missionen sowie der Internationalen I(ontrollbo-
hörde fur dio Ruhr,

2. Familienangehörige der untor Ziffer L fallenden
Personon.

(2) Dio Gebäude- und Wohnungszählung bezieht sich
nicht, auf Gebäude und Wohnungen, die ausschließlich
von den unter Ziffer 1 und 2 fallenden Personen benutzt
werden; die Erfassung dieser Gebäude und W-ohnungen
wird im Rahmon dieses Geset'zes von der Bundesregie-
nrng durch Rechtsverordnung gesondert geregelt.

§ 5 Jeder llaushaltungsvorstand, Grundstückseigentümer,
\4'ohnungsinhaber, Inhaber einer nichtlandwirtschaft-
lichen Arbeitsstätte oder Inhaber oines landwirfschaft-

'l SAor, N..45 yo4 0.3.1961, §.1, s. a. Anlago l.
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lichen Kleinbetriebes unter 0,6 Hektar sowio jeder im
B,ahmen der ergänzenden Erhebungen nach § 2 Absatz 2
Befragte hat aIIe in den Zd,hlpapieren ent'haltenen I'ra-
gen richtig, vollständig uncl bis zu dem fest'gesetzten
Zoit'punkt zu beantworten. Bei der Erhebung uber die
I(ostenstruktur der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits-
stätten besteht keine Verpflichtung zur Arrskunftsertei-
lung. An die Stelle einer geschaftsunfahigen oder be-
schränkt geschäftsfähigen Person tritt, der gesetzliche
Vertreter. Der Befragte hat durch seine llnterschrift an
dem dafür vorgesehenon Platz die Richtigkeit und
Vollständigkeit dor Angaben zu bestätigen.

§ 6 (l) Dio mit der Statistik ftrr Bundeszr,r,ocke beauftragte
Stelle bereitet unter dem Namen Statistisches Bundes-
amü als selbstandige Bundesoberbehörde die Zdhlung, die
Probeerhebungen, die Gebäudevorerhebung und die er-
gänzenden Erhebungen vot:. Ztr Vorbereitung gehört
auch die technische Festlegung der Zahlpapiere, des Er-
hebungsverfahrens, des Mindesttabellenprogramms, des
Verlaufes der Aufbereitung und des l\Iindestveröffent-
lichungsprogr&mms.
(2) Die Statistischen Landesämter führen die Zählung,
dio Probeerhebungen, die Gebäudevorerhebung und dio
ergänzenden Erhebungen vorbehaltlich der Bestimmung
des Absatzes 3 dureh. Zur Durchfuhrung gehören die Vor-
arbeiten für die Befragung, die Bereitstellung der Zähl-
papiere, die Befragung und Aufbereitung.
(3) Das Statistische Bundesamt kann im Einvernehmen
mit der Obersten Landesbehörde des betieffenclen Lan-
des die ergänzenden Erhebrurgen ganz oder teilweise
selbst, vornehmen. Es kann sich hierbei der Amtshilfe der
Behorden bedienen oder die Durchfiihrung sonstigen
Stellen mit, deren Einwilligung irbertragen.
(a) Die unmittelbare Durchftihrung der Zd,hlung ist bis
auf die Fälle dos § 6 Absatz 3 Satz 2 Aufgabe der Ge-
m,:inden.

§ 7 Die mit der Erhebung beauftragten Stellen bestellen die
Zählet, die möglichst ehrenamtlich bestellt, sein sollen.

§ 12 Das Statistische Bundesamt, und die Statistischen Lan-
desämter haben die durch die Volkszählurrg gewonnenen
Bevölkerungszahlen der Gemeinden und die Gliedenrng
nach Geschlecht und Altersgruppen cler BevöIkerung der
Länder so.w-ie dio durch dio \\'ohnungszählung gewon-
nenen Ergebnisse uber clie Zahl der Wohnungen und
Wohnräume rnindestens jährlich auf den teuesten Stand
einheitlich fortzuschreiben.
Die Fragen nach § 3 Absatz I des Gesetzos

fI. Die Fragen der Gebäude- und lVohnungszählung:
a) auf der Grundstücksliste:

Name des Grundsttrcks- bzw. Gebäudeeigentumers,
ggf. Firma, Behörde, Körperschaft,

Berufsstellung natürlichor Personen,
Wohnort,
Vertreter des Eigentümers,
Straßenlage des Gebäudes,

Verwendungszweek des Gebäudes,
Art des Gebäudes,
Geschoßzahl,
Baujahr,
Kriegsschäden und ihre Beseitigung,
Lago der \Yohnungen, \4-erkstätten, Läderr
u. a. im Gebäude und Stockwerk,
Angabe, ob Wohnung, \Ä-erkstatt,, Laden usw.

(Zweckbestimmlrng),
Gesamtzahl der R,äume

der Arbeitsstdtten,
der Wohnungen,

Ausstattung der \Yohnr.rngen (Bad, Heizung, \rersor-
gungsanschlusse ),

Namen der Inhaber und Mieter,
Algaben uber die }lietverträge in \lrohnungen:

monatlicher Mietpreis fur 1\[ietwohnungen, Dienst-
wohnungen, Workswohnungen, Stiftswohnungen,

bzrv. Angabe, ob llauseigentirmer- oder mietfreie
\Yohmurg,

Angabe, ob Altbaumiete, Neubaumiete, Miete fur neu-
gebaute \Yohnungen,

-Nlietermäßigung infolge Kriegsschadens.
b) auf dem \4'ohnungsbogen:

Namcn dcr Wohnparteien,
1\IietverhäItnis,
Personenzahl cler \4'ohnparteien,
vollausgebaute I{tichen (nach Größenklassen),
vollausgebaute I{ochnischen,
Not'kuchen,
Zirnrrrer und Kammern (nach Clroßenklassen),
infolge Wohnraumnot zum Wohnen benutzte andero

Räume,
behelfsmäßige Ilochgelegenheiten,
nur gewerblich oder landwirtschaftlich benutzte

R,äume,
leerstehende Räume,
gemeinsame I(uchenbenutzung,
Wohnungen in l(eller- und Dachgeschossen.

c) auf der Haushaltungsliste:
Eigentümer im eigenen l{aus (auch Pächter), -Nfieter

oder llntermieter,
frir IJnterrnieter:

Name des \Yohnungsinhabers,
ftirl{aushaltungen, dienicht ineiner\Vohnungwohneh :

Art dor l]nterkunft.
Bezeichmurg (Name, Firma) der tlnterkunft.

Die Fragen nach § 3 Absatz 2 des Gesetzes.
fV. Die Fragen cler Erhebung der Untermieten bei ausgo-

wählten IJntermieter-Ilaushaltungen :

Höho des monatlichen }lietbetrages und seine Auftoilung
auf reine Miete,

Möbelbenutzung,
Heizung,
Verpflegung,
Licht-, Gas- usw. -benutzung.

Yorbereitung, Durchführung unal Aufbereitung
iler Zählung

Die Vorbereitung und Leitung dor Gobäude- uncl \4,oh_
mngszählung oblag dem Statistischen Bunclesamt (§ 6 des
Volkszählungsgesetzes), das nach Beratung mit den Siatisti-
schen Landesämtern, dem Verband der deutschen Städte-
statistiker und anderen Olganisat,ionen und Verbänden im
Fachausschuß,,Wohnungs- uncl Baustatistik,, clas gesamte
Zählungsprograrnm festlegte. Die Durchfuhrung del Zählung
(Druck und Versand der Zdhlpapiere, Anweisungen usw.) la!
in den l{änden der Statistischen Landesämter. Die unmittel-
bare Vornahme des Zählgeschäftes in clen einzelnen Gemein-
den erfolgte durch die Cemeindebehörden, in den größeren
Städten durch die städtischen statist,ischen ilrnter. Ausführ-

B. Organisation der Zählung
liche R,ichtlinien firr ihre Tatigkeit bekamen sic durch die
,,Anrveisung für clie Gerneindebehörden"1), in der sie über
alle von ihnen durchzuführendcn Arbeiten vor, während und
nach der Zähll.ng eingehend rurterriehtot wurden. Die Ge-
meindebehörden bzw. städtischen statistischen Amter hat,ten
u. a. die Aufgabe

die Zählpapiere zrt verteilon und wieder einzusammeln.
I{ierzu wurden ehrenamtliche Zähler 

- im gesamten Bun-
desgebiet etv'a 500 000 eingesetzt, die von den Gemeinde-
behörden bestellü warcn. Die Ilnterweisung cler Zahler
erfolgte in Zählerversammlungen durch Beauftragte der

) Arf"in", lt drxcli dleser -{nsfulrrungen wird im I{inblick auf ihren Umfangund die Tatsache, dafj sie sich auch auf äie Volks-, Berufs- und nichHantlwirtl
schaftliche Arbeitsstattcnzrrhlung beziehen, l.erzichtet, zumal sie in Bd. B1 der
,,Statistik der Bundesrepublik D1uIschlanil,. veröffenflicht sind.
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Statistischen Landesämter uncl sachkundige Boamt'e und
Angestellte der Gemeindebchörden. Ferner wurden die tTn-
terweiser und Zähler clurch die ,,Anr.r'cisung fur dic Zäll.let-
schulung" 1),,,Anweisung ful die Zahltrr" 1 

) und das ., Schlag-
v'ortverzeichri."t; mit ihrem Aufgabengebiet vertraut
gemachü;
die ausgefullten Zählpapiere einer ersten Uberprttfung in
bezug auf Vollzähligkeit, uncl richtigc Ausfullung zu un-
terziehen;
die geprriften Zählpapiere dem zustandigen Statistischen
Landesamt einzusenden.
Zur Vorbereitung der Zählung konnten die Gemeinden (-le-

bäudevorerhebulgen durchfuhren (§ 2 Absatz I des Yolks-
zählungsgesetzes). Diese sollten insbesondere in stark zer'-
störterr oder unubersichtlichen Gemeinden bzrv. Ciemeintle'
bezirken mittels Ciebaudelisten erfoigen' Die Gebäudelisten
clienten spater bei der Ilauptzahlung den Zäl:/'err' als Leit'-
und l(ont,rollpapiere. Der Zrveck der Gebaudevorerhebung ist
in erster Linie darin zu sehen, daß

der Zähler einen Überblick iiber die Zal:l und Lage der von
ihm am Zahlungsstichtag aufzusucllenden (*ebäude er-
hielt,, wodurch die Cewähr einer schnellen und restlosen
Erfassung sämtlicher Gcbäucle gegeben war;
die frir clie Durchfuhrung des Zälilgeschäftes trnmittelbar
zuständigen Stellen sich Llnterlagen verschaffen konnten,
um die Hauptzählung organisatorisch gut vorbereiten zu
können, z. B. die Abgrenzung der Zählbezirke vorzuneh-
men (im allgemeinen sollte ein Zahlbezirk nicht' mehr als
25 Haushaltungen umfassen), den voraussiclltlichen Be-
darf an Zählpapieren (nicht nur fr-tr die Clebäucle- uncl
\4'ohnungszähhrng, sondern auch frir clie Yolkszahlung und
die nichtlandv'irtschaftliche Arbeitsstättenzählung) fcst-
zustellen, die Zähler anzuueisen ttsu.
Dio Gebäudcvorerhebung wurde in den llonaten Juni und

Juli 1950 durchgefrihrt, uncl zwar in tlen Länclern Bremen,
Ilarnbtrrg und West-Berlin total, in den ubrigen T,är-rdorn nur
in den meisten größeren Gemeinden.

Dio Aufbereitung des Zählungsrnaterials der Gebäucle- und
\Mohmrngszählung erfolgte mit einer Ausnahme (fur Bremer-
haven hatte das Statistische Bundesamt die Aufhereitungs-
arbeiten ubernomrnen) bci den Statistischen Landesd,mt'ern.
Nach }Jingang der Erhebungsunterlagen bei den Statistischen
Landesärntern wurden die Zzih\lapiere zunächst einer ein-
gehenden Nachpnrfung auf R,rchtigkeit und Yollständigkeit
dor Angaben unterzogen. Fehlende oder falsche Eintragungen
v,urden, sowejt die Zählpapiere nicht selbst genügende An-
haltspunkte boten, durch Ruckfragerr bei den Gemeinde-
behörden ergä,nzb bzw. berichtigt' Die Aufbereitung erfolgte
in mehreren Arbeitsgängen. Dabei lvurclen die in den ZähI-
papieren gegebenen Antworten zu den gcstellten Fragen aus-
gezeichnet (signiert), d. h. jede Angabe trtrer eine Erhebungs-
einheit bzw. ein Erhebungsmerkmal erhielt, eir-re bestirnmte
Schlusselmrrnmer. Damit d 

" 
r'rtlr"lllirrhliert tler Zzi,hlurrg auch

in der Aufbereitung gewahrt blieb, hatt,e clas Statrstische Bun-
desamt imEinvernehmen mit, clen Statistischen Landesamtern
hierzu Arbeitsanweisungen herausgegeben' die ftrr alle §ta-
tist'ischen Landesd,mter bindend waren. Die Ausztrhlung tler
festgestellten Tatbest'äncle erfolgte z. T. mamrell, z.'I'. masehi-
nell. Die Ergebnisse der Tabellen WZ I bis 6 und \YZ 14 so-
wie die Spalten 10 bis 13 der Tabelle \1rZ 7 und dre Spalten I
bis 19 der Tabelle WZ LZ 'wurden rnamtell erstellt, dio ub-
rigen Tabellen bzw. Spalten der Tabellen maschinell. Bei dcr
mamrellon Aufbereitung wurden die Argaben dcr Zahipapierc
auf Zählblättchen übertragen und diese mamrell sort,iert und
ausgezahlt. Bei Anrvenclung des rnaschinellen Yerfabrens
wurden die Angabcn auf Lochkarten übertragen und diese
maschinell sortiert, und ausgezählt. Die anfallenden Zahlen-
ergebnisse wurclen alsdann nach Überprüfung in dem vor-
geschriebenen Tabellenprogramm (s. Anlage 2) zusarnmellge-
faßt und eine Ausfertigung demStatistischen Bundesamt' uber-
sandt, das die Landestabellen auf rechnelische Riclitigkeit hin
uberprtifte uncl fur clie Zusammenstellung, textlicl're Verarbei-
tung uud \reröffent'Iichung der Bundesergebnisse Sorge trug'
-) S-l*rtrog S. s.

Die vorstehend dargesteltto Aufbereitung des Matorials der
Gebdude- und \Yohnungszdhlung 1950 war Ende des Jahres
1951 im wesent'Iichen abgeschlossen. trl-ährend des Ablaufes
der Arbeiten ermöglichte jedoch das detaillierte Tabellen-
pro6lramm bereits eine Zusarnmenstellung einzelner Daten,
clie die Ldnder in die Lage versetzten, relativ fruhzeitig Teil'
ergebnisse zu veröffentlichen und 1\Iaterial fur die verschie'
densten Zwecke kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Dte Zt-
sammenstellung der Ergebnisse im Statistischen Bundesamt
war abhängig - wie bei allen Statistiken, die auf Landor-
meldungen an das Bundesamt beruhen - von der Einhal-
tung der Liefertermine der Länder gegenuber dem Statisti-
sohen Bttntlesamt. Es liegt auf der I{and, daß durch die ver-
spd,t,ete llelclung nur eines I{reisergebnisses die Zusammen-
stellung des Bundesergebnisses sich verzögern mußte. Solche
l-d,lle konnten bei einem so umfassenden Zählungswerk nicht
wermieden r.+'erden, zumal die Zusamrnenhänge und gegen-
seit,igen Ergänzungen der einzelnen Tabellen umfangreiche
Abstimmungsarbeiten notrvendig machten' Trotz dieser
Verzögerungen ist es beleits Ende I95l möglich gewesen,
rrrit der Yeröffentlichung endgüItiger Ergebnisse in zusam-
mengefaßter Form auf Bundesebene zu beginnen und bis
August 1952 die hauptsächlichsten Ergebnisse in det Zeit-
schrift ,,lYirtschaft und Statistik" sowie in der B,eihe
,,statistische Berichte" zu veröffentlichen.

Zählpapiere
Als Zählpapiere där Gebaude- r.urd \\'ohnungszählung dien-

ten die Gebdudeliste (s.Anlage 3), dertr\rohnungsbogen (s' An-
iage 4), die Anstaltsliste (s. Anlage 5) und die Schiffsliste
(s. Anlage 6). Mit, den beiden erstgenannten Zählpapieren
s'urdeu die Geträude, die Wohnungen, tlie Itäume sowio die
clarin lebenden Wohnparteien und Personen erfaßt. Mittels
cler Anstaltsliste wurcle derjcnige Bevölkerungsteil ermittelt',
cler ent'wecler stäncLig in einer Anstalt wohnte (Insassen und
Pcrsonal) odor infolge derbestehenden Wohnraumnot vorüber-
gehend tlort eingewiesen war (rvohnungslose Eingewiesene)'
Än Hand cler Schiffsliste rrurden die Familien und Einzel-
personen gezahlt', clie auf fahrenden Schiffen lebten und an
Land keine Wohnung besaßen' Die Gebäudeliste u;rd der
Wohnungsbog"., *at"r, Erhebungspapiere, die nur in der
Gebd,ucle- uncl W'ohnungszählung zur Alwendung kamen,
w-ährencl tlie Anstaltsliste und die Schiffsliste amch zur Er-
fassung von f-'atbestänclen dienten, die in der Volks- und
Bemfszahlung clargestellt wurden'

Das bereits bei der Reichswohnungszählung1927 bewährte
Prinzip der doppelten Erhebungsquelle kam bei der Gebziude-
uncl Wohnungszahlung 1950 wieclcr zur Anwendung, da es

sich als zweckmaßig erwiesen hatte. Indem teilweise die-
selben Fragen sowohl vom Gebäudeeigentümer als auch vom
\Yohnungsinhaber zu bearttworten v-aren, wurde einmal die
vollstäncüge tr)rfassung aller \\rohnungen gewährleistet (und
zwar in der Gebaucleliste nach ihrer baulichen Einheit und im
\Yohnungs):ogen clartiber hinaus nach der ZahI der darin
letrenden Wohnparteien und der von ihnen in Anspruch ge-
nommenen Räumo) I zum anderen ergab sich daraus die IIög-
lichkeit einer weitgehenden,,selbstandigen" Kontrolle, wo-
durch R,uckfragen bei den Gemeindebehörden zur Ergänzung
fehlender oder unrichtiger Angaben auf ein Mindestmaß be-
schränkt wurden. Für die Trennung der Erhebungspapiere in
eine Gebäodeliste und einen \il/ohnungsbogen war in ersüer
Linie die i)terlegung maßgebend gewesen, dadurch die Aus-
kunftspflicht stets demjenigen übertragen zu können, der dio
zuverlässigste Antwort erteilen konnte. Damit wurde dio
lVahrscheinlichkeit,, richtige Angaben zu erhalten, wesentlich
erhoht. Zweifellos weiß der \Yohnungsin)raber besser Be-
scheid r-ibt>r die Zab|, Größe sowie den Verwendungszweck
der Iiäume uncl die Zahl und Personenstärke der \Ärohn-
parteien in seiner Wohnung als der Hauseigentümer' darum
hatte dieser Fragen u. a. der trVohnungsinhaber im Wohnungs-
bogen zu beantrvorten. Andererseits war der llauseigentümer
beispielsvveise besser unterrichtet über die Art des Gebäudes,
das Baujahr, die Stockwerkszahl, eventuelle Kriegsschäden
und ihre Beseitigung sowie dio Hohe der Wohnungsnriete,
deren Zusammensetzung dem Mieter oft nicht bekannt war,
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.weshalb dartiber der Hauseigentümer in der Gebdudeliste
befragt wurde.

Geb äudel iste
Für jedes Grunclstuck, auf dem sieh frir \\rohnzw,ecl<e,

wirtschaftlicho odcr öffentliche Zrvecl<e benutzte Gebäude be-
fanden, wie z. B. Mrohngebäude, Fabril<gebaude, Scheunen,
Ställe, Geschäftshäuser, (lasthä,user, Anstalten, Theater,
I(irchen usw., war vom Eigentirrner bzw, dessen Yertreter
eine Gebäudeliste auszufirllen. Dahei !r-ar es gleichgirltig, ob
diese Gebäude Wohnungen enthielten oder nicht unrl ob die
Gobäu de am Zählun gsstiehtag rlrr rch Kriegsein.u,-irkun gen be -
schädigt oder vorubergehend unbenutzt waren. Dagegen u.a-
ren primitive Baulichkeiten, wie z. B. Baracken, \\rohrrlauben,
Nissenhiitten. Bunker, \Yol.rnlragcn und \\rohnschiffe sorrie
Gebäudereste (es handelt sich dabei im wesentlichen um
durch Kriegseinv'irkung zerstörte Clebäude) nur dann in die
Gebäudeliste einzutragen, u,enn sie bemrtzt wLrrden. Nicht in
die Gebäudeliste aufztrnehmerl lva en r,öllig zerstiirte Gebäu-
de, unbenutzte Gebäudenrinen, Gebäude, die infolge Bau-
fälligkeit nicht benutzbar \4'aren, im Bau befinrlliche Gebäu-
de, sofern sie uberhaupt noch nicht bemrtzt urrrden, fliegende
Verkaufsstände und von den Besatzungsmüchten ganz he-
schlagnahmte Gebäudo,

Die Gebäudeliste enthielt drei Gmppen von Fragen und
zwat i

a) Angaben riber den Grundstucks- bzrv. Gebäudeeigen-
trimer,

b) Verzeichnis cler Gebäude des Grrrndstäcks,
c) Verzeichnis der Il'ohnungen. \\'erkstätten, Läden, Bu-

ros usw. in den einzelnen Gebauden des Grundstücks.
Zt a) }Jier war anzugeben der Narne uncl die soziale SteI-

Iung des Gebäudeeigentümer.s sowie der. Wohnort, (bei ju-
ristischen Personen der Sitz).

Zu b) In diesem Yerzeichnis rvaren sämtliche auf dem
Grundstuck befindlichen Gebirurlc einzeln aufzuftihren und
dabei clie Straßenlage des Clcbaurlcs (Yorder-, Hinter-, Sei-
ten6lebäude und clergl.), sein uberrviegender Yerrvenrlungs-
zweck (ob Wohngebäude. Fabril<gebiiucle, IIotel, Schule, Cla-
rage) und <lie Art, des Gebäucles (ob Bauernhaus, INinfami-
lienhans, l,Iebrfamilien- bzw. Etagenrniethaus, rnassives
Nichtu,-ohngebüude, Behelfsheim von 30 uncl mehr qm, Be-
helfsheim unter 30 qm, Baracke. Nissenhritte, Bunker,
Wohnlaube, lVohns-agen, Wohnschiff oder Gebäuderest,) an -
zugeben. lVeiterhin sru'de nach der Geschoßzahl und clem
Baujahr des Gebäudes (ob vor dem l. 7. lgl8, zu,ischen dem

tigun g (völlig wieclerlrergestellt, teihveise rviederhergestellt,
nicht wiederhergestellt, aber benutzt,).

Zu c) Hier srrrde eine Aufzalilung aller in einem Gebd,ude
befindlichen ll'ohnungen. Werkstätteu, Läclen, Büros usw.
verlangt, und zu'al nach cler Lage auf clem Grundstirck, irn
Cebäude uncl im Stocku,erk. In jedem Einzelfall u,ar clio
Zvreckbestimmung der I{äurnlichkeiten (ob Wohmrng, Laclen,
Werkstätte, Fremclenheim usrv.) anzrrgehetr uncl clie Zahl cler
Rdume, aus denon die Arbeitsstätte bzrv. \\rohnung bestanrl.
Bei \\'ohnungen wurde ferner gefragt, ob sie tiber ein Bade-
zimmer werfrrgten, mit rvelcher l{eizungsart (Ofen-, Ze:ntral-,
Fern-, Etagenherzung) sie arrsplestattet waren und ob die
Wohnung an das Strom-. Gas- uncl \\rassernetz angeschlossen
war. Ferner rvar der Name des fnhabers der \\rohmrng
bzw. der Arbeitsstätte einzutragen (Untermieter dagegen
waren nicht in cler Gebäucleliste atrfzufuhren, sondcrn nur im
\Mohnungsbogcn). Staud die \Yohnung arn Zählungsstichtag
leer, so \ry'ar an Stelle clcs Namens cles fnhabers eine ent,-
sprechenrle Eintragung zu mar.hen. Für iede \\-ohnrrng (auch
leerstehende), sofern es sich nicht um \\rohnungen handelte,
in denen cler lfauseigentumer wohnte oder keine Miete ge-
fordert wurde, waren die vertraglieh vereinbarte letzte mo-
natliche Miete (ohne Beträge fur lföbe]benutzung, Zerrtral-
heizung, Warmwasserversorgung, Schönheitsreparaturen,
W'ohnraumsteuer, Baunotabgabön, Baukostenzuschüsse1 so-
wie gesondert die im monatlichen llietpreis nicht enthaltenen

geldlichen Nebenleistungen fär Wasserverbrauch, Kanalisa-
tion, Straßenreinigunq, Müllabfuhr, Treppenbeleuchtung,
I(aminreinigung und Sonstiges anzugeben. Zu jeder Miete
war ferner noch anzugeben, ob sie vor dem 1.7.1918, zwi-
schen dem l. 7. l9l8 und 1. 5. 1945 oder nach dem 1. 5. 1945
festgesetzt und ob sie infolge eines Kriegsschadens ermäßigt
worden war. ITandelte es sich bei den lYohnungen um lligen-
trimerlrohnungen, mietfreie Wohnungen, Dienst- und \\rerks-
wohnungen oder Stiftswohnungen, so war dies anzugeben.

Wohnungsbogen
Fur jede in der Gebäudoliste aufqefuhrte bes,ohnte oder

am Zählungsstichtag leerstehende \\rohnung lrar oin Woh-
nungsbogen auszufullen. Ausfullungspfiichtig war der Woh-
nungsinhaber, bei leerstehenden Wohnungen der I{auseigen-
tumer oder dessen Vertreter. Lebten in einer'Wohmrng meh-
rere -l,Yohnparteien, so rvar ebenfalls nur ein Wohnungsbogen
ftir clie ganze\l'ohnung auszufüllen, und zwar vom\Mohnungs-
inhaber. bei mehreren Hauptmietern von demjenigen, dor am
längsten in der \Yohnung rvohnte. Die Ausfrillung eines Woh-
nungsbogens entfiel, r,r,enn die \4/ohnung

ganz vorr der Besatzungsmacht beschlagnahmt war;
zs,eckentfremdet, war, d. h. nur fiir gewerbliche Zwecke be-
nutzt wurcle (2. B. Etagengeschaft, Buro, Arztpraxis)
und der Mieter nicht, darin wohnte.

Firr jecle \Yohnung war auf clern Wohnunssbogen ihre
Straßenlage (ob im \rorder-, ITinter- oder Gartenhaus, Seiten-
flügel) und Geschoßlage (ob imKellergeschoß, l. oder 2. Stock-
rverk usw.) anzugeben. Die \Yohnungsinhaber von Keller-
und Dachgeschoßu'ohmrngen batten außerdem noch die
X'rage zu beantworten, ob ihre \Yohnung sich zurn dauernden
trlrohngebrauch eignet. Die rveiteren Fragen betrafen wieder
alle'14'ohnungen, wobei folgendo Angaben zu machen wa,ren:
L Raume der \\'ohnung;
2. Kächenbenutzung, sofern mehrere \Yohnparteien in einer

V!-ohnung lebten.
Zu l. Särntliche Wohnparteien einer.\\,ohnung, also auch

Einzeluntermieter, v,aren einzeln und nanentlich auf einer
besoncleren Zeile aufzufülrren; daltei waren anzltgeben: die
Art des bestehenden nlietverhä,ltnisses (d. h. ob die Wohn-
partei in der Wohnung wohnt als Ilauseigentrrrnel in eigenem
I{ause, als }Iieter, tlntermir:ter ocler rnietfrei), die Zahl der
Personen, aus denen die \\rohnpartei besteht, die Zahl und
Art der auf sie entfallenclen Raume-und oJr in den zu Wohn-
zwecken benutzten Raumen gekocht u'ird.

1. 7' l9l8 und dem 1. 5. 19'15 oder nach dem 1. 5. 1945) ge- Ihrem Verwendungszweck nach v-aren die Räume in fol-
fragf, und nach ewentnellcn I(riegsschäden uncl deren Besei- gende vier Gruppen oingeteilt:

a) vollausgebaute Kiichen sowie Kochnischen und Not-
küchen (2. B. ehemaliges Bad, Speisekammer, nfädchen-
zimmer) ;

b) lYohn- und Schlafzirnmer (einsehl. cler Zimmer, in denen
auch gekocht wird, und der infolge Wohnraumnot benutz-
ten anderen R,äurne, wie z. B. ehemaliges Bacl, Werkstatt,
usw.);

c) gewerblich oder landwirtschaftlich benutzte Zimmer;
d) worübergehencl leerstehende Zimmer.

Die R,äume s,aren nach R,aurngroßen auszuweisen. Es wur-
de uuterschieclen bei don Kuchen zwischen solchen bis ein-
schließlich l0 qm und solchen riber l0 qm. Bei clen Wohn-
und Schlafzirnmern wurden drei Crößenklassen gebildet, von
denen die eine alle Rdurne nit l0 uncl mehr qm umfaßte, die
zweite alle Räume mit 6 bis unter l0 qm und die letzte alle
Räume unter 6 qm. Die ausschließlieh gerverblich oder land-
wirtsclraftlich benutzten Zirntner und die vorubergehend
leerstehenden Zirnrner waren unterteilt, in solche von 6 bis
unter l0 qm und von l0 und mehr qm. Für I{ochniächen,
Notktichen und mrr uotdurftig benutzte anclere Räumo
wtrde eine Klassiflzienrng rrach der Ciröße nicht verlangt.
Bci R,äumen mit schragen \\-anden sollte die Fläche unter
tler Schräge nur zur Halfto gerechnet v'errlcn.

Zt 2. Bei \Yohnungen rnit mehreren IÄrohnparteien war zu
vermerken, welche Wohnparteien regehnäßrg in der I{ücho,
Kochnische bzw. Notkuche kochen.
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Anstaltsliste
Die Ausfullung eines Wohnungsbogens kam nur fur Woh-

nungen in Frage. Außer den Bewohnern von Wohnungen gab
es aber auch Personen, die uberhaupt nicht in einer \Mohnung
lebten, sondern in Anstalten (Heimen, Hotels usw.) oder
Massenunterkirnften (Lagern). Für diese sogenannten Be-
wohner von Llnterkrinften außerhalb von \4'ohmrngen konnte
dieso Art der Unterbringung entweder eine mehr ocler we-
niger dauerncle sein, 'w-enn sie als Insassen bzw. Personal stän-
dig dort wohnten, oder aber ihr \\'ohnverhäItnis \\'ar nur vor-
übergehender Natur, s'eil sie lediglich infolge der herrschenden
WohnungsnDt dort eingewiesen wordern waren (wohnungs-
lose Eingewiesene). Fur die Wohnungszählung war die letzt-
genannte Cruppe von tresonderem Interesse, weil sie'Irager
des dringlichen Wohnungsbedarfs war. Dio Zählung der rvoh-
nungslosen Eingewiesenen sowie der ständigen Insassen rtrirl
des Personals erfolgte mittels der Anstaltsliste. Dieses ZähI-
papier wurde - wie bereits erwähnt - 

auch in der Volks'
und Berufszd,hlung verwendet. Hier werdon jedoch nur die
Fragen aufgefuhrü, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Gebäude- und Wohnungszahlung standen.

Eine Anstaltsliste war auszufüIlen fur Hotels, Gasthöfe'
Frerndenheime (sofern sie mindestens uber 4 Gastbetten ver-
fugten), Massemrnterkunfte (wie Flächtlings- unrl Arbeiter-
lager) und fiir alle öffentlichen und privaten Einrichtungen'
dio der gemeinsamen IJnterkunft, \'erpflegung und Betreuung
bestimmter Personenkreise zur Erftillung religiöser, sozialer,
gesundheitlicher, erziehet'ischer oder ähnlicher Zwecke dien-
[en, wie z. B. I(löster, Altersheime, 'Waisenhäuser, Kranken-
häuser, Erholungsheime, fnternate, Erziehungsanstalten,
Strafanstalten usw. Ausfrillungspflichtig war der Eigentrtmer,
Pächter, Leiter, Vorstand oder Verwalüer der Anstalt. Die in
der Anstaltsliste gestellten und ftir die Wohnungszählung be-
deutsamen Fragen gliederten sich auf in:
1. Allgomeine Angaben;
2. Verzeichnis der Wohnungen und lInterkunft'sräume.

Zu l. Hier war anzugeben die Firma oder Anstaltsbezeich-
nung, tler gegenwärtige Verwendungszrveck und der Name
des Eigontümers, Leiters, Vorstandes oder Verwaltdrs'

Wie bereits erwähnt, erfaßte die Gebäude- und Wohnungs-
zählung vorn 13. L 1950 die von den Besatzungsmächt'en
ganz in Anspruch genommenen (beschlagnahmten) Gebäude
und \\rohnungen nicht. Art und Umfaug dieser Inanspruch-
nahme rnußten jedoch schon allein deshalb festgestellt wer-
den, um einwandfreie Ergebnisse tiber den Gosamt'bestand
der Gebäude und \Ä'ohnungen im Bundesgebiet zu erhalten.
Da ein üetreten der von den Besatzungsmächten ganz be'
schlagnahmten Gebäude und Wohnungen nicht gestattet
war, dio für die Zdhlung benötigten Daten aber aus den Ak-
ten dor Besatzungskostenämter (Feststelhrngsbehörden, Ite-
quisitionsämter) entnomrnen werden konnten, bestimmte die
Rechtsverorclnung vom 28.2. L95l im § I Absatz I (s. An-
lage I), daß dio Besatzungskostenämter dio Erhebungs-
papiere auszufüllen hät'ten. Die Erfassung war nach § I Ab-
iatz 2 obiger R,echtsverordnung nach clem Stande vom 30. 9.
1950 worzunehmen und hatte sich auf die im Zählblatt (s. An-
lago 8) aufgofirhrten Angaben zu erstrecken.

Zählungsb egrif f e

Dio Erfassung besehlagnahmter Gebdude und Wohnungen
erstreckte sich auf alle von den Besatzungsmächten

ganz oder teilweiso beschlagnahmten lÄ'ohn' und Nicht-
wohngebäude;

ganz boschlagrla,hmten \Mohnungen.

Zt 2. Die hier gestellten Fragen bozogen sich auf die:
a) Anzahl der worhandenen W-ohnungen innerhalb der Anst'alt ;

b) Anzahl und Belegung der vorhandenen übrigen Ifnt'er-
kunftsraume, die nicht, zu einer besonderen \4/ohnung ge-
hörten.
Zu a) Befanden sich in der Anstalt Wohnungen, so waren

sie zahlenmäßig anzugeben mit, demBemerken, ob sie bewohnt'
waren oder leerstanclen. Fur jedeWohnung war ein\\'ohnungs-
bogen naeh den bereits geschilderten Richtlinien auszufullen'

Zu b) Hier rx,'aren die in der Anstalt' befindlichen Personen
unter A If summarisch anzugeben, und zwar einmal das Per-
sonal uncl tlie stdndigen Insassen der Anstalt uncl zum an-
deren die u'ohnungslosen Eingewieserlen. Die Gesarntzahl des
Personals und der stäncligen Insassen war uttter B I der An-
stalt'sliste einzeln und namentlich nachzuweisen, desgleichen
d.ie wohnungslosen Eingewiesenen unter B II (s. Anlage 5).

S chiff sl iste
Im Gegensat'z zt der wohnungslosen l)ingewiesenen han-

clelte es sich bei den Ilewohnern auf fahrenden Schiffen ohne
eine Wohnung an Land um einen Personenkreis, der zum
größten Teil keino \Ä/ohnung haben will und deshalb auch
Leinen Anspruch an den \Yohnungsmarkt stellt. tr'rir die Ge-
bäude- und Wohnungszählung war daher dieser Personen-
kreis nur von ga,nz geringem Interesse. Desvegen erfolgto
auclr eine Nachweisung der ermittelt,et Za}rllen nicht im Ta-
bellenprogramm der (lebäude' und \lrohnungszählung, son-
dern Iediglich in einer Sondertabelle (s. Anlage 7).

Eine Schiffsliste war ftir jedes Fahrzeug der See- oder
Kustenschiffahrt, der Hochsee- oder I(iistenfischerei und cler
Binnenschiffahrt auszufr,rllen, das eine ständige Besatzung an
Bord hatte, die während dor Fahrt regelmäßig auf dem
Schiff ubernachtete. Ausfullungspflichtig rvar der Schiffs-
führer. hn Teil B I der Schiffsliste waren die an Bord eines
Schiffes lebenden Familien und Einzelpersorren' dio keine
Wohnung an Land hatten, aufzufrihren. Nreht hierunter
fielen Wohnparteien, die auf einem festverankerten, außer
Dienst, gestellten Schiff wohnten. Dieses Wohnschiff wurde
mittels Gebäudeliste erfaßt,1), und die Wohnparteien hatten
einen Wohnungsbogen auszufüllen.

r) s. s. 1l

C. Zählung der von ilen BesatzungsmächteninAnspruchgenommenen Gebäude unil\{ohnungon

A)s beschlagnahmt galten alle requirierterl und konfiszier-
ten Gebäude des Altbestandes sowie Gebäude, die für dio
od.er von der Besatzungsmacht, neu erbaut wurden. Als teil-
beschlagnahmt, zählten alle Gebäude, von denen nur Teile,
z. B. eine einzelne Wohnung oder einzelne Räume, beschlag-
nahmt .waren. Der Begriff des Gebäudes entsprach dem der
\A'ohnungszählung. Ftir die Entscheidung, ob es sich um ein
Wohn- oder Nichtwohngobäude handelte, war der überwie-
gende \rerwendungszweck nach dem Status vor der Beschlag-
nahme ausschlaggebend. Ilatte jedoch das Besatzungskosten-
amt Konntnis davon, daß die ursprungliche Zweckbestim-
mung des Cebäudes durch IJmbau geändert worden war (2.8.
Umbäu eines I(asernenblocks zu einem \[-ohnhaus), so war der
neuo Verwendungszweck anzngeben. IIotels, Pensionen und
dergl. sollten demnach als Nichtwohngebäude gezahlt' wer-
den, wenn sie zum überwiegenden TeiI firr diese Zwecke ver-
wondet wurden. Befanden sich jedoch in einem derart'igen
Gebd,ude vor dcr Beschlagnahme znm riberwiegenden Teil
\\rohnungen, dann war es als \\'ohngebaude zu erfassen'

Der Begriff Wohnung wurde in tibereinsüimrnung mit dem
bei der lVohnungszählung werwentleten Begriff der baulichen
Einheit definiertl). Hinsichtlich ihrer Qualität und bau-
lichen Anlage durften die beschlagnahmten \Mohnungen rest'

,) s. s. 16.
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los als Normalwohnungen im Sinne der' \Yohnungszählung
anzusehen sein. Als beschlagnahmt galten allo \A'ohnungen,
in denen sämtliche Räumo von der Besatzungsmacht in An-
spruch genommen r!'aren, wobei es gleichgültig war, ob
diese Wohnungen tatsächlich von Angehörigen der Besat-
zungsmacht bewohnt wurden oder nicht. \Maren dagegen nur
einzelne Räume (Wohnungsteile) der Wohnung beschlag-
nahmt, so wurden solche Wohnungen als der deutschen Bo-
völkerung zur Verfrigung stehend angesehen und bereits am
13, 9. 1950 im Rahmen der Wohnungszählung gezählt', wobei
die beschlagnahmten R äume als vorübergehend leerstehendo
erfaßt wurderr.

Durchf ährung und Aufbereitung der Zähllur.g
Die Besatzungskostenämtor fullten entsprechend den

ihnen gegebenen Richtlinien fur jedes einzelne von der Be-
satzungsmacht ganz ocler teilweise beschlagnahmte Gebäude
ein Zählblatt aus und irbersandten die Zählblätter den Sta-
tistischen Landesämtern. Die Statistischen Landesämter
nahmen daraufhin die manuelle Auszählung vor und teilten
die Ergebnisse dem Statistischen Bundesamt, zur Zusammen-
stellung des Bundesergebnisses mit,.

Veröffentlichung der Ergebni sse
Das Statistische Bundesamt hat die Ergebnisse dioser Er-

hetrung in einer Gliederung nach B,egiemngsbozirken und
Bundesländern veröffentlichtl). Eine Veröffentlichung fur
kleinere regionale Einheiten unterlag einer Veröffent'hchungs-
beschränkung der llohen I(ommission.

In dem Tabellenprogramm der Gebäude- und Wohnungs-
zbhlung vom 13. 9. 1950 (s. Anlage 2) sind die ganz beschlag-
nahmten Gebäude nicht enthalten, die teilbeschlagnahmten
Gobäude jedoch in allen Tabellen, in denen Gebd,ude nach-

r) ,,Süaüisiische Berichte", Arb.-Nr. YI/35/2 vom 5. 10. f951

gewieson werden (WZ I bis WZ 6). Um die Gesamtzahl der
Gebäudo im Bundesgebiet angeben zu können, mussen des-
halb zu der in der TabeIIe WZ I gena,nntenZahl der Gebäude
die der ganz beschlagnahmten Gebäudo addiert werden. Die
beschlagnahmten Wohnungon erscheinen in keiner WZ-Ta-
belle. Lediglich in der Tabelle WZ 4, in- der die Gebäude nach
ihrer Größo, d. h. der Zali. der darin gelegenen Wohnungen
gegliedert r+-urden, sind die beschlagnahmten Wohnungen in
teilbeschlagnahmten C'lebäuden berucksichtigt,, um die Grö-
ßengliederung der Gebäude richtig nachweisen zu können.
Um den insgesamt vorhandenen Wohnungsbestand des Bun-
desgebietes darzustollen, müssen die von den Besatzungs-
mächten in Anspmch genommenen Wohnungen dern bei der
Wohnungszählung 1950 ermittolten und in der Tabelle WZ I
nachgowiesenen Wohnungsbestand hinzugezählt werden.

fn § I der bereit's mehrmals genannten Rechtsverordnung
vom 28. 2. 1951 wurde eirro laufende Fortschreibung der Er-
gebnisso der Zählung nach dem Stande irom 30. 9. f950
angeordnet. Diese erfolgt auf Grund der Meldungen der Be-
satzungskostenämter auf einheit,Iich vorgeschriebenem Zähl-
blatt (s. Anlage 9) an die Statistischen Landesämter, die nach
erfolgter Bearbeitung des Materials dio Ergebnisse in einer
vorgeschriebenen Tabello (s, Anlagerl[) festhalten und dern
Statistischen Bundesamt ubersonden. Eino erste Bekannt-
gabe der fortgeschriebenen Ergebnisse erfolgte mit Stichtag
31. 12. 19512). Weitere Yeröffentlichungen orfolgten bisher
in vierteljährlichen bzw. halbjahrlichen Abstdnden. Die Fort-
schreibung der Ergebnisse dieser Zit"hhtng ist nicht nur des-
halb von Bedeutung, weil sie laufend Aufschluß gibt tiber dio
fnanspruchnahme des Wohnungsbestandes durch die ausl.
Streitkräfte, sondern auch frir die Fortschreibung des der
deutschen BevöIkerung zur Verfugung steh€nden Wohnungs-
und Wohnraumbest'andes trenöt,igt wird.

r) ,,Statistische tserichte", Arb.-Nr. VI/35/4 vom 7. 3. 7952

Nach § 12 des Volkszählungsgesetzes müssen die ,,durch
die Wohnungszählung gewonnenen Ergebnisse über die Zahl
der 'Wohnungen und Wohnrdume" mindestens jährlich fort-
geschrieben werden. Da der fur die deutsche Bevölkerung zur
Verfügung stehende Bestand einmal von dor Bautätigkeit ab-
hängig ist, zum anderen von der Beschlagnahme und Frei-
gabe durch die Besatzungsmacht,, mussen boido Faktoren
berricksichtigt werden, um der Forderung des Volkszählungs-
gesetzes zu entsprechen. Die Ergebnisse der Bautät,igkeits-
statistik und der Statistik der beschlagnahmten Gebaude
und'Wohnungen stellen ausreichende n'ortschreibungsunter-
lagen zur Verfügung.

Die Bautätigkeitsstatistik erfaßt u. a. monatlich die Zahl
der fertiggestellten Wohngebäude, die Zahl der fertiggestell-
ten Wohnungen nach der Größe (R,aumzahl) und der fertig-
gestellten Räume nach Art und Größe (Ktichen und Zimmer) .

Grundlage dafur bilden die von den zuständigen Bauärntern
den Statistischon Landesämtern für jedes fertiggestellte Ge-
bäude eingesandten Zählblätter. Ferner melden die Bauäm-
ter auch laufend die Abgänge infolge von Abbruch,
Brand u.s.w. An Hand dieses Zahlenmaterials läßt sich der
B,einzugang errechnen und die Fortschreibung auf Grund der
Bautätigkeit durchfuhren. Schwierigkeiten ergaben sich Ie-
diglich bei der Erstelh-urg der ersten Fortschreibrmgsmeldung.
Erfahrungsgernäß gehen die Meldungen der Bauämter fur
fertiggestellte Gebaucle bzw. Wohnungen hdufig zu einem
späteren 'Iermin ein als die Gebäude bzw. Wohnungen
tatsd,chlich fertiggestellt sind. Das bedeutet, daß zltrn Zeif-
punkt der Wohnungszählung neu gebaute Gebäude und
Wohnungen mitgezählt worden sind, fur welche die Bau-
fertigstellungsmeldung und damit dor Zugangsnachweis in
der Bautätigkeitsstatistik später erfolgte. Bei vorbehaltloser

D. Fortschreibung iler Ergehnisse

Übornahme der nach dem Stichtag für die Wohnungszäh-
lung in der Bautätigkeitsstatistik gemeldeten Baufertig-
stellungen wtirden daher Doppolzählungen nicht zu vormei-
den gewesen sein. Es mußto deshalb dafur gesorgt werdon,
daß frir die Fortschreibung von den nach dem Zählungs-
stichtag (13. 9. 1950) erngegangenen Fertigstellungsmel-
dungen diejenigen unberucksichtigt blieben, doren Objeküo
am Stichtag bereits miterfaßt waren. Dies geschah mittels
einer vom Statistischen Bundesamt gegebenen Anweisung
an die Statistischen Landesämter. Dieso sollten in den
Ilnterlagen der Gebäude- und Wohnungszählung an lfand
der Straßen- und I{ausnummerangabe feststellon, ob die von
den Bauämtern nach dem 13. 9. 1950 als fertiggesellt gemel-
deten Gebäude bzw. Wohnungen bereits am 13. 9. f950
erfaßt worden'waren. Dadurch wurde eine vertrauenswirrdige
Fortschreibung sichergestellt. Da auch der Einfluß der Be-
schlagnahrnungen aufden deutschen Bestand an Gebäuden
und Wohnungen durch die bereits im vorigen Abschnitt
erwähnte laufende Fortschreibung der Ergebnisse festge-
halten wird, wobei die Freigaben hier als Zrgang, dioNeu-
beschlagnahmon von Altbestandswohmrngen dagegon als
Abgang vom deutschen Bestand zählen, ist eine Fort-
schreibung der Wohnungszählungsergebnisse gewährleistet.
Zum ersten Mal wurden die fortgeschriebenen Bestands-
zahlen nach Bundesländern gegliedert mit Stichtag
31. 12. 1951 veröffentlichts). Ein Exemplar der Fort-
schreibungstabelle ist' beigefugü (s. Anlage I0). In dem-
selben Umfang und zum gleichen Zeitpunkt erfolgten die
späteren Veröffentlichungen.

3) ,,Wirtscha,ft und Statietik", 4. Jg., N. F,, Heft 12, Dez.Lg52, S.4gbt.
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E. Zählungsbegriffe der Gebäude- unil Wohnungszählung

Eine Definition und Abgrenzu:eg der verwendetet Zäh-
lungsbegriffe ist in zweifacher Hinsrcht von Bedeutung, ein-
mal um zu wissen, aus 'n'elchen Objekten sich die Za}rlerr z:u-
sammensetzen, zurn andern urn beurteilen zu konuen, inu're-
weit Vergleiche rnit anderen Erhebungen rnoghch sind. Von
entschertlendern Eirrfluß bei der l-estlegung der Begrrffe fur
die Gebäude- und Wohnungszählung waren die mit cler Zah-
Irrrrg verfolgtetZrcle. Es sollte sowohl eine Bestaudsaufnahme
des Wohnvolumens vorgenommen als auch die \Vohnraum-
versorgung der Bevolkerung dargestellt werclen. Entspre-
chend dreser Zrclsetztttl.g war der Lihalt der Zählbegriffe so zu
wählen, daß aIIe Faktoren restlos orfaßt, werden konnten, die
uber den Bestand an \t-ohnraum und über dio Wohnverhält-
nisse der Bevolkerung etwas aussagten. Das waron die Ge-
bei,ude, die Wohnungel und ihre liaurne sorvie die daril
lobenden Wohnparteren und derjenige l3evolkerungsteil, der
infolgo der \lrohnraumnot gezwrrngen \\rar', in Unterkunften
außerhalb von \\'ohnungen zn wohnen.

Gebäuile
Gebaude stehen auf Grundstricken einzeln oder mit ande-

ren verbunden. Dre Definition eines Gebdudebeglrffes durfte
an dieser Tatsache nicht vorubergehen. Man mußte nach
Morkmalen suchen, dre den baulichen Gegebenheiten Rech-
nung tragen. Die auf Grund der baupolizerhchen Vorschriften
in Deutschland bei den Gebäuden vorhandenen lJrandrnauern
wurden desnaib als lirrtenum zur raurnhchen Abgrerrzung
eirres Gebd,udes mit herangezogen. In ltrrfuilurtg der Za"h-
lungsaufgaben, das Wohnvolumen und den Grad der lVoiur-
raumversorgung festzusteilen, durften auch prrmitive IJau-
lichkeiten (2.13. Gebäudereste, \Vohnlauben, abgestellte
Waggons) nrcht unberucksrchtigt 51s1[en, sofern sre benutzt,
wurtlen. Daher galt als Gebaud.c tn §urne der -Urliebung:
a) jedes frerstehende oder durch Brandmauer vorr elnem an-

deren getrerurte llauwerk. Dres galt auch fur Bauernhau-
ser, in denen \Yohnterl untl \\ rrtschaftsterl wohi unter
eürern Dach liegen, aber durch errc lJrarrdmauer vonernan-
der getrennt strd und ber tlerren sowohl das lVohnhaus als
auch das Wrrtschaftsgcbaude als eirr sclbstandrges Gebti,ude
zu zahlen 'w&ren. I3cr D<,rppel-, Gruppen- oder }ieihenhau-
sern sowle Wohnblocks lst Jedes eurzelne von dern anderen
durch eine vom Dach brs zum Keller reichende'Irennungs-
wand geschredene llauu'erk als selbstaudiges Gebdude be-
trachtet worden;

b) Gebaudereste, die noch zurn Wohnen oder als Werkstatt
usw. benutzt' waren, sowre Gartenhauser, I(ioske, Behelfs-
heime, ortsfeste Verkaufsstande, sofern sie ganz oder teil-
werso st,andrg bewohnt oder benutzt wurden;

c) außer Drenst gestelite Schiffe, dre zu \!-ohn- und Wirt-
schaftszweoken benut'zt 'w'urden (rvie \Yohnschrffe, als
Ilotel benutzte Schrffe, Restauratronsschiffe u. a.) sowie
\Yohnwagcn, dauernd abgestellte \Yaggons und ahnhche
Unterkulfte, sowert sie gewerblich oder fur \\rohnzwecke
benutzt .waren.

Als Gebaude wurde somit, jedes alleinstehende oder durch-
gehend abgesonderte llauwerk angesehen, das rrul lYohn-
raumo oder nur Nul,zraume od.er berdes umfaßte, sofern es am
13.9. 1950 benutzt, oder rn seinem damahgen Zustand bc-
nutzbar war. Die Abgrenzung gegenuber benachbarten Ge-
bäuden war entrÄ'eder - bei frorstehendon Gebauden - durch
einen Zwischenraurn zwischen den Cebd,uden und - bei an-
einandergereihten Gobäuden - durch das Yorhandensein
einer vom I(eIIer bis zurn Dachgeschoß durchgehenden Tren-
nulgswand (Brandmauer) gegeben.

Gebäuilearten
Der Verwendungszweck der Gobäude ist sehr verschieden-

artig. Grundsätzhch lassen srch bei den Gebäuden zwei
Hauptgruppen unterscherden, von denen die eino aus solchen
Gobauden besteht, dre ausschheßIich oder mrndestens znr
HäIfte Wohnzwecken drenen (Wohngebaude), während die
zweite Gruppo ganz oder uberwiegend zu gewerbliciren, Iand-

wiltschaftlichen, sozialen, kulturellen und Verwaltungs-
zwecken verwendet wird (Nicht.vvohngebäude). '\7on den
Nrchtwohngebauden interessreren im }lurbhck auf dre Zrel-
setzung der Zählung drejenigeu, dre neben dern ihrem jell'ei-
ligen Zweck angepaßten Nutzraum auch Wohnungen um.
fassen. tr)ire Auf§hederung d.er Gebaude lediglich rn Wohn-
und Nichtwohngebaude ware abel nicht restlos befriedrgend
gewesen, weil daber der rurterschredhche Cebrauchsu'ert der
Wohngebäude nrcht, zutrr Ausdllrck gekomrnen ware. Es war
bekannt, daß rniblge tlel besteherrden Wohnulgsnot auch
prrmrtive llauhchkerten zu Wohnzwecken benutzt wurden.
Dresem Tatbestand hatte man bereits ber cler tr-estlegung des
Gebd,udebegnffes Ii,echnur)g getragen, indem auch bersprels-
weise bewohnte Gebauderuuion uncl abgestellte \Yaggons als
Gebaude angesprochen wurden. Urn riber den Umfang dieser
zertbedrngten Notlosungeu erne zahlenmäßrge Vorstellung zu
bekommen, wär es rloshalb notwendrg, ber den Wohngebäu-
clen zu unterscherden zu'rschen solchen, dre zurn dauernden
Wohnen geergnet walen und solchen, dre sich nur notdurftrg
zum Wohnen ergneten. Aus dieser Überlegung heraus ergab
sich eine Ernterlung der Gebaude in folgende drei Gruppen

Normahr,'ohngebaude,
Notu'ohngebaude,
Nichtrvohngebd,ude.

Die Entscheidung uber den Gebrauchsu'ert der Gebäude
komrte man selbstverstandhch uicht dem subjektiven Er-
rnessen dor Befragten uberiassen, soudern sre rnußte nach ob-
jektrvon Maßstaoen getroffen werden., Dementsprechend
wurden folgende Begrrffe festgelegt

als N o r rna, Iw o hn ge b :i u d e galten Bauernhtr,user, Ein-
famrhenhauser, Mehrtämrhen- bzw. It)tagenmrethauser und
Behelfsheirne von 30 und mehr qrn, sofern sre ausschheßlich
oder mindestens zu 50 vII und rnehr \!'ohnzll'ecken drenten.
Dre Wohnungen in ernern Norrnahvohngebaude konnten so-
lvohl Normal- als auch Notwohrrungen setl;

als Notwohngebaudo gtrlten lSelrcilsherme unter 30 qm,
Baracken, \Yoluila,uben, Nrssenhutl,en, Bunker, abgestellte
Waggons, \&'ohnwagen, \\Iohnschrffe und Gebdudereste, die
zu 5U vII und mehr zurn \['ohnen benutzl, wurden. Dre Woh-
nungen in ernern Notwohrrgebaude komrten rmlner nur Not-
wohmurgen setn;

als Nrchtwohngebd,ude galten alle Gebäude, dio aus-
schließhch ocler uberwiegend (zu mehr als 50 vtl) Iandwirt-
schalt'hchen, gewerbhchen, kultulellen, sozialen oder Ver-
waltungszwecken drenten. tlrerzu zahlten auch Gebäude, die
nrcht rnassrv ausgefuhrt oder uur behelfsmaßrg zu gewerbs-
malSrger l3enutzung erstellt oder helgerichtet rvurden, wio
z. IJ. llaracken, Brurker, Schuppen, Gebdudereste. Dro evtl.
in ernern Nichtwohngebaude befindlichen \VohmrlgeD konrr-
ten sowohl Norrnal- als auch Notrvohmrngen sein.

Dio ,,uberrvregende" Yeru,endung eures Gebäudes zu
Wolrn- orler Nrchtwohnzwecken sollte im aligemernen nach
seinem Baucharakter getroffen werden. In Zweifelsfallen
war die Verwendu-ng der Wohn- uld Nutzflachen der Ge-
bäude rnaßgebend; sobald die nach ihrer bauhchen Be-
stirnmung zu Wohnzwecken bestimmteu -l'Iachen mindestens
50 vH betrugen, war das Gebaude als Wohngebaude zu
zählen. Die Erngruppierurg nach diesen Gesichüspunkten
hatte der Gnrndbssrtzer vorzunehmen.'
Eigentumsverhältnisse

IJmfassende IIntersuchungen ubor dro Verteilung des Ge-
bäudeergentums auf die verschiedenen Eigentumergruppen
waren brs 1950 in Deutschland moht durcltgefuhrt worden.
Die Feststellulgen ber der Zahlung 1950 ur dreser Richtung
erstreckten sich rrur auf Nonnalwohngebdude. Dabei wurden
drei Hauptgruppen vorl Eigentumern gebrldet,, die sich an
die in der Bautatigkertsstatistik ubhche Gruppierung an-
lehnten und zwar

prrvato Eigentumer,
gemetrulutztgo wohnungsu::ternohmon,
öffontliche Eigent irmer.
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Zu don privaten E igentümern zählten nebon den natür'-
lichen Personen auch die juristischen Personen des privaten
Rechts (I(apitalgesellschaften, Genossenschaften, Yereine,
Erbengemeinschaften u. ä.), Infolge der Verschiedenartig-
koit dieser Gruppe wurde hier eine weitere Unterteilung in
natürliche Personen einerseits und juristische Personen an-
dererseits vorgenommen. Bei den natrirlichen Personen er-
folgte v-eiterhin noch eine Klassifiziemng nach Personen mit
selbständiger Erwerbstd,tigkeit, nach Beamten und Ange-
stellten. Arbeitern, Pensionären sowie Sozialrentnern u. ä.,
Berufsl sen und Personen ohne Berufsangabe. Es wurde die
Zahl der Gebaude im Eigentum dieser Personengrupperr
nachgewiosen; die Zahl der Gebäudeeigentrimer ist infolge
des Mehrfachbesitzes von Gebäuden natürlich kleiner als die
Zahl der nachgewiesenen Gebäude.

AIs g e m e i nn ü t z i g e \\r o h n u n g s u n t e r n o h m e n wurden
nur die Wohnungsgesollschaften angesehen, donen die Ge-
meinnützigkeit nach dem Wohnrurgsgemeinnützigkeitsgesetz
vom 29. 2. 1940 zugesprochen wurde. Ilierzu rechneten auch
Organe staatlicher \\rohnungspolitik, wie z. B. die Heimstät-
ten GmbH. und die'Ireuhantlstellen fur das Wohnungs- und
I{Ieinsiedlungswesen, sofern sie nach dem eru,ähnten Gesetz
ats gemeinnützige Unternehmen anerkannt waren.

Zt den öffentlichen Eigent,ämern gehörten die Bo-
hörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Zt die-
ser Gruppe rechneton insbesondere die Bundes- und Länder-
ministerien mit den ihnen unterstellten Behörden, die Ge-
meinden und Gomeindeverbände, die Deutsche Bundesbahn
und -post, die'W'asserstraßen- und Seeschiffahrtsdirektionen,
die Zweckvorbände (2. B. Ikankenhaus- und Schulverbän-
de), Religionsgemeinschaften, soweit sie öffentlich-recht-
lichen Charakter besitzen, Stiftungen des öffentlichen Rechts
(2. B. einige Universitäten und Forschungsinstitute), die So-
zialversicherungsträger (Berufsgenossenschaften, Angestell-
ten- und Invalidenversicherung, Ortskrankonkassen), Be-
rufsverbande (2. B. Arztekammern, Apothekerkammern,
Anwaltskammern), die öffentlich-rechtlichon Kreditansbalten
(Bank deutscher Lander, Landeszentralbanken, Girozen-
tralen, I(reis- und Gemeindesparkassen usw.), öffentlich-
rechtliche . \-ersicherungsträger (Brandversicherungskam-
mern, Brand- und Feuerkassen, auch öffentlich-rechtliche
Lebensversicherungsanstalten usw.), offentlich-rechtliche
Gonossenschaften (Wasser-, Deich-, Jagd-, Ödland- usw.
-genossenschaften), in einigen Landern auch caritative Ver-
bände (2. B. Rotes I(reuz).

Baualter
Noben der Größe der Gebd,ude und der Art ihrer Verwen-

dung ist das Alter der Gebäude von Bedoutung für Fest-
stellungen über den zukünftigen Wohnraumbedarf. Die
Gruppierung der Gebäude nach dem Baualter sollte an die
mietrechtlichen Bestimmungen angeglichen werden, wonach
sich eino Unterteilung in Gebäude, die vor dem l. 4. 1924,
zwischen dem l. 4. lS24 und 20.6.1948 und nach dem 20. 6.
1948 bezugsfertig wurden, ergeben hzitte. Aus erhebungs-
psychologischen Erwägungen heraus wurden die Gruppen
jedoch aufsolche Zeitabschnitte abgestellt, die sich stark im
Gedachtnis der meisten älteren Personen in Deutschland ein-
geprägt hatten, nämlich die Zeit

vor dem l.7. 1918,
vom 1.7. 1918 bis 1.5. 1945,
nach dem l. 5. 1945.

Diese Ausweichmöglichkeit war gangbar, weil angenom-
men werden kann, daß die Zahl dor in den ersten 5 Jahren
nach dem ersten Weltkriegund den ersten 3 Jahren nach dern
zweiten Weltkrieg in Deutschland erbauten Wohngebd,ude
gering war.

Maßgebend für die Einreihung in eine dieser Gruppen wal
das Jahr der ursprünglichen Errichtung des Bauwerkes. Bei
beschädigten, aber wrederhergestellten Normalwohngebäu-
den galt als Baujahr ebenfalls der Zeitpunkt der ursprting-
lichen Errichtung, dagegon bei totalzerstörten, aber wieder-
aufgebauten Bauwerken das Jahr des W'iedoraufbaues.

Das Baualter dor einzelnen 'Wohnungen qrurde nicht
genau ermittelt, es wird angenommen, daß es in der weit,-
aus überwiegenden Zahl der Fälle mit, dem Baualter dor
Normalwohngebd,ude trbereinstrmmte. Nur wenn durch
Um- und Ausbau eines Wohngebäudes neue \\'ohnungen zu
einem spd,teren Termin als dem der ursprünglichen Erstellung
des Gebd,udes geschaffen wurden, cleckt sich das Baualter cler
Wohnung nicht mit, dem des Gebä,udes. Da jedoch derartige
Sonderfälle im VerhäItnis zur großen 1\Iasso der Norrnal-
wohngebäucle und darin befindlichen Wohnungen von
untergeordneter Bedeutung sind, dürfen die ermittelten
Daten auch fur die Gliedemng der Wohnungen nach Alt,-
bau-, Neubau- und Nachkriegswohnungen mit hinreichender
Genauigkeit Verwondung finden.

Kriegsschäilen
hn Zuge der Kriegsereignisse wurde in Deutschland ein er-

heblicher Teil der Ciebäude von Ilriegsschädon betroffon.
Eine generelle Feststellung cler l(riegsschaden ist im Rahmen
der Gebäude- und Wohmurgszählung nicht, durchgeführt,
worden, da eine einwandfreie Kriegsschädenerfassung nur
tlurch Fachleute auf Gnrnd örtlicher Feststellungen äber den
derzeit'igen Zustancl der Gebaude hätte getroffen rverden kön-
nen. Außerdeln war sie nach dor Zielsetzung der Zaliung
auch nicht notwendig, da völlig zerstörte Gebaudo kein
Wohnvolumen clarstellen und fur die \Yohnlaumversorgung
cler Bevolkorung unerheblich sind. Daher wurden völlig zer-
störte Gebäude und nichtbemrtzte Gebäuderuinen bei der
Zahlung nicht erfaßt, sondern nur \\'ohngebaude, die von
I{riegsschäden betroffen wa en, aber trotzdem noch oder
wieder betvohut wurclen. Ilnberucksichtigü blieben kleinore
I{rregsschdden an Normal'rvohngebäuden, wie z. B. Wand-
risse, Putz-, GIas- oder I{olzschäden usw.

Die von Kriegsschäden tatsächlich betroffenen Normal-
wo)rnungen wurden nicht, ermittelt. Es wurde mrr die Zahl
der bervohnten und bewohnbaren Wohnungen festgestellt,
die in den von Kriegsschäden betroffenen oder betroffen
gewesenen Normalwohngebauden noch vorhanden waren. Bei
Yeru'endung der Zahleu fur die in den beschadrgten Normal-
wohngebäuden befindlichen Wohmrngen muß deshalb beach-
tot werden, daß es sich dabei nicht immer um Wohnungen
zu handeln braucht, die durch die Schdden an den Normal-
wohngebäuden rnit betroffon worden waren, wenn dies
auch fur den größten TeiI der Wohnungen in den Gebäuden
zutreffen durfte.

Bei der Frage nach der Beseitigung eines l(riegs-
schadons wurde unterschieden zwischen :

a) vöIlig wiederhergestellten bzw. -aufgebauten Normalwohn-
gobauden;

b) teilweise wiederhergestellten bzw. -aufgebauten Normal-
wohngebäuden;

c) nicht wiederhergestellten, aber bewohnten Normalwohn-
gebäuden.
Völlige Sohadensbeseitigung wurde angenorrunen bei Her-

stelhurg des alten oder eines bauvolumenmäßig darirber hin-
ausgehenden Zustandes; teilweise Schadensbeseitigung Irci
Herstelluug oines bauvolumenmäßig hinter dem fruheren
Normalwohngebäude zurückbleibenden Zustandes; keino
Schadensbeseitigung, wenn an einem beschtidigten Normal-
wohngebäude keinerlei Ausbessorungen vorgenommen waron.

Gcschoßzahl
Für die Größe der Gebd,udo ist die Zahl der Geschosse ein

wesentliches Merkmal. AIs Stockwerk wurden nur die Ge-
schosse gezählt,, deren Fußboden über der Erdgleiche liegt;
Keller- und Dachgeschoß stellten, selbst, wonn sie ausgebaut.!earen, kein Stockwerk im Sinne der Erhebung dar. Lagen
mehrere Stockwerke im Dach (Kniestockwerke), so wurde
nur das oberste nicht mitgezdhlt. Dieso Feststellung erfolgte
nur frilr die Normalwohngebäude.

Wohnung
Die Wohnung als Zusammonfassung mehrerer Räumo -was sie wenigstens in der Regel ist - einerseits und als Teil
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eines ganzen Gebäud'es andererseits ist eine von vornherein
festbeitirnmte Ernheit' Diese Einheit kann zwar nachtrdg-
lichen ilnderungen untelrvolfen werden' die jedoch stets bau-
Iiche Maßnahmän erforclerlich rnachen' fn diesen Tatsachen
liegt begründet, daß durch die Verwendung baulicher 'Iat'
t"Itarraä die stat'istische Erfassung nach relatrv leicht faß-
baron und verhältnismäßig unveranderlichen Merkmalen vor
sich gehen kann. Dio Aufgabe, den Wohnurgsbestand zu er-
mittän, konnto deshalb unter Yerwendtrlg ba'ulicher Tat-
beständ.e als Kriterium am ehesten gelöst werden'

Bei der Festlegung der Zd,hlungsbegriffe war atr'ch die Mog-
lichkeit der Verwänd'ung mietrechtlicher Tatbestd'nde erwogen
worden. In cler Reichswohnulgszählung irn Jahro l918 wur-
den als Wohnung die von einer selbstandigen Haushaltung be-
wohnton R,äumä angesehen. Dreser von der Verwendung der
Räumo hergeleitete Begriff war vrelfach auch bei den stadti-
schen Zählungerr. vor clem ersten \&-eltkrieg rnaßgebend
gowesen; in aideren l-allen war man dagegen won der bau-

ilanmaßigen Bestimmturg ausgegange'n' -B'irr die Reichs-
i"ofrn ngs.-rat lung 1927 wurde der Begriff ,,selbständigo
Wohnui!" gepragt. Ilaßgebend fur dies,en Begriff war das
mietrechflicäe^ VärtragsverhäItnis des \Mohnungsinhabers
zum Ilauseigentumer. Als selbstd'ndige Wohnung waren
demgemäß zt zahlen

"ii Wohrorrm oder eine I-ieihe von Wohnrdumen, fur die
oin selbstandiger Mietvertrag mit dom Hauseigentumer
bestand; ebenso

Eigonturner', Ilausverwalter-, Dienst'- undFreiwohnungen ;
rutZlu. Zeitunbewohnten Gebäudon oder Gobaudeteilen ein
Wohnraum oder eine R,eihovonWolrrrraumen, Iür dre in der
R,egel ein selbständiger Mietvortrag abgeschlossen wurde'

Falls es sich um mehrere R'dume handelto, war es gleich-
gultig, ob dio B,äume zusarnmenhingen, nicllt zusarnnen-
ti.tgä oder über mehrere Stockwerke verterlt' waren' In
den"ländlichen Gemeinden waren dre bisher zum landwirt-
schaftlichen Betrieb gehörenden Wohnräume der Alton-
teilsempfti,nger (Auszugler) nicht- als-selbstd'ndrge Woh-
trrr.rg tirg".ähen, sondern denen des Betriobsrnhabers zu-
gerechnet worden.
Die Verwondung des mietrechtlichen Wohnungsbegriffes

bei der Zählung f OZZ lag nahe, weil zum damaligen Zeitpunkt
auf Grund der relativ gunstigen WohnverhäItmsse der miet-
rechtliche Wohnungsbegrrff und der bautechnische Woh-
nungsbegriff srch wärtgehend deckten'.1\[an korrnte davon
ausg-ehei, daß Iur jetle bautechnrsch selbstd'ndige Wohnung
in Jer Regel imrner nur ern }het'vertrag abgeschlossen war
bzw. es sich um erno !)igenturnerwohnung handolte'

Bei der Wohnungszd,hlung 1950 war hingegen diese Über-
einstirnmung nichimehr gegeben, da durch don I(rieg dio
Wohnstruktur starken Veranderungen unterworfen gewesen
ist. Die l(onsumenten d.er St'atistrk hatten jedoch mit der
Zahl der Ilauptmietverträge nichts anfangen können' Sie

brauchten dre ZahI d'er selt-rständrgen Wohnungen, d' h' die
ZahI der zusammengehörigen Wohn- und Nebenraume' dio
mit den erford.erhcÄen }Jurrichtungen zur lJnterbringung
eines llaushaltes ausgestat'tet sind' Die Notwendrgkert zu
einer solchon Feststellung ergab sich aus der Zrelsetzung der
Wohnungspolitik, jedem Hairshalt wieder erne ergene \Voh-
nung in Jnig"* Sinne zu verschaffen und das aus der augen-
blicihchen Zwartgslage heraus ontstandene Zusammenwoh-
nen mehrorer Haushältungen alhnähhch zu besertigen' Ein
TeiI d.er BevöIkerung wohnte nach dem zweiten Welükriege
wioder allein in einer Wohnungseinheit' Ilier konnte sowohl
der miotrechtliche als auch der auf baulichen Tatbeständon
boruhende Wohnungsbegriff ohne Schwierigkeit'en angewandt
werden. liin erheblich"" '1"i1 der Bevölkerung muiJto aber
soine Wohrrung mit anderen \Yohlparteren terlen' lt)s gab
FälIo, in donen zwar mehrere Haushaltungen in einer bau-
lichen Wohnungsernheit wohnton, dio eine tlaushaltung aber
eine Vorrangstellung gegenuber den anderen }laushaltungen
hatte. Dies Traf z,Il. rr, *.rr,, ein llauseigentirmer in erner
Wohnung im eigenen }Iaus lebto und lJntermieter in seine
Wohnun! aufgeiomrnen hatte. In diosem tr'allo wurdo sich
der mietächtliche Wohnungsbegrrff mib dom baulichen Woh-

nungsbegriff nur decken, wenn die mit, dom Ilauseigontürner
die -Woh-nung teilonden Haushaltungen als,,Ilntermieter"
angesprochen wurden, obwohl sie de jure als llauptmietor be-
zeichnet werden müßten (da sie direkt mit dom llauseigen'
tümer einen Mietvertrag abgeschlossen hatten). War der
Wohnungsinhaber in einem solchon Falle jedoch nicht Ge-
bäudeeigäntrimer, sondern nur ,,Ilauptmiot'er", so war dio
Ver-eudung des mietrechtlichen und des baulichen Woh-
nungsbogriffs theoretisch ebenfalls gleich gut möglich; prak-
tisci ergäben sich hier aber schon Schwrerigkeiten bei dem
mietrechtlichon Begriff insofern, als die große Wohnungsnot
des Jalrres 1950 uncl die damals noch woII wirksamo Wohn-
raumbewirtschaftung in vielen Fallen zu gospannüen Bo'
ziehungen zwrschen dem \Arohnungsrnhaber und dem Untor'
mieter-gefuhrt hatten und deshalb zu erwarten war, daß auch
viele Untermieter fur sich das Recht in Alspruch nehmon
wollten, ihren Wohnungsteil als besondere Wohnung nachzu-
weisen. Dieses Streben der I]ntermieter zur Vervollständi-
gung hatte ja auch bereits dazu gefuhrt, daß in einor baulich
Jetbätanaigen Wohnung mehrere,,Hauptmieter" gleichbe-
rechtigt nöbenernantler wohnten. Bei Zugrundelegung miet-
rechtlicher Tatbestande wäre unter dieson Umständen eine
große Zat,l von lJntermietvelhäItnissen als solche nicht er-
fannt und die von den betreffenden Haushaltulgen bewohn-
ten Wohnungsteile als Wohnungseinheiten fü'r sich gezählt
worden,so daß auch Teile einer baulich selbständigen Woh-
nung als ,,\Yohnungen" nachgewiesen -wdrden waren' Solbst-
verslancllich waro aber eirre solcho Nachwoisung mit den
gesteilten Aufgaben der Wohnungszählung nicht' zu vor-
äirrbr"u., g"*"."r. Durch dio Anwendung des bau-lichen
Wohnungs=begriffes wurde in solchen Fd'IIen imrner mrr eino
Haushaltiung (bei Wohnungen mit zwei ,,Ilauptmietern" in
der Regel die Haushaltung, die am längsten in-dor Wohnung
wohnte] ah Wohnungsilhaber, die anderen Haushaltungen
als Uniermieter gezählt und die ZahI der ,,Wohnungen"
im für die Verwändung der Zahlen' maßgebendon Sinno
einwandfrei festgestellt. Schließlich gab es noch Wohngo-
bäudo, die keine besondere bauliche Untergliederung nach
Wohnungen aufwiesen. In diesen Sonderfällen ist der baulicho
Wohmrnlsbegriff nicht anwendbar. Daher wurde fü'r diese
FälIe feJgel"gt, a"n die Räumo als Wohnung anzyse]1on
waron, diJ unter Vorkriegsverhältnissen fiiLr die Un-
terbringung einer llaushaltung bestimrnt waren; dern Woh-
.rrrgsbäg.iif *urden also mietrechtlicheTatbestände zugrlnde
gele[t. IVIrthin erweist sich unter den derzeitigen Wohnver-
üaltäi.""., ein vorwiegend an baulichen Merkmalen orientier-
ter Wohnungsbegriff als durchaus geeignet, dio ZaN dor
selbstdndigen Wohnungen zu erfassen. Deshalb wurdo der
Wohmrngsbegriff im Jahre 1950 folgendermaßen definiert:

,,Als Wohmrng gilt in der Iiegel die Gesamtheit' der Räurne,
die dor bauhclrän Anlage nach zur IJnterbrrngung eines
Ilaushaltes bestimrnt ist und folgende Merkmale aul'weist:
a) eine bauplanmäßig vorgesoheno I{ochnische oder I{uche'
b) einen eifenen Wohnungsoingang unrnittelbar vom Trep'' 

penhaus orler von einem Vorraum oder von außen'
Hiorbei ist es gleichgtiltig, ob in dioser Wohnungseinheit

gegenwdrtig eine äder mehrere Ilaushaltungen untergobracht

"'irr-a, 
,,r"t *enn fur jede diesor Haushaltungon eine eigono

I(ochgelegenhoit eingerichtet wurde.
WÄn äus einer größeren Wohmrlg durch Umbaumaß-

nahmon mehrere "elbstärrdigu 
Wohnungen geschaffen wur'

den, grlt jedo neuo Einheit als Wohnung."
In Einfamilien- und. Bauernhd,usern wurde im allgomeinon

das ganze tlaus als eine Wohnung gezäinlt m't' Ausnahme dor
f üIlä, in denen durch besondere baulicho Maßnahmen eino
,*urtu, in srch abgoschlosseno Wohnung geschaffon worden
ist. Bei Mehrfamrhen- bzw. Etagenmrethausern galt als Woh-
nung dre Gesarntzahl der hinter eurer -k'lurtur hegenden Räu-
me o"rnschheßhch der dazugehorigen auch außerhalb der Woh-
nungsabschlußtur IiegondÄn Drnzelräume (z' B' Mansardon'
sep.Z.*t rur;. Sofernin ernem Mehrfamrlienhaus keine stock-
wärksweise abgeschlossonen Wohnungen vorhandon w&ron'
wurdo dio Wohnung nach der Zugehöngkoit der Räurno ent-
sprechond dem 1lliotvertrag bestrmmt''
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Normal- und Notwolulungen
Dio Zusammendrängung der Bevolkerung auf engernRaum

als Folgeerscheinung <ler Kriegs- uncl Nachkriegsereignisse
machte die Ausnutzung auch primitiven Wohruamms rrot-
wendig. Zur einq'andfreien Erfirllung der Zählungsaufgaberr
erschien es deshalb zweckmd,ßig, analog zu den Wohn-
gebäuclen auch bei den \Yohnungen eine Gmppierung nach
ihrem Wohnu-ert volzunehmen und zwar in solche \Voh-
nungen, die nach der Art ihrer Ausfuhmng unter normalen
Yerhältnissen sich zurn dauernclen trVohngebrauch eigneten
(Normalwohmurgen) und solchen, die nur notdurftig zurn
Wohnen brauchbar waren (Notu,ohnungen). Die Zuordnung
als Normalwohmrng ocler Not'rvohnung durfte nicht clern Aus-
füIlungspflichtigen riberlassen werden, da sich sonst zweifel-
los die subjektive Alsicht uber der \Yohnwert der Woh-
rrungen als Felilerquelle in der Statistik bemorkbar gemacht
hatte. Daher erfolgte die Klassifizierung nach objektiven bau-
lichen Merkmalen cler jera'eiligen Wohnung durch die aus-
wertenclel Stellen. Zur Ilerbeifuhrurrg einer Entscheidung
hieruber irn Zuge cler Aufbereitung wurden die in clen Zähl-
papieren gemachten Angaben uber die Art des Gebaudes so-
wie Lage, Große urrclAusstattung cler \\'ohmrng herangezogen.

AIs N o r rn a I ll'o h nun g e n galten \\'ohmurgen, die :

a) eine vollausgebaute Krrche ocler Kochnische hatten (Ietz-
tere jedoch nllr zlrsalnlnen rrrit mindestens einem liaum
von 6 und rnehr qm). Eine Ausnahme bildeten die Woh-
nnngen in Hotels, Gasthäusern und Anstalten, die meist,
vom Eigentrimer oder Pächter bewohnt werden und keine
eigene Kirche zu haben brauchten, um als Normal-
wohnung angesprochen zu werden;

b) nicht rnr l(ellergeschoß lagen;
c) nicht im Dachgeschoß lagen, es sei denn, daß der \\'oh-

nungsinhaber die \Yohnung als zum dauernclen \1'olurge-
brauch baulich hergerichtet bezeichnet hatte;

d) sich nicht in einem Notwohngebäude befanden.
AIs Notwohnungen galten \Yohmrngen. die:

a) uber keine vollausgebaute I(uche oder Kochnische verfug-
ten (mit, Ausnahrne der oben unter Normalwohnungen,
Buchst'abe a) bezeichneton \Mohnungen in Hotels, Gast-
häusern und Anstalten) ;

b) sich in einern Notwohngebaude befanclen;
c) im I(ellergeschofJ lagerr;
d) im Dachgeschoß lagen, und ftir die der IÄ-ohnungsurhaber

rlie Frage nach Eignung zrlm dauernden Wohngebrauch
verneint hatte:

e) zwa,r erne vollausgebarrte Kochnische hatten. tlber mrr mrt
Räumen rrrrter 6 qrn ausgestattet waren.

Leerstehenile Wohnungen
Die Kenntnis der \\rohnverhaltrrisse ließ errvarten, daß arn

Zahlungsstichtag eine Iioihe von \Ä'ohnungen leerstehen u'ur-
de. Der Begriff cler leerstehenden \Mohnung ist bei den ein-
zelnen \Yohmurgszählungen nicht einheitlich gewesen. Bei
der Reichswohnungszählung f9f S galt, eine Wohnung nur
dann als leerstehend, ryenn uber sie zum Zeitpunkt, dor Zah-
lung kein 1\Iietvertrag abgeschlossen war. Das hatte den Nach-
teil, daß eine unbekannte Zahl won effektiv leerstehenden
und urrbenutzten \\-ohnräumen als bewohnt gezählt wurde,
wodurch srch bei \I'ohndichteberechnungen :nicltt ga,tz ztt-
treffende \lrerte ergaben. Die Reichswohmrngszählung 1927
verstand unl,el leerstehenden \\-ohnurtgen aIIe Wohmrngen,
dio am Zählungsstichtag aus irgendwelchen Grirnden tat-
sächlich leerstanden und rnachte sich damit, eine Begriffsbe-
stimmung zu ei€{en, die auch bei den städtischen Wohnungs-
zählungen vorwiegend zur Anwendung kam. Auch fur die
Zählung 1950 ist diese Definition ubernomrnen worden. So-
miü wurden als leerstehendo Wohnungen gezd,hlt,

alle \\'ohmrngen, die am Zahlungsstichtag baulich fertig-
gestellt waren und aus irgendwelchen Gründen tatsäch-
lich leerstanden, d. h. in denen sich keine Möbol befanden,
gleichgtiltig, ob uber die Wohnung zum Zeitpunkt cler Er-
hebung bereits ein Mietvertrag bestancl oder rticht.

Ausstattung der Wohnungen
Neben der Größe <ler Wohnung ist cLe Ausstattung fru,drt,

Beurteilung des Nutzungswertt's r-on Berleutung. Bei der'
Zähfur'g 1950 v-urde deshalb rlas Vorhanrlensein von Ver-
sorgun€{sanschliissen (geglieclert rrach Anschluß an das
Strorn-, Gas- un'd \1-assernetz) uncl won Barlezirnrnem und
bei den Norrlah'ohrungen auch noch dic Art der Beheizung
(gegliedert nach Ofen-. Etagt'n-, Zent'ral- und Fernhtiztntg)
nachgerviesen.

Mit Strom, Gas und \\/asser galt emc. Wr>hmrng als ver'-
sorgt. rvemr sie an ein offentlich ausgebautes Netz ange-
schlossen war. Eigenversorgurrpl, wie z. B. Hausu,asserleitung,
Flaschengas orler betriebliche Strornversorgun€( u,ru.tle nicht
als Anschhrß gczählt. -l'tu' clie Yersorgnngs- untl fleizan-
Iagen sowie Barlezimmer war ihr Yorhanclensein maßgebend,
gleichgültig, ob sie in Gebrauch waren oder nicht. Waren in
einer \Mohnung sowohl Zentral- als auch Ofenheizung vor-
handen, so wurden beide Arten der Beheizung gezählt.

Mietyerhällnisse
Frir die \\irhnungeu l;estehen vet'schierlerre Rechtsverhalt-

uisse, clie rlern Resitz tle'r \\-ohnung jeu,eils zugltrnde liegen.
Bei deu Überlegungorr zul Erfässtrng dieser Reclrtsr.erhrilt,-
nsse im Rahrr- en tler Ztrhlung boterrr sich z$'ei große Gruppen
an. Die erste (iruppe umfaßte clie \Yohnungen, rlie von lfaus-
eigenturnern selbst belr-ohnt u'trrden (Eigentumerwohmrn-
gen), rlie zweite ()nrppe diejenigen \1-ohnrrrrgen, die vom
llauseigentumer ge€{en Entgelt ocler Drenstleisttrngen an an-
dere abgegeben ur»'rlen rvaren (nlietwohmrngen). IJer derr
Ilietvl-ohriungen \r'al eine weitcre Aufglieder.ung erforderlich,
tun der' \/relfältigkeit <ler tr\'ohnverhäItnisse Rechnung zttra-
gen. iSo gibt es beispiels.r,r-eise \\'ohnungen, clie ausschlielJlich
reirren \\'ohnzrveclien volbehalten sind, u'ahrend in ancleron
\Yoluurngen claneben au.t.h crine gerverbliche Nutzurrg der
Raume stattfindet. Ferner gibt es Wohnungen, frir clie eirr
volles Nlietentgelt, ein erhöhtes oder crmäßigtes nlictentgelt
oder auf (-lmnd verwandtschaftlicher oder anderer Beziehun-
gen kein Entgelt gezahlt wircl. Um alle cliese Unterschiedlich-
keiten bertrcksichtigen ztr konnen, r.r,-ur<len die \\'ohnungen
nach clem llietverhältnis in folgerrde sieben Gmppel
geglieclert:
a) Eigenttrrnelwohmrngen, cl. s. alle \\'ohnungen, die der

Eigenttrmer oder Besil,zer (Pächter) im eigenen bzw. ge-
pachteten Ilaus selbst bewohnte;

b) Il,eirre Mietvrohnungen, d. s. alle \Yohnungen, die aus-
schließlicir zu \Yohnzwecken benutzt wurden, und fur dit.
keine Sondervereinbalungen galten wie bei den Dionst-
und Werkswohnungen bzw. Stiftswohnungen ;

c) Dienst- und \4'erkswohnungen, cl. s. alle \\rohrrungen, die
von prir-aten Stellen oder öffentlichen Verrvaltungen ihren
Betriebs- bzrv. Yerwaltungsangehörigen gegelr Entgelt ztu'
Verfugung gestellt worden sind;

d) Berufs- oder Geschäftsmietwohrrungen, d. s. alle Woh-
nungen, von tlernen ein TeiI der lMohnräume zu beruf-
lichen oder gewerblichen Zweakerr bemrtzt, wurde (2. I3.
Praxisräume fur Arzte, IieclrtsanwäIto usw.) oder mit Cle-
rverberäumerr verbunden s'aren (r.R. Einzelhandels-
iaden) ;

e) Stiftswohnurrgerr, cl. s. Wohrrurrgen, die den Insasson von
lleimen und Stiften zurn selbständigen Wohnen uber-
Iasserr rvorden sind, Ilierzu zählten aber nicht dio Woh-
nungen cles Anstaltsleiters oder des Anstaltspersonals, die
rneist zu clen Dienst- und Werkswohnungen gohörten;

f) Mietfreie \Yohnungen, d. s. alle \Mohnungen, die vom Ge-
bäudeeigentumer kostenlos an den Wohnungsinhaber ab-
gegeben worden sind:

g) lionstige Wohnungen, d. i. erne geringe Restgruppe von
Wohnungen, <lie sich nicht einer der vorgenannten Clrup-
pen zuordnen ließ.

Unterkünfte außerhalb von Wohnungen
Die Zufirhrung der Heirnatverüriebenen aus den Ostgebio-

ton und der anhaltendo Zustrom von Flirchtlingen aus der so-
wjetischen Besatzungszone hatten zur Folge, daß ein Teil
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tlieser Personen infolge der unzureichenden Wohnverhalt-
lisse nicht in Wohnungon unter§etnl,r'ht werden konnte.
Für diesen I3er'öIkerungsteil mußte bis zu seiner Eint-eisung
in Wohnungen volirbcrgehend Ilnterkunft gefunden werden,
soi es in leerstehenden'Ieilen von Fremdenheimen rurd Gast,-
häusern, in Anstalten, wie Altersheimen, I(inderhoimen usw.,
sei es in eigens hierfur eingerichteten Lagern. Dem dort un-
tergebrachten Personenkreis mußte die Zahlung im Hinblick
auf die Ermittlung des gesamten \Vohnungsbedarfs boson-
rlere Aufmerksamkeit schenken, da diese Personen gegenüber
<lem Wohnungsrnarkt besonders dringliche Ansprücho gel-
tend machen konnten. Die Ztr,hlung 1950 faßte cliese llnter-
kunfte unter dem Begriff ,,Unterkunfte außerhalb von
Wohmrngen" zlrsammen. Ifierrunt'er waren alle Anstalten,
Heime uncl Lager zu verstehon, in denen Personen ent-
weder als stanclige Insassen otler Anstaltspersonal 'lrohnten
oder infolge der helrschenden Wohmrngsnot dort vorüber-
gehend untergebracht, waren (wohmurgslose Eingerviesene).
Anstalterr im Simre cler IÄ'ohnungszählung rvaren die leligi-
osen, sozialen, gesunclheitlichen, erzreherisehen oder ühn-
lichen Zwecken dienenden Ernrichtungeu zur Unterbrjn-
guig rurrl gemeinsarnen Yerpflegung der Insassen und Ein-
gorviesenen, clesglerchen tlie Betriebe des Claststätten- und
Beherbergungsgevrelbcs, tlie Erholungsheime uncl clie \I'ohn-
heime (Ledigenireirne, Stifte. Gerneinschaftsurrtelkunfte
ftir Arbeiter uslr-.). Sodann rechneten rlie l-lrrchtlingslager
auch zu den tTnterkrinften außerhalb von \\'ohnungen, so-
fern gemeinsarne Yerpflegung den rkrrt' untergebrachten Per-
sonen gewählt wurde. Traf das Kriteliurn der Clerneinschafts-
verpflegung in solchen Lagern jedoch nicht zu. so wtrrden die
oinzelnen Unterkürrfte als Notwohnungen angesehen.

Räume in Wohnurtgetr
Bci der Erhebung wurclen alle ihrer bauhchen Anlage nach

zum Kochen, \\rohnen und Schlafen bestimmten li,äumo
einer \\'ohnung einzeln erfaßt. Nicht, als Raum in diesem
Sinne zahlten in der R,egel Nebenräume wie Speisekarnmern,
Flure. Badezimmer, Iilosetts usw. Falls cin solcher Nebon-
raurn jedoch inftrlgc der \Ä-ohnraumnot, als Kuche benutzt
wrrrde, z.I). ern lladezimmer behelfsmäßig zu einel I{uche
hergerichtet lrar', s() u,'urde er als Notkuche gezahlt, diente or
'Wohnzwecken, dann wurde er als ein nur notdürftig benutz-
barer R,aum erfaßt. Als solche galten auch alle erheblich
beschädigten Räume, die infolge Wohnraumnot zum \4-ohnen
benutzt w'urden. Bei der Zitleluir,g der W'ohnrd,ume der Vlroh-
nung $,ar es gleichgültig, ob ein Iiaum am'I'age der Zählung
leerstand oder zu anderen als Wohnzwecken benutzt wurde,
z. B. zw geu'erblichen, Iandwirtschaftlichen oder sonstigen
Erwerbszlrecken (R'echtsanwaltspraxis usw.). Lediglich die
R,äume jener Wohnungen, welche ganz zrt anderen als
\Mohnzwecken benutzt wurden (zv'eckentfremdctc Wohnun-
gen), sind nicht als Wohnräume gezahlt worden, desgleichen
baulich zu Wirtschaftszr.r'ecken hergerichtete Iiäume, die in
Verbindung mit, der Wohnung standen (2. B. Laden, Gast-
stätte usw.).

Nutzungsart der Räume in lYohnungen
Nach der Alt der Bemrtzung w-urtlt;n untelschtetlctr:

a) Kuchen,
b) Zimmer (cinschl. Wohn- urrd Schlafkanxnern).
c) gewerblich orler landwirtschaftlith benutzte Zunrnet',
d) vonLbergehend leerstehende Zimmer.

AIs vombergehend leerstehende Zimmer rvurden auch die
Teile einer \Yohrnrng geza,hlt, die von der Besatzungsrnacht
in Anspnrch genommen walen.

Raumgrößen
Der Große der Riume rnußtcr im liahlron del Ztlhlung

ebenfalls Beachtung geschenkt, werden, cla die Raurngroßen
einen llinfluß auf rlen \Yohnwert' eirrer \\'ohnung haben. Aus
Gründen der \rerringerung des Arbeitsaufwancles fur die Aus-
fullungspflichtigenlvurde darauf verzichtet', eine ohnohin
schon ploblematische exakte Ausmessung der R,autre zrl ver-
langen und lediglich gofordert, daß ber Räurnen mit schragen
\\ründen tlie T'läche trnter cler Schrtigc rlur zllr Htrlfte gerech-

not, rverden sollte. Da in der Zert cler Vorbereitttng und Durch-
fuhrung del Gebäude- und Wohnungszählung der gesamte-Wohnraum irr Doutschland zwangsbewirtschaftet war, lehnte
sich die Itrinteilung der Größenklassen zweckmäßigerwoiso
eng an clie gesetzliche Grundlage der \Yohnraumbewirtscha{'-
tung, das I(ontrollratsgesetz Nr. 18, an, In diesern wurden
Räurne rrrit I0 und mehr qrn Gruntlflriche als zurn Wohnen
vollwertige liaume angesehen. Daran ankntipfenti wurdert
folgende (lroßenklassen gebildet

vollausgebtute I(uchen uber l0 qm,
bis I0 qm.

Zirr.lrner (einschl. Wohn- und Schlafkammerl) mit I0 und
mehr qrn, Zimmer (einschl. Wohn- und Schlafkammern) mit,
6 bis unter l0 qm, Zimmer (einschl. Wohn- und Sehlaf-
kammerrr) unter 6 qm
gewerblich oder landrvirtschaftlich benutzte Zimmer miü
I0 und mehr qm,
gerverblich oclcr lantlu'irtst'hrlf tlich lretrtttzte Zimruer rnit,
6 bis unter 10 qm.
Ftrr I{ochnischen, Notkuc}rerr rrrrtl ntu' rrotdurftig bcnrrt,z-

bare li,tnrme Euf(le die Raurngr'öße nrcht errnittelt.l)

Änrechenbare unal nichtanreehenbare Iiäume
Bei der Darstellung der Zahlurigsergebnisse wircl hau{ig

von anrerc:henbaren rurd niclrtanrechenbaren liaumen gespro-
chen. Dic Kritelien fut cliese tlnterscheidung wurden von der
\Yohm'aurnbewirtschaftung bezogen, Außertlern entspncht
diese llnterscheirlung :luch internationalen Regehrngen, rvo-
bei allerdings auf inteurationaler Basis die untele C,lrenze der'
anrechenba'en Iiäurne bei 4 qrn liegt. Zu den anrechenbarerr
liaumen gehören nach tler \Yohnttrtgszahlung vom 13. 9. l95o
dre vollausgebauten l(uchen (ohne l(ochnischen) und alk'
Rdume mit, 6 und mehr qm; zu rlen nichtanrecherrbaren R'ärr -

men zdhlen tlie Notkirchen, I(ochnisr:hen, nur notrltrrftig be-
nutzbaren }iäume uncl rlie Zimmer rtnter' 6 qrn.

Gewiclrtete Raumzahlen
Eine ernfac,lie Additir»r tler ZahI rler' ltraurne je \\'ohnung

hat den Nachteil, daß tlie Berechmrngen uber clie \Yohndichte
der Ber,ölkenlng mrr grob vorgenontmert werclen körrnen,
weil <lie unterschieclliche Großo und <ler unterschierrlliche
Wohnvrert der liaume dabei unberücksichtigt bleiben. Um
diese llängel auszuschalten, wurden l:ci bestirnrnten Nach-
weisungen cler Iü'gebnisse der Wohmrngszahlung clie Iid,ume
gewichtet, d. h. entsprechend rhrer Großo belrertet. Außer
Ansatz blieben clabei rlie gervelblich unrl lanclwirtschaltlich
bentrtztcn Zitntn..lr stxvie die leerstehenden Zirmner unrl die
I(ochnischen, dagegen wurden clie Zirnmer unter 6 qm, die
nur notdurftig benutzbaren Il,aume und die Notkuchen ein-
bezogen. Die Bewertung der Zi.o.rl::.er (einschl. Wohn- und
Schlafkarnnern) und der Ktlchen erfolgüe nach folgendem
Schlüssel

nur nottlurftig
benutzbare liatunt'
unter 6 qm
von 6 bis unter l0 qrn
von l0 und mehr qm

Zirnmcl

I
t

:7A
1/

- /2

--1
Ittlrun

Krichen

r) Diese liDteiluDg der B,uungrolJen äuf den WohnungsbogeD rvurde vorge-
Donrnren, um t'lbereinstimmurg mit {ler Bauiatigkcitsstatistik zu erzielen, drc
die lyesentlichstc (irundlagc fur die tr'ortschrcibung der \Yohnungszrihlungs-
ergebnisse ist. Dic Drfahrurrgen bei dcr Dürchfuhrung der \Yohnungszahlung
zeigten aber, daß die Wohnungsinltaber bei tler -\usfullung der \Yohnungsbogen
die liaumgroßcn meist abgeschatzt ttnd rlicht ausgemessen haben und rlabei die
Neigung besaßeü, eher abzumnden als aufzurnn(len. Dadurch rvurden die au1
die Gretrze der Grollenklässen fallendelr Zimner und liuchen eher dcr unteren
äls der oberen (1roßcnklirsse zugeordDet. Daraus ergibt sich, daß die feine Unter-
scheidung, dre in der I'ormulierung ,,brs 10 qn" bzw. ,,bis unter 10 (tl)l" liegt,
nicht berbchalten zu rverden brauclrtc. I)trher ryurde bei der endgultigen l'assung
dcs Tabellenprogramms die firoßenkltrsseugrenze der Kuchen ,,bls 10 qm" ur(l
,,uber 10 t1m" aucL firr dic Zimmer festgelegt und die llautatigkeitsstatistik aul
diese neue Errteihrng dcr Raumgrollcn u'ie folgt ungestellb

voll rusgebaute Iiuchen uber 10 t1rn,
.. l)rs 10 (lm,

Zirnn)cr (L.insclil. \Yolrn- uDd Schlafkrunurern) rBiJ 
i3 l,irl;

g"'.c.iil,"l, oaäi' ta.a.ll,.t*iäftlrctr t,ei.tzte ,#,{flu}i,ilu:f,rrtü 
,,,,,.

Notkuchen % 1bis l0 qm - /, I llartrrr
tiber Io qnr I J
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Die ,,(iewichtung" der }l,aume ist irr. allen Buntlesldndern
rrntl in West-Berlin einheitlich volgenornrnen 'w-orden. Mit
rtieser Gewichtung cler Räume ist wenigstens die Bedeutung
rler Raumgröße bei der \\rohndichteberechnung cinigerrnaßen
berticksichtigt worden. hn Ausland ist daneberr auch noch
eine Gewichtrurg der Personen nach ihrem Alter ublich, wo-
bei man davon ausgeht, daß Iünder einen geringeren \Yohn-
raumbedarf haben als Erwachsene. Diese Rechnung s,urde
bei der Nachweisung der \\'ohnungszählungsergebnisse I 950
rricht drrrchgefuhrt.

Auf Clruncl des oben arrgefuhrten Schhrssels'w'urcle fril jecle
\lrohnpartei eine gewichtete Raurnzahl berechnet. Diese ge-
rvichtoten Raumzahlen konnten 0,25, 0,50, 0,75, I,00. 1,25
usw. betragen. Die Summe der gelr'ichteten ll,aumzahlen muß
also immer ein Vielfaches von 0,25 darstellen.

flei cler Nachu'eisung der \l'ohnparteien rrach der ZahI der
von ihnen bewohnten Raurne sind die <labei r-erwendeten
liarrrnzahlen als (1rößenklassen anzusehen. in vr-clche dio
Fälle nach cler nachstehencl a,ngegebenern liegel eingeordnet
wrrrclen. Es hatten zur Yerfugung
\\irhnparteien rnit Rillrmerl gt'u'rchtete liaurne

t l, bis 0,50
l 0.i 5 ,, t,25-
J 1,50 ,, 2,25
3 2,50 ., 3,25

I ls\[-.

]Iiete
F'eststellrrrrgen ubel rlie ilohe tlcrs -t\lreteutgeltes sintl sor,r.ohl

fiu' tr'ragerr rler volksu'irtschaftlichen Gesamtrechnungen als
auch furMaßnahmen auf dem (.lebiet der llietpreispolittk von
Bedeutung.

AIs ]Iiete galt rlol I3etrag, tler bei .der Mietzahlung im
August 1950 als Entgelt fur clie Nutzrurg der' \\-ohnung errt-
lichtet wtrrde, einschließlich rler in der Miete Lrereits pau-
schal enthaltenen und auf dio Mreter umgolegten (]ebuhren
liir Nebenleistungcn, rvie \\'asserverbrauch. Kanalisation,
Stlaßeulenigurrg, llullabfuhr, Trelrpenbeleuchtung, I(amin-
reinigLrng uss'. Nicht einbegriffen in cler Miete u,aren \rer-
gritungen des I'Letcrs firr )lobelbemrtzung, Zentralhorzung,
Warmwasserversorgung und Schönheitsreparaturen sowie
Lrmlagen für Wohnraumsteuer uncl Baunotabgaben (d. s.
zeitweilig in einigen lJuldeslanclern von clern Ilauseigentumer
erhobene Abgaben Iür den sozialen \Vohnungs- und Siedlungs-
bau, r,r.obei drc llauseigentluller berechtigt wa en, rlie Ab-
gaben auf ihre llieter nach tlern Yerhaltnrs cler lfieten umzu-
legen). Auch llaukosterrzuschusse (gleiehgultig, ob vtrlorene
oder ablgolurbare) durfterr nicht in den Mietbetrag rtbernom-
rnen r-opderr, jedoch sollte in allen Fällerr, rn denen clurch ge-
leistete Battkostenzuschusse verbilligte Mietetr veroinbart,
waren, der zrrgnrncle iiegen<le volle monatllche nlietpreis der
Wohmrng t'ingesetzt rverrlen. Es rnußte also die llete so an.
gegeben u'crrlen, als ,rb korn Baukostcnzuschuß gelerstet lr-or'-
tlen u-are.

Der ]hetrvert rler -l-.)rgcut,urnerwohrttrngetr trn<l der rniet-
lreien \\rolurungen rvurclc irn R,ahrnen tler Zahhrng nicht er.-
faßt. Der Mietwert cheser lYohnungetr rrircl gnurtlsätzhch
zwar allerr einkommcnsteuerpflichtigen }lauseigenturnern be-
kannt serrr; ein erhebhcher TerI cler llauseigerrturner ist je-
rloch nicht einkommensteuerpflichtrg, so daß diese Personen
clie I'rage nach dern llietwert der eigenen \l'ohnung nicht
oder mrr unvollstandrg hdtten beantrvolten können. Deshalb
u'urcle auf die llcfragung verzichtet.

Frir clie Einordnung der Wohnungon in Mietgruppen
waren folgende Zeitabschnitte maßgebend

Altbaumieten, vor dern l. 7. 1913,
Neubaumieten, vor11 l. 7. f glS bis l. 5. 1945,
Nachkriegsmieten, nach clern l. 5. 1945 festgesetzte ){ie-

terr.
h'trr lVohmrngen, bei denen erne austh'uckltche (behord-

hche) Festsetzung der lliete nicht erfolgü rst, sollte rlas Da-
tum des Bezugsfertigwerdens der \Yohnung. im allgerneinen
tlargestellt drrlch clas Tiarrjahr tles ( lebiurcles, maßgebend

sein. Wie schou ervlahnt, legte rnarr aLrs elhebturgspsycho-
logrschen Überlegungcn heraus bei der zeitlichern Abgronzung
dieser Clruppen solchc Zeitpunkte zugrunde, die sich dem Ge-
dächtnis der meisten äItoren Personen in l).utsr:hlancl beson-
ders stark eingeplagt haben, nämlich das Kliogsontle l9I8 und
das Kriegsende 1945. Daß drese gevr-ählten zertlichen Gronz-
punkte nicht rnit den clemMiettecht zugrurrrle liegenden Zeit-
punkten (1924 unrl 1948) ubercirrstirnmerr, ist von sekunddrer
Bedeutung, cla die Wohnungerr ams cler Batrtätigkeit sor.r'ohl
zwischen l9l8 und 1924 als auch zwischerr 1945 und 1948 im
Verha,Itnis zurn Gesamtbestantl an \\'tthnungen eine zahlen-
rnäßig untergeordneto Rolle spielen und damit die Ergebnisse
nur unwesentlich beeinflussen konnen. In Anbetracht der kom-
plizierten R,echtsgrundlagen und der vielen §onderregelulgen
muß dieser Versuch einer IJegriffsfestlegung für den Zrveck der
allgemeirren statistischen Elfassrurg nattillich als vergr'öbernd
erscheinen, und selbst, in diesem sehl verernfachten lf,ahmen
werden nicht alle HauseigentäLrner die richtige Antrvort
gegeben haben. Es sind deshalb in clen diesbezüglichen
Jtrrgebnissen großere Fehlermoglichl<eiten enthalten als in
rlen anderen Zdhlungsergebnissen. Insbesondero wird rrran
die Zahlen weniger als Angaben tiber clie einzelnen nfietpreis-
kategorien, sondern als Zahlen über tlie Mieten in den ein-
zelnen Baualtersgrrlppen cler tr\'ohnungen betrachtcn mirsseu.

\Yohnparteien
\\rohnurtgen rverderr gerneurhirr von Persorrt'ngt'rneilsrlraf-

ten belgohnt. Ln Hinblick auf eine Aufgabe tler' \\'ohnungs-
zählung 1950, den \\'ohrtraurnbedalf zu ennitteln. mrrßte
eine fur tliese Personerlgerneirrschaften gtrltige I3egnffsbe-
stimrnung gefunden Y'erden.

IJrrter tlem Begriff,,\lrohnpartt,r" ist die (lernerrrsohalt von
Persorrt'n zu verstchen, die tlurch die gernenrsame FuhrLrng
eines selbstdndigen }laushaltes rniteinancler rvirtschaftlich
verbrrrr<len 'w'ar rrntl diese \-erburrdenheit, a,r.rch in der.'I'at-
sache tles Zusamrnenu'ohnens zrun Ausdnrck brachterr, Als
Wohnpartei zählten auch alleinstehencle PcLsonen, dic eine
eigcrre llaushaltrrng fuhrten oder als l-an'rilienfremde bei
einer anderen \Yohnpartei in Untermiete lebten. Der Begriff
,,Wohnpart'ei" is1, nicht, mit dem Begriff ,,Haushaltung" zu
verwechseln, der im bevolkerungsstatist,ischen Teil der
Zählung verwendet ryurcle uncl aus ber,öIkerungspolitischen
Grunden teilweise eine andere Abgrenzung vorsah. Aus
diesem Gmnde unterscheideü sich auch die Zahl der Wohn-
pB,r'teien im \vohnungsstatistischen TeiI von der Zahl der lIaus-
haltu,ngen im bevolkerulgsstatistischen'Ieil der Zählung I950.

Arten von Wohnparteierr
Die \Yohnparteien wurtlen aufgegLodert rn

l'[ohnungsinhaber', rlas u.-ar clie H aushaltrurg jedes -h)rgen-
turnels ocler Hauptnrieters in einer \Vohmrng;

Untermieter, rlas rvar jeder zrveite uncl u.eitere Ilaushal-
turgsvorstand mit seiner Ilauslialtung in einer \\'ohnurrg.
Äls Untennieter-\\rohnparter galt auch tlie,,\\-ohlpartei
ohne \\'ohnraum"; clas waren Ilinzelpersonerr oder I'crso-
rrengrul)pen, die nicht für sich allein erneu liaurrr zur Ver-
fugung hattelr, sonclern ihl mrt, einer antlelt'n Einzelperson
ocler l'ersonengruJ)Ire teilterr, ohne rnit drcser eine llaushal-
tung zu bilden (2. Il. 2 Studenten, die zusarunen ei:t Zirn-
rner bewohnen), Bei \Yoluuutgen, rrr denen 2 \\-ohrrpar-
teien nach Ilauptrnietrecht wohrtten (dirokter Mietvertrag
rnit, dem Gebaudeeigentumer'), rvurde eine der beiden l,ar-
toien ftil Zwecko der Statistik als l-httermieter behautlelt;

wohnungslose Einger+,iesene, das u.aleu Personen, die in
erner' -A.nstalt oder einer }fassemmterkunft, (Lager) u'ohn-
ten, aber nicht zurn Personal odel den stärtdigen Anstalts-
insassen gehorten, sonclern clort ledighcli infolge clos \\'oh-
rrungsrnangels einstra,'eihg untelgebracht warerr.

Heimatvertriebene Wohnparteiorr
Als heimatvertliebene \\r o h n p a l t e i e ri wurden allc l\rohn-

parteien und dazugehörigen Personen gezahlt,, bei denen dor
Ilaushaltungsvorstand im Besitz eines tr'luchtlingsausweisos
(in der blitischen Zoneul;1 in Rheinland-Pfalz Fltichtlings-
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auslr'eis A) rv;u', Irrr Gegensatzhiet:zLt erfaßt,e die Volkszah-
lung die heimatvertrielrenen Personen vor allern nach dem
Kriterium des Wohnsitzes am 1. 9. 1939 und claneben auch
nach dem Merkmal ,.Besitz eines Flächtlingsausweises". In-
folge dieser unterschiedlichen Begriffsbestimmung können die
in cler \{-ohnungszählung nachgewiescnen Zahlen uber die Hei-
rnatvertrieberten nttt dern bevölkelttrtgsstatistischen TerI del'
Ztr,hlung 1950 nicht itbereurstimmen, zumal auch rlie bererts
dargelegterr. Itrrnsclrrankrutgcn gegerrtlber einer ganzlichen
Übereinstimnrtt tr g cler 13egnffe,.\Yohr4lartei" uncl,,Haushal -

tung" ar.rch fttr heimatvertriebene \\rtlhrlparteielI tIrltl Halrs-
haltungen zrttrafirn.

Personen
Ebenso rvre clie Zahl der' .,Wolinparteren" mit clel ZahI del

,,Ilaushalttrngen" nicht vergleichbar ist, lvurde auch im
wohmrngsstatistischen Teil der Zählung einc andere Persollen-
zahl ermittelt als im bevölkerungsstatistischen Teil. Dresel
Unterschied ergab sich aus cler verschiedenartigen Ab-
grenzung cles Begriffes ,,Bevolkerung" in rlen beiclen Zäh-
lungsu'erken.

Fur den Bereich cler \\rohnttngszähhurg war der Be-
völkerungsbegriff der Volkszählung nicht restlos befriedigend,
da er clen Belangen cler \Yohnungszählung nicht irr vollem
Ilmfang Iiechnung trtrg. Aufgabe der Wohmurgszahlung wat'
es 11. a., <lie Wohnraruu\rersorgung der llevt)lkerung dar-
zustellen uncl clamit Anhaltspunkte ftr den Bedarf an neltem
Wohnraum zu gewinnen. IJnter Verwendung tles ftlr die
Volkszah'lung geprägtcn Bevölkelungsbegriffes konnte dieses
Ziol jedoch nicht erreicht werden, cla hier u. a. auch Personen-
gluppen gczirhlt v-urden, die an den \Vohnungsrnatkt keinerl
Änspruch stellten (2. B. die auf fahrcnden Schiffen lebende
Bevolkelung, tlie an Lancl keinen festen \I'ohnsrtz hat'),
hingegen Personengruppen unberucksrchtigt blieben, die
Wohnraum beanspruchten, (2. B. Personen, die in zwei
Gemeinden rvohnen)' Bei der \Yohnungszti,hlung wurden alle
Personen elfaßt, die in eiuer Gemeinde ein Wohnreeht be-

saßen, gleichgultrg ob die Pelsonen zurn Zeitpunkt cler
Zähhrng anwesend oder längere Zeit bzw. ständig von ihrer
Familie abwesend warelr. Zt der letztgenannten Gruppe ge-
hörten n. a. auch Personen, die längero Zeit oder standig zu
Erwerbszu'ecken oder zu ihrer Ausbildung von ihrer Familie
abwesend waren und am Albeitsort einen zweiten Wohnsitz
hatten, ferner zum Haushalt gehorende inhaftierte Personen,
sodann zum llaushalt gehorende noch nicht zurückgekehrte
Ikiegsgefangene, cleren Aufenthalt, bekannt war, sowie Per-
sonen, clie fur längele Zeit oder rlauernd in Versorgungs-,
Irren-, Erzrehungs- oder Verwahmngsanstalten unterge-
bracht waren. ohne ihr Wohnrecht am n'amiliensitz verloren
zu haben. Dieser Gesichtspunkt, d. h. die Abhängigkeit einer
Bevölkerungsmasse vom'lYohnrecht, hat auch dazu gefährt,.
von der wohnberechtigten Bevolkerung zu sprechen, die mit
der Wohnungszählung ermittelt, wor<len ist. In den von der
Wohnungszählung erfaßten Personenkreis nicht einbezogen
wurden Personen, clie auf fahlenden Schiffen lebten und an
Lancl keinen festen \\-ohnsitz hatten solvie cleutschc Personen
in beschlagnahrnten \\rohmrngen.

Der u-esentlichste lJnterschiecl gegentrber der von der
Volkszd,hlung nachgewiesenen llersonenzahl besteht, darin,
daß bei der Volkszählung alle Personen nru einmal gezählt
wurden, clie bei der \{rohmrngszahlung infolge mehrfachen
'\4'ohnsitzes an jedem lVohnsitz, also mehrfach gezählt
wurden.

Vorn Standpunkt des Wohuungsbeclalfes aus gesehen, sind
auch clie stdndigen Insassen und das Personal in Alstalten
belanglos, da diese Personengruppen in der Regel an den
Wohnungsmarkt' keine Anspniche stellen. Sie wurclen jedoch
im liahmen der \\irhnrurgszählung gezd,hlt, tlrn erne zahlen-
mäßige Vorstellung tlaruber zu bekommen, wieviel Personen
ständig iu Anstalten leben. Die ermittelten Daten fur die
ständigen hrsassen und das Personal in Anstalten wurden in
den Tabe'llen I 3 un rl I 4 der \\-ohmrngszdhlung 1 

) nachgewiesen.

r) s. .\nlagc I

F. Yeröffentlichungsprogramnr
Nach § 6 des Volkszahlulgsgesetzcs \\'at rlas Statistische

Bunclt sarnt zur Aufstellung eirres }lintlcst veroffentliclrungs-
progrärntls verpflichtet. Dieses Minclestver'öffent,lichungs-
progr,.rrrrrr u'urde irn Einvernehmen mrt tlen Statistischen
Lanclesämtern urrtI den sorrstigen interessrerten Ste]Ien nnter'
Zugrunrlelegung cles ftrr clie Aufbereitung rn:lßgebenderr l\Iin-
desttal;cllenprogramrDs (s. Anlagc 2) festgclegt.

Entsprc.chend clen getroffenen Yerelnbarttngen rrut tleru
Stat,istist'hen Bundesaurt haberr tl re Lancler in rhren \-el'offent -

lichungcn <lie Ergebnisse auch liu kleine I'egronale Einlicitert
bekamrtgcgeben. Alle Tabellen tles l[irrrlestlabellerr.pro-
granrrlrs, rhe rvichtige Strukturdalen enthaltcn, rvurclen auf'
Gemerncleel;e11s - 

1l1lgf im Hinblick auf Bescllrarlkurlg rler'
YeröffcIrtUt'Irungskostcn --- zurnirttlest auf Klerse]:erte ver-
öffentlicht. Dir,rnit rvurrlt' cler' .F oxlctturg verschiedener litel-
len, tlre Ycloffentlichung cler Ergebnisse irl rnoglichst tief-
gehender legiorraler (ilierlelung urltl oinheitlicher Form l'or'-
zr.nehrnett, u't'itgehencl Il,ecllmurg getragen. Ihn dern \Iunsch
vieler I{olsurttentett der Statistik zu entspreehen, Daten fiu'
kleine regionrrle Einheiten im Zusalnmt'nhang zur' \-erfugung
zu haben, hrrbc'n tlie Lanrlel f'erner erne uInIässentle '.Clemein-
clestrrtistik" veroffentlicht. 1n der (lorner tttlestatistiklvutdelr
wrclrt ige Ergebnrsse cler \-olirs -, I3erufs -, n ichtlandrvirt schaft -

Iichen Arbertssttit'ten-, Gebäude- un<l \\irhnungszzihlulg so -

wie cler Zähhurg der lantllr-irtschaftlicherr Kleinbetrrtrbe ttnter
0,6 ha vom 13. 9. 1950 uncl clc.r'landwirtsehafi lichen lfetricbs-
zählrrrrg vorn22.5. f 949. cler Bodenbemttzturgserhebru)g \-orn
21. 5. I950 und tlcr \riehzahlung vom Dczernber 1950 nach-
gewiosen. Aus dcrn Bereich tler Gebäude- rtncl \Yohnungszäh-
lung wurden clabei fur jede (iemeincle folgende Angaben ge-
,.rräht, Gesamtzahl cler Normalwohngellaude. Normalwoh-
nungen, Eigentrimerrvohnungen, \\rohnraurne irber 6 qrn' ge-
*""üIi"h benutzte Iiaume, Kirchen und dio Clesamt'zahl der
in Normalwohnungen lebenden \\'ohnparteien und Personen'

In Ergänzurig tles Yeroffentlichuugsprt.rgramrns der Lander
hat das Statistische Bundesarnt, die Zählungsergebnisse vor-
wiegend auf Brtndes-, Lander- uncl Rogierungsbezirksebene
l:ekärrntgegeb er-. Ztr schnellen lrntenichtung der Öfferrtlich-
keit wurrlen sofort nach Erstellung einzelner'I'abellengruppen
die Itrrgebnisse rler Ciebau«Ie- und \Yohnungszählung in der
Reih e,, st,atistische Beriehte" rnitgeteilt, 1 ). \Yeiterhin u'urden
in mehreren Aufstltzen in der Zeitschrift .,\Yirtschaft und
Statistik" die rnarkantesten Zahlungsergeilnisse kommerr-
tiert2). In aller Ausfuhrlichkert, sind die -F)rgebnisso in clerr
Banrlen zur,,Stat,istik der lltlnclesrepttblrk Deutschland''
dargestellt. Es sintl dres im eilzt'lnen:
a) Bantl 38, Heft 1: ,,Einführung in die lfethotlerr rrnd die ()r'-

ganiser,tion der Zäh1ung."
In clieserl Bantl v;ird neberr tler gesetzhchen (lrundlugt'
zur Llebäude- untl Wohnungszählung 1950 eine ar-tsftthr'-
Iicire Darstellung uber die \rorbereit'ung, Dtrrchfiihrung
unrl .\trfbeteitung des gesamten Zahlungsu'erkes rrrit eirr-
gehenrlet ltrrlziuterung del vcrwendeten I3egriffe gegebcn.

b) Raltl 38, Heft 9: ,.Hauptergebnisse nac,h I(I'eisen."
Dieset I3ancl enthäIt rlie Zahlungsergebnisse Itrr alle I{rerst'
der Btrndesrepublik und fur West-Berlin. Die Yeröffenl,-
Iichung erfolgt nicht in strenger Anlehnung an das
Tabellenprogramm3), sondern es wurden hier die wich-
tigsten Daten aus allen WZ-Tabellen ausgewählü, wodurch
ein zusammenhängendds Bild irber die Wohnstruktur
eines jeden I(reises gegeben wird.

c) lland 39: .,Der Bestarrtl an Gebäutlen in der I]undesreplr-
bhk Deutschland nach tlcr Zälilung vom 13. 9. 1950."

t) ,,statrstische Berichte": Arl).-lir. YI/35/1 Yom 24. 6. 1951, \'Il35i3 voD
29.'2.'1s52, YI/35/5 vom 29'5.1952' VI/35/6 vom 22']'1s52, vr/35/7 Yo-m
20.10 195i. -'),,lYirtscheft utrd Statistlk":3.Jg., Eeft6 vom Juni 1951
u"a ft"tt12 vom Dezember 1951;4.Jg., Ileft2 vom Eebruar 1952, Heft4
vom April 1952 und lteft 6 Yom Junl 1952; 5. .Tg., I{eft 2 vom Febrnar 1953. -r) S. Anlage 2.
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Den Ausführungen liegon'die Tabellen WZ 2, 3, 4 und 6
des Tabellenprogramms 1) zugrunde.

d) Band 40: ,,Der Bostand an \4'ohnungen und Wohnräumen
in der Bundesrepublik Doutschland nach dor Zählung
vom 13.9. 1950."

Dio Darstellung basiert auf den Tabellen WZ 7, 8, lO, ll
(orwoitert um die Zeile 3 der \4'Z 9) und 12 dos Tabellen-
programmsr).

o) Band 4l: .,Die Bewohner in \\-ohnungen und in Unter-
künften außerhalb von \4'ohnungon in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach der Zählung vom 13.9. 1950."

Die Betrachtung erstreckt sich auf die Tabellen WZ lB bis
18 des Tabellenprogramms r).

I ) S. Änlege 2

f) Band 42: ,,Mietpreise undMiotaufkommen (ohno Unter-
miet€n) in der Bundesrepublik Deutschland nach dor
Zdhlung vom 13. 9. 1950."
Der Kommentar stutzt sich auf die WZ-Tabellen lg bis 21
des Tabellenprogramms 1).

g) Band 43: ,,Die Untermieten in dor Bundesrepublik
Deutschland nach dor repräsentativen Nacherhobung vom
22.6. t951."
Der Tabellenteil dieses Bandes enthält außer den Ergeb-
4isson der repräsentativen Nacherhebung (Art, der lInter-
mietverhdltnisse und Höhe der Untermietpreise) die be-
reits bei der Zählung vom 13. 9. 1950 getroffenon Feststel-
Iungen uber die Zahl, Größe und Art der von Untermie-
torn bewohnten Raumo in Normalwohnungen (\4-Z 9 des
Tabellenprogramms) t), Die textlichen Ausfuhrungen be-
schäftigen sich sowohl mit den Zd,hlungsergebnissen als
auch mit den methodischen und organisatorischen Grund-
Iagen dieser Erhebung,
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tutrBG I

Vcrordnung

über die Zäblvng der von den Besatzungsmächten in Anspruch

genommenen Gebäude und Vohnungen

Vom 28. Februar 1951 t)

Auf Grund von § 4 Absatz 2 des volksz?ihlungsgesetzes 1950 vom 27' Juli 1950

(BGBI. S. 335) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§l

(l) Die Erfassung und die laufende Eortschreibung der von den Besatzungsmächten
beschlagnahmten Gebäude und lßohnuögen im Rähmm des Volkszilhlungsgesetzes
l9J0 aehmen di.e für dic Beeorarngskosten arsrändigen Behörden der unteren Ver-
*alrunj§stufe (Bcsarzungsko$en:lmrer) auf Grcnd Aer bei ihoeg vorhandenen Unter-
lagen vor.

(2) Die Erfassung nach dem Stande vom 30' September 1950 erstreckt sich auf die
im Z?ihlblatt (Anlage 11,2) die laufende Fortschreibung auf die im Z?itrlblatt (Anlage
2)') aufgeftifuten Angaben.

(l) Die Besatzungskostenämter legen die ausgefiillten Z?ihlblätter dem zustäodigen
Statistischen Landesamt vor.

§2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verküurdung in Kraft'

Bonn, deo 28. Februar 1951

Der Bundeskaizlet
Ädenauer

Der Bundesminister des Innern

Dr. Lehr

1) Verküodet im BAnz. Nr. 45 v. 6.1.1951' S. I
2) Anlage 8 im vorliegendem Band.
l) Anlage 9 im vorlietendem Band.
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Tabellenprogramm für ilio Gebäuile- unil wohnungszählung 1960

Benutzte und leerstehende Gebäude und darin befindliehe wohnungen

(Nichtwohngebäude, Normalwohngebäude und bewohnte Notwohngebäude)

Anlage 2

W7, I
bewohnte Notwohn-

gebludeNormalwohngebäutleNichtwohngebeudc

ilavoDdaruntcr
mit WohDungeD ?,^hl

ilsrin. . .

Not-
wohnutrgen

derin. . .

\V'ohnungen
leer-

bewohnt stehend
darin. . .

\l-ohnungen

ZLhl'l,Lh,l

Zehl
I86 74 531

Gemeinde

aufzustcllen Iür: Länder, R,egierungsbezirke, Kreise, Gemeinden'

W7, P Bewohnte und leerstehende Normalwohngebäude und darin befindliehe Wohnungen

(w-ohngebäude nach Gebäudearü, Baualter und Besitzverhältnissen)

von den Norm&lwohngeb6uden ontfsllen aul
von den Gebdudeu der privaten Digenturner (Sp. 3)

stehen im Elgentum natülicher l'asoDeDI gemeimützigc II wobnugs- |I untcrnehmen I

dllentliche
Eigentümer

prlvat€
Eigentümer

Normsl-
wohngebhude

davon entfalleD aufNormal-
wohn-

gebäude
zv-

smmen
""16- | Beamte

stbndtsel lDd lArbclter
Berufe 

I 
gesteiltel

I Pensio- I

lnäre, §o-l
I ztalrent-l
lneru.e.l

Bcrufs- Berufs-
lose aogabe

mit...
Woh-

nungeD

'Wohn-

gcbbude

nrit.-.
Woh-

nuEgen

ins-
gesmt

mit .. .

W'oh-
nutrgen

woh[-
gcbdude

mlt . -.
Woh-

nungen

Wohn-
gebhude

13 I{ I510 II I27 8 I1 5 6

Gebäudeart
und Baualter

I

Gemeindegrößenklassen wie bei WZ 4

l!intamllienhtiüser
Bäuemhäuser
Mehrfamilien- bzw. Etagetrüriethäuser
Sotrstige Nornralwohngebäude

Norm&lwohngebäude uberhaupt
davon erbaut a) vor 1918

b) 1918-1945
c) n&ch 1945

aufzustellen liir: Länder - auch nach Gemeindegrößenklassen -, ffo Regierungsbezirke, Kreise.

wug Bewohntc und leerstehend€ Normalwrihngebäude und darin befindliehe Wohnungen
(Wohngebäude nach Kriegsschäden und Besitzverhältnissen)

yoB den NorEalwohDgcb6uddn ontlallen aul

dffentliche Elgcntümer
NormalYohngebä.ude

private Eigentümer gemeinnützlgG
Wohnungsunt€mchmcn

derln
wohnuDgen

Zthl
der GebÄude

darin
wohnungen

Za}]l
der Gebäudo

Zs}]l
der cebäudo

derln
WohDungen

Za}]l
der Gebäude

darin
WohDungen

6 7 8

Kriegsschäden
uncl ihre Beseiüigung

1 2 3 1 6

von Kricgs8chiden nicht betrofrGn
Von Kricgsschäden betrofien iDlgesrmt
davon

a) vdllig wloderhcrgdtcllt bzw. -aufgebsut
b) tellwelrc wlederhcEge.tcllt bzw. -sufgcbrut
c) nlcbt wlcderhergBt€Ut, rbE bewohut

NomslwohDgebäude insgGtmt

aulzustcllcn lilr: Lönder - auch nach Gemeindegrößenklassen -, für Regierungsbezirke, Kreise.
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wn4 Rewohnte und leerstehende Normalwohngebäude und darin befindliche Wohnungen
(Wohngebäude nach der Zahl der \yohnungen)

Nonlral-
wohtrgebaude

insgesanlt
Wohnungen
iDsgesmt

Gemeindegrößen-
kla,sse

1

davon NormalwohDgebäude nrit \1'ohDungen

11
bis
20

1 4 D 7 8 10

2 4 6 I 10 11 t3

27
und

mehr

I4

urt€r 2 000 Einwohncrmlt 2 000 bis unterr 50O0 r »r 90000 r r» 500OO » rr 10OOOO r r
» 500 0O0 und mehr Einwohnern

aulzustclletr Iür: Länder nach Gemeindegrößenklassen

Bewohnte und leerstehende Nornralwohngebäude
(Wohngebäude nach Geschoßzahl und Besitzverhältnissen)

mit 1 Geschoß

Din$'ohncrn5 000
20 000
50 000

100 000
500 000

wzb

Gegchossen2

4
5
6
7 und mehr Geschosserr

Norm&lwohngebäude insgemmt

aufzustellen liir: Gemeinden mit 100 000 und mehr Einwohnern nach Ländern.

WT, C Bewohnte Notwohngebäude und darin befindliehe Notwohnungen
(Notwohngebäude nach ihrer Art)

von dcn Nonnalwohngebäuden entfallen aufNornralu ohngebäude
Geschoßzahl

(ohue Keller- und
Dachgeschoß) insgesamt

'!Vohnungen
darin private

Digentultrer

1

gemeinnritzige
rü'ohnungs-

unternehnen
dffentllche
Eigentumer

Not-
rvohngebdude

I

lß-
gesmt

mit.
Notwoh.
nungen

mit ...
Notwoh-
trungen

Zah.1

Von den Notsohngebäuden sind

Wohnbaracken GeböudereBte

mit

Ilehelfsheinre
unter 30 qm

Wohn-
lauben

!olwon.
nungen

Schitre
(außer Dlemt)
mit WohuaumW'ohn.

w&8en

Gemeinde

ZEhl

3 {

mit..
Notwoh-
nungen

Zahl

5

Nlssenhutten Bunker

'lahl

7 8 I

Zehl
mit

l0
nungen

mit

nungen

11 t2

aulzusteller [ür: Länder, Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden

WT/ I
Bewohnte und leerstehende Wohnungen und Unterkünfte außerhalb von Wohnungen mit darin befindliehen personen

(Normal- und Notwohnungen und Normal- und Notunterkünfte außerhalb von Wohnungen)

leerstehend

trnterkünft€
außerhalb von Wohnungen

Zahl

Gemeinde

\\'ohnungen uberhaupt

davon

ins-
gesrDt Nornra[-

woh'
nungen

Not.
rvoh-

nungen

NomalwohDungeD

Zebl Personen

1 6

von den Wohnmgen Bind

bewohnt

Notwobnugen

Personen

Normal-
woh-

nungen

Not-
woh-

nungen

Normalunterkünfte I

11 13 -

Personen

t2t0
Zahl

Notunterkrinfte

Zal}l

rnlzustellen llir: Länder, Regierungsbozirke, Kreise, Gemeinden.
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wzt Bewohnte und leerstehende Normarwohnungen und ihre Bewohner
(wohnungen nach zahl der Räume und ihre Belegung mit wohnparteien)

Nornralsohnungen mlt .,,, Rdumen

1 2 { 5 6 7 I I 10.und mehr

ZLI\I Per-
sonen

Za}r.l Per- Za},l Per-
sonelr

Zahl I'er-
soncn ZahL Per-

soneu
Zahl Per-

sonen
Zahl Per- Zahl Per-

sonen
Zahl Per- z,a}r^l Per-

BOnCn

Normal-
wohnungen
mit ....

1 2 3 1 6 E I IO t2 13 16 t7 20

Gemmt'
z&hl dcr

teien in
Normel-

woh-
uutrgen

0 wohnPartclen (leentchende wohnungen) sparten 2, {, 6,8, r0,12, 14, 10, 18,20. 21, ln der ersteE zeile speren1 Wohnp&rtel
dcrutrt€r : Dlnperoonenpartelen

2 Wohnparteien
3
4 utrd mehr Wohnpsrteien

Norm&lwohnungcn lNgesanlt

aulzustellen für: Länder, Regienrngsl:ezirke, I(reise, Gemeinden.

wT/ 0 Von Untermietern bewohnte Räume in Wohnungen
(Art und Zahl der Räume nach Normal_ und Notwohnungen)

dsYon

Küchen Zimmer
Zlmmer

utrd Kiichea
lnsgesemt

uber 10 qm bl8 10 qm übcr 10 qm 6 bls 10 qln

Koch-
Dlschen

Not-
küohcn

WohDräume
unter 6 qm

nu
notdürftlg

benutzbarc
Räume

Art der Wohnungen

I 2 t 1 6 6 I E e

Normalwohnungen
Notwohtrungon
Wohlungen Insgeramt

aulzustelleD lllr: Länder, Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden.

w7, lo Bewohnte und leerstehende Normal- und Notwohnungen
(Wohnungen nach ihrer Ausstattung)

Notwohnurgcn

damnter
mlt Änschluß

an das

I

Badc- Ofen-
zimmer helzung

ADschlu8 &n dss

Normslwohnulgcn

darurter mlt
ln8-

gclamt Zettral-
belzug

Ferrr-
heizung

Etagen-
helzungStron-

\ctz
Wassr-

\etz
Gas-
tetz

lns-
gesmt

Strom-
aetz,

Gse
tetz

Wasrer.
tctz

Kreis

3 1 6 0 ? eje t0 ll t2 13

aulzustellen flir: Länder, Regierungsbezirke, Kroise.
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wu tl Die IläuIne in bewohnten und leerstehenden Wohnungen
(Art und Zahl d'er R,äulne nach Normal' und Notwohnungen)

vorubergehenil
leerstehenrle

Räume

gewerblich
benutzt€
ßäumc

Wohn-
rdurne
unter
6 qnr

nur
Eot-

dütrftig
benutz-

bare
Riiumeüber

10 qm
über

10 qm
bls
qm

6
10

Not-
küchen

Zat,l
der Woh-
trungcn

lns-
gesamt

l:,l0 II

6 bis
10 qm

128 I

Zimmer

l0 qm
6 blsuber

10 qm
761

Koch-
nischen

1

10 qnr

Iiüchen

blsüber
10 qm

Art der Wohmrngon

NorrralwohDungen
NotwohDungeE
Wohnungen insgeseDt

aufzustellen lür: Länder, liegierungsbezirke, Kreise, Gemeinden'

WT, 12 Die Räume in bewohnten Keller- und Dachgesehoßwohnungen

Art unrl zahT det Räume nach Art der Keller- und Dachgeschoßwolmungen)

W'ohn-
Iaume
rrnter
6qm

nur not-
dürftig
beuutz-

bare
Räume

Koch-
Dischen

I3 11

Bede-
zinmer

vorirbergehend
leerstehende

über (i l)is
10 qur 10 qrn

Räume

1I 12

über 6 bis
10 qrn 10 qrn

gcwerbliclt
beuutzte Räume

t0

,rtr", I

10 urrr 
Iol

6 bis
10 qDr

7

ZiilImcr

6

Not-
kuchen,tu, i

10 qrn

zl

Kuchen

bis
lt) qn

1

'l'ahl
der Woh-
nungetr

insgesamt
Art der Wohnungen

Iiellerwohnungen ausgebaut
I(ellerwohmrDgen behelfsm[ßig hergericht'et
Kcllemohnungen i[ Gebäuderestetr

Kellerwohnungen überlDupt
Dachgeschoßwohlungen normal
Dachgeschoßwohnungen behelfsmäßig hergerichtet

Dachgeschoßwohnungen riberh&upt

oulzustellen lrir: Länder - auch nach Gemeinclegrößenklassen -, Ilegierungsbezirke, Kreise'

WT, lg Bewohner in Wohnungen und Unterkünften außerhalb von Wohnungen
(\Y,ohnparteien uncl Personen nach der Art ihrer Unterbringung)

lnsgcsmt

l1$

tr'amilieD

zal\l

Einzel-
per-

sonennit .

Per-
sotreu

Per-
sonen

$'ohn-
p&rteien

3

Gemeinde

und zrvar in

von der Gcsuntzahl (ler \Yohn

Unter

Gesmtzahl der insgesamt
Normalwohnungen

'Wohn-

parteien
§'ohn-

par teien
Per- \Iohtr-

sollel partcien
Per- Per-

souensonen

part€ien und Persouen wohnen in

kuqften &ußerhalb von y9!ry1c",
und zwer ln

IIotelB, Änstalten usw,

Inssen
und

P€rsotral
(EiMel-

per8oncn)

L2

wohnungslose

Iamilien
Eit

Per-7,ah1

ElDzel-
per'

EOneI
80netr

I3

oulzustellen llir : Länder, ßegierungsbczirke, Kreise, Gemeinden'

Ehzel-
per'

80nen

1916

mit..
Per-

80trctr

EiBgewiesene

16

F&milien

Zbhl

I7

Permnal
(Elnzcl-

perrcDen)
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wn t4 Bewohner in Unterküntten außerhalb von Wohnungen naeh Art der Unterkunft
(Familien und Einzelpersonen außerhalb von Wohnungen nach der Art ihrer Unterbringung)

Anstalten
fur religiös€ Zwecke

(Klostern usw.)

Beherbergungsbe-
trie'ben (Gästhäu-

sern, Ilotels usw.),
Erholungsheimen

wohnunge-
loBc

ElDgcwie-
rc[o

Änstalt€n
für llrziehung

und Unterricht
(Internaten usw.)

IDsssetr
und

PomoEal

wohnungs-
lose

Etngewle-
Eene

7 8 IO

Itrussen
und

Peßotral

wohnungg
lose

Eitrgewie-

II

IDuscn
und

PeNoml
12I 2

Imsen
und

PeEoml

wohnungs-
lGc

Elngewle-' 8ene
I

Il]wen
ud

Personsl

wohnungs-
lm

Eingewie-
Sene

Inusen
und

Pemoträl

Bewohner

Wohnheimen (Ledi-
genheimen, Stiften,
GemeinBch&ftsutrter-
künften für Ärbelter

usw.)

Anstalten
der Invaliden- un(l

Alteßfiusorge,
\Yaiseilräu,sern

Von den Bewohnern tn Untcrlünlten i

Kranken-, Eell-,
Rflegernrtrlt€n

F.Ellicn
ltrlt.... PcmonoD
Elurclporsonen

wohnungs-
lce

Eingewie-
Sene

süßerhelb Yon Wohnungen wohnen In

Sträf-, Bcsserungs-,
Verwahrungs-

aDstalten
SonstigeD Anstalten

t3

fnsaseu
und

Persona'l

aulzustellen lltr: Länder, Regierungsbezirke, Kreise'

wn t6
Wohnparteien in W'ohnungon unal Unterkänlten suBerhslb von Tfohnungen nsch Art ihrer Unterbringung

(Wohnpartoion nach Porsononzahl in Nornal- und Notwohmrngon, wohnr:ngsloso Eingowioeeno nach Por€onenzahl
in Unterküufton außorhalb von Wohnungen)

Messenunterkunften

wohmrngs.
lose

EiDgewle-
sene

Ins&ssen
und

Personal

wohnungs-
loso

Eingewie-
Eene

l0 t9

IDssser.
und

Personal

Sonstigen

t7 I8

Flüchtllngs- unil
Urnsiedlerlagem

wohnungr
lGe

Eingewie-
lcne

wohnungs-
lose

Dingewie-
Sene

Insssen
und

PersoDal
201{ 16

I 4 5 6 7

\Yohnpart€len Dit . .. Peßonen

Zaht der Zabl
Wohn- der

püteien PerBonen

lO und mchr
Wohn-

partf,ien
lns-

gesemt

Pemoncn
iDs

gesamt
Art der

thterbringung

I 2 3 1 5 6 7 8 10 1I I2 13

Wohtrungshhrber h NormlwohnungcD
Wohllugrinhabcr tn Notwohaungen
Untcrmletfi ln Wohnungctr
wohnugdore Elngewle*ne ln Unt€rkutrften außerbrlb von wohmmgen

Gesamtzahl der lvohnlBrt€ien
GesmtzBhl der Persne[
Dlese Tsl)ellc wird aufgestellD als: WZ 16e) fur die Gesmtbevölkerung

WZ f6b) fur Heimatvcrtriebene

nulzustellen lür: Länder - auch nach Gemeindegrößenklassen -, ffu Regierungsbezirke, Kreise.
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v"lr lß wohnparteien in Normalwohnrmgen naeh zahl der von ihnen bewohnten Räume
(wohnparüeien nach ihrer Personenzahl und Zahl der bewohnten Räume)

Wohnprrteien in bewohnten Räumcn ln Wohnungen bzw. WohnuDgBt€Ucn

2

Wohnparteien
mit

Personen

I lo

1tlt

insgesamt
derunter

Sonderfölle
B)

insgeulnt

2a

1

darunter
Sonderfälle

r)
3

ö 4 5 6 7 8

8 9 l0

I 10
uud
mehr

1l

l0 und mcbr

Geumtzalil
dcr

1

4
5
6
?
I
I
Wohnp[teien
Personcn
Wohnpertcicn
Per8onetr

aulzustellen für: Lönder, Regierungsbezirke, Kreise.

Dio Sp&lten la uDd 2s slnd daher in der Tabellc loc Dicht auvufüllen.
Dlme Tabclle wlrd aufgeltollt Bls: WZ 10a) für \yohDparteien iB Nonq&lwohnungcn (uberhsupt),

WZ 10b) fu hein&tvertriebene Wohnpärteien iu NorrnalwohnuDgen,
Yz ßcl fur wohuungsinh&bcr, dre als elnzige wohDp&rtci ln ciner Nor,Blwohnung wohnetr.

wu tz
Wohnparteien in Normalwohnungen als Inhaber und Mitbenutzer von Kochgelegenheiten und ohne Koehgelegenheit

(Wohnparteien überhaupt und heimatvertriebene \Yohnparteien nerch der Art der Kochgelegenheit)

ZBtLt der Wohnpsrt€Ien,
ilitbcnutrcr eltrer tochgclegenhelt

l0 I1

lnsgesEt

lderuuter voll

lauBcrdcn b&utenZahl

t2

partar?[, dtc ausge-

Küchc

voll
ruEge.
bauten
Krch-
nlsche

Not-
kuche

davon beteiligen
sich an elner

.rm hh.lls-
Di0laa lch-
strlla haD.[

Art der
Wohnparüeien

Zahl der WohnparteieD, dic eine cigcnc Kochgelegenheit benutztn

Notküche

lns-
gesamt

alleln alleiu allein

I 2 I 6 73

voll ausgebaute
Iiuche

deYon Yerfugen über eine

mlt
&nderen
Wohrr
parteien

zv-
ummen

mlt
aDderen
Wohn-
part€icn

zt-
mnmen

mlt
anderen
\1 ohn-
pert€ien

zu-
ummen

voll ausgehA,ut€
Kochnlsche

Zrhl der'Wohn-

parteien
mit nur

einer
behelfe-
mäßigeo
Koch-
st lle

I3 1t l6

lon-
rttg!

Wohn-
pu-
tclen

'Wohnpartclen tn NormalwohDungen überhaupt
darut€r: hclmetyertriebeDe Wohnparteleu

aulzustellen lilr: Länder, Regierungsbezirke, Kreise.
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wz tt
Wohnparteien als Wohnungsinhaber und Untermieter in Wohnungen nach der Zahl der Personen jc Raum

(Wohnparteien überhaupü und heimatvertriebene Wohnparteien nach der Wohndichte)

Gesamtzahl
der

\Yohnpsrteien

Zehl der Wohlparteien mit ... Personen je bewohntem Raurn

mehr &ls ilArt der Wohnparteien
I 2 3 1 5 6 7

Wohnungsinhsber in Wohnungen überhaupt
Untermieter in Wohnungen überheupt

zuammeD
daroter: Wohnungsinhaber &18 elMige $-ohnportei in einer Wohnung.

helmatvertrlebene Wohnunglnhaber
heiqatvertricbene Unt€Imicter

zu8&mmcn

Dlese T&belle wird aufgestellt als: WZ 18t) für Normelwohnungen
Y17 l9b) fiir Notwohnungen

aulzustellen lür: Länder, Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden.

Bewohnte und leerstehende wohnungen naeh Mietverhältnissen nrit den
darin enthaltenen Räumen und Höhe des ilfietaufkommens

(Das Mietaufkommen aus Hauptmietverträgen in Normal- und Notwohnungen)

W7, lg

von dcn Normal- und I

Wohnungen mlt trf,tetrngrben insge83mt
dcvotr Normalwohnungcn

Notwohnurgen
Wohnungen ohDe Mletsng&beD inßgBamt

davoD Normalwohnungen
Notwohnuugen

Notwohnungen waren

Elgentümer-
wohnungen

Zu}:^l

t7

aufzrrstellen liir: Länder - auch nach Gemeindegrößenklassen -, für Regierungsbezirke; Kreise, Gemeinden.

reine Mietwohnungen und Werkswohnungen
Mletwohnungen

Dien8t- Stiftswohnungcn

d&von

Bcrufs- und Geschäfts-
mietwohnungcn

Mlet-
auI-

lliet-
auf-

Miet-
auf-

gemtins-

Nomrl-
und
Not-
woh-

nungetr

I 0,,,o

[*""
ZLhl

ln
DM

Zahl
in

DM

Miet-
auf-darin

RiiuDC Zahl derin
Rdume tn

DM

Zahl darln
Räumc in

DM

I I ltrot-
,"n, 1,1;;g" u"l',',l;""

ttlnI l»u

Art der Wohmrngen

1 2 3 1 6 7 8 e t0 I lr 12 I3 ll 15 I 16

mletfrel€
Wohnungen

sonrtlge
WohnuDgctr

darin
Riiume ZLhl darin

Räume Zahl darin
Räutrre

18 l9 20 2l
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wn Po Mietpreise für reine ilfietwohnungen mit nur einem Hauptmieter
(ohne NotwohnungeD,
ohoe Keller- md Dachge8choßwohlungea,
ohne wohnungen, die zwu zentralhelzung, aber kein Bail h&ben,
ohue Wohnungen, deren Miete lnlolge Krlegsschädctr emäßigt ist)

(Altbau-, Neubau- und Nachkriegsmieten in Normalwohnungen nach Raumoahl und Ausstattung)

insgesamt
usw. sie Spalte 7 und 8

für Wohmrngen mit
4 Rdumen
5»
6»
7,
8»
0r

10 uld mehr Riumetr

davon 'Wohnungen mit

2 Räumen 3 RäumenI Roum

86 71 6

ZaN
tlcr

wohnuDge[

Durch-
rchnitt -

mlct€
Je Wohtrung

ZLhl
der

Wohnungen

Duch-
Echnitts-

miet€
je Wohnung

Duch-
Bchnltt&

miete
je WohnuBg

Za}rl
der'Wohnungen

bis

Z,L}l.l
der

WohDugen

2

Durch-
schnlttB-

miete
je Wohnung

Wohnungen
nach Baualter und

Ausstattung

Altbaunricten (vor 1. 7. 1918)

a) ohne llad, ohne Zentralheizung
b) nrit Ba(1, olrrre Zentralheizttng
c) mit B&d, nrit Zentralheizung

Neubaunietcn (z\rischcn 1.7. 10lS und

a) ohne lrrrl, ohne Zontralheizung
b) mit Bad, ohne Zcntralheizung
c) nlit Rrul, Init Zetrtralheizung

Nachkriegsn)ieten (nech 1 5. fgf5)
a) ohne lJad, ohno Zentralheizuog
b) mit Bad, ohne Zentr&lheizung
c) mit Bad, mit Zentralheizung

19{l-r)

aulzustellen llir:.Gemeinden mit 20000 und mehr Einwohnern nach Ländern.

llVn Pl Mietpreisstufen für reine Mietwohnungen
(3xä: 

x:1,:."1tää-BJ,chgeschoßwohnungen,
ohne WohuuDgcn, deretr Miet€ infolge KrlegMhäden ermäßigt ist)

(Reine }lietwohnungen nach der Raumzahl und nach Preisstufen für Altbau-, Neubau- und Nachhriegsmieten)

Wohnungen mit
einer monatlichen
Wohnungsmiete

in DM

bis 15
uber l5 bis

uber

Wohnugen ul)erhaupt

aulzustellen lür: Länder und Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern

JC
45
60
75
00

120
150

it5
60
i5
0t)

120
r50

von den reinen Mietwohnungen sind wohnutrgen mtt AltDrumlctan (Yor 1.7.1918 festgeset t)

a 6 7 a I IO t2II

I 2 03 8.l 75 6

zl-
sn)uleD

d&von mlt...'Woharäumen

10 und
mehr

usw. wle Spelte 2 bts 12
für 'wohnunßon mit

I{c ubeuml otrn
(zwischcn l. ?. 19i8 und
l. 5. 1945 festgesetzt)

IfrchlrlcgsmlGtcn
(nach 1. 5. 19,15 festgemtzt)

reine
Miet-
woh-

trungen
ins-

gesamt

bir $palte 34I
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Anloge I

Oruckracha Na I

Volkgzählung am 13. 9. 1950

Lrnd
Krcis
Gcmeinde:
Gemerndeteil: 

--

(Ort.chrtt. Wohnplett, St dtb..t*)
Zählbezrrk Nr
Gebäudchstc Nr.:

für das Grundstück -Strape (-PIa§) Nr,
Wlchtlgl Vo? dcm Au.tOllGn gGnru durchl.r.nt

Fot ladaa labauta qrundatock - ln dGr RGgal durch clgGnG H.urnummar gGkcnnz.lchnat - alna barondara LLta anlagant
illcht auatollGn rut unbGbrutc Grundtttlckc odcr unbanutztG Galrludaiulnant

AurtullungrPtllchtlg l.t dGr G?undsttlck.- bn. GGbludc-Elgentom.r od.r .cln Y.itr.t r od.r d.? H.u.varvrit.i.
W.ltcr. Erltutcrung.n bctlndGn .lch .ut bcltlrgGnd.m m.ikblatt

1. Angaben über den Grundstilcks- bzw. Gebäude-Eigenillmer
a) Vor- und Zuname (99f. Firma, Behorde, KorpeEchaft)

Bei n.turlrchen PeMnen anqeben, ob selbstandrg berufstatrg - tii*,il;.ilestellter - Arberter - Rcntner oder pensronar - ohne Blruf

b) Wohnort odcr SrtJ

c) EGvollmachtlgtgr oder geseBlrcher Vertreter des Grundstucks- bzw Cebaude-EtgentumeE

Gebäudeliste

S{. ud NunuhD.r

d) Hausverwalter

Lfd

N.

Str.ß.Dt.g. d6 GludGr
Vord.E, Hrnt..-, S.bng.b.ud.

und d.rgl

Ub.tvlcgGndar
Vw.ndungrrwFk dcr

Gablud.t
(z B wohng.b.ud., F.bnkg.b.udc,

Buroh.u!, Hor.l, schul., Rrth.us,
Stalt usw.)

ln Sp.lt. q

Bau€rnhaus
Ernf.mrlcnh.us
M.hrfrmrh.nh.us bzw El.9.nmr.lh.us
m.!srv.s Nrchtuohng.baud.
B.h.lfsh.rm von l0 und m.hr qm
B.h.lfsh.rm unt.r J0 qm
Bar.ck. (.uch Biln.rbud.)
Bunk.r
Wohnl.ub. (:uch .bg.si.llt.r W.99on)

G.brud.r.sl

G*hoßr.hl
(ohn. X.ll.F u
D.ch9.schoA,

ln SEll.

B.ul.h!
D.s C.b.ud.

171n4

1719a
5 1915

I 5 19a5

Wurd. d.s G..

Xrlcgr-
rlildcn

bafrcih ?

(Xl.'n.r
Sch.d.n srnd
.ut.r l.r.chl

ru latsafr)

W.nn i., r.t ..
.) vollig wrd.r-

h.19.!i.llt,
b) lcilwcl*

wr.d.rh.ry.rt.llt,
c) nlchl wrd.rh.rg}

!t lll .bc. b.o.rut?
crnd)

1 2 J 5 6 II

7
I
7

2 n
Wc,lstntt I d 1926

E& R6.e rnd tuhüs

mrnas N,ör@)rr.bo!&

1 d9a
1

§&Elor& I o) t89s

h.I una Heh6f

2. Vezeichnis der Gebäudc dcs Grundstücks
IcdE frelslch"nde ode. durch Brandmauer von etnem anderen getrennte Gebaude gesondert erntragcnr Auch wohnwagen, bewohnte Etsenbahnwegen,
Wohnschifie u. a sind hrer als,,Cebaude,,ernzuträgen

rsl fur r.d.! C.b.ud. .rnG rst b.r d.r Wrdrh.rrbllung voh durch Xn.fr,
.) brs n) .ufgcfuhd.n larlwar!. unbanutzbar g.warnan GaSauaah

8.z.rchnung.n .rn:ut.9.n r d.. r.hr d.r ursprunglrch.n Emrchtung m.rr.b.nd

benutzten Gebaude etnes Grundstucks nlcht ausrercht, srnd dte Etntragungen auf einem Etnlagcblatt fortzustscn I
Falls dcr Raum zur Enlragung samtltcher

-31 -
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Anloge 6

Dru*rodrr Nr.3

Wcrtcrc Erhcbungsbogen und sonsl
b.nötigtc Zöhlpopicrc lönncn bcrm
26hlcr odcr bei dcr Gemcrndcbehördc

ongcfordcrl werden.

Firmq odcr Anstolirb'czcichnung :

Volkszählung
om 13. September l95O

Lod:
Xnlr:
Gomolndrl
O.[.lndtt.ll:l&tri, w.i.rc, Sdh,Ä)
Slnfu u. Hrurnr.l
Zlhlborlrt Nr.:

Anttoltllltt. Nr.:

O.baua.llrt l{r.!
Erhebu ngsbogen

für

Holels, Heime, Anstqlten und Mqssenunlerkünfte
(ANSTALT§USTE)

ttEttcn Ycrbundcn.

(wrc Klö:tcr Altcrshcimc, Woircnhöuscr, Kronkcnhöuser, Erholungshcimc, lnternotc, Erzrchungsontlohcn, Strofonsloltcn usw.).
Außcr drcscr Anstoltslistc sind fur drc obencruöhntcn Einrichtungcn nodr folgcndc Zöhlpoprcrc ouszufüllen:

b) ein ,,AörilrrEnrnbogrn" (vgl. oudr untcn Abschnrtt A lll).
Varonlwortliö für dio ordnunglgomöb Aurfülluag dor Z6hlpoplrra ist i.w.ilr d.. Eig.ntom.r, lööt.r, L.it.r, Vorrtond odrr Vrruoltrr. Db Zthlpoplon rind blr runlll. Srptrmbrr 195O, mittogr, ourzuftllan. zu unt.rdthibon und zur Abholung b.r.lt ru holton.

Drc Angobcn wcrdcn nlöl zu polizcilidrcn odcr rtcucrlichcn Zwcclcn odcr für dic Wohnroumbcwirtschoflung
bcnutzt. Dic Anstollrltttc komml wcdcr dcr Polizci nodr dcm tinonzoml noch dcm Wohnungsoml zu Gcidri.

A I Allgemeine Angoben
It. r rr.dshar,,Ete'.il',, Strdt. XE.l6h6, fl0öd'neilSr lll, luntr.il hfbhnb0

Gcgcnwörtigcr Vcmcndungszwcd,

Nomc dcs Eigcntümcrr, Lcitcrs, Vorrlondc: oder Yemohcr:.

A II Verzeidrnis der Wohnungen und Unterkunftsröume
I Anrohl drr vorlrondrnrn Wohnungrn rnncrholb dcs Hotcls, Hcims, dcr Anttolt, Mosscnunlcrlunft urw.:

q) b.wohnt. Wohnung.n: 

-, 

b) lortrhrndo Wohnungrnr_
Für ollc '!Vohnungcn rind Wohnungsbogcn ouszulüilcn, und zwor von den Wohnungsinhobcrn bzw., rowcit ric lccrotchc4 von dcm Eigcnlümcr oder Lcilcr dcr
Holcls, Hcims, dcr Anstolt usw. Dtc Wohnportci.n (Eigcnlümcr, Mictcr, Unlc.mictcr) dic*r Wohnungcn hobcn icdc für ridr cinc Hourholtungrlirtc quszufüllcn.

2. Anzohl und hbgung dcr vorhondcncn übrlgrn Untukunirr6umr, drc niöl zu cincr bcrondcrcn Wohnung gchöcn:

o) fur Pcrsonol und st6ndigc lnsosscn: __R6umc
h'.i. Eil6ut.ruhs ru a t)

dqvon sind om Stichtqg bclcgt: _R6umc
mil insgcsoml: 

- 

Pcnoncn Disc Pcrrcncn rind rn dcm ?rnrnolvrzoldrnh I I oufzufühcn.

b) für wohnungslosc Erngcwicrcner __ Räumc(r.h. Edtuhtu.t ,! t ll)
dovm sind om Stichtog bclcat: Rduma

. mil lnsgrsoml: 

-Pcßonan 

Drerc Pcreoncn sind in d.m l.[oaanv.zaldrnlr I ll ouftuführcn.
- 

c) für vorübcrgehend onwcscndc Göstc r 

-R6umc

l.oö ?oi..ir.n 
'n 

XEnl.nhäur.h, Unr.nudung.h6ilr{. u o I

dovon sind om Stichtog bclcgt: _Röumc
mi, insscsomr: _pcrsoncn :tr H:ä"jlf, 'jj"fl,Tä:"fi#$il1älj$il"::::*"nr nr6-uf'

A III Verzeidrnis der selbstöndigen nittlqndwirtsöqftlidren Arbeitsstötten
2 ollc nrcht onslolhcrgcncn sclbrlöadrgcn ArbcrtaliEttcn, dre ouf dcm Gcldndc dcr Arctolt hcgcn (2. ! Fritcurc, Vcrlouhtt6ndc, Xontrncn urw ),
3 olle lnsosscn. drc crnc sclbstöndrgc frcrbcruflrchc odcr gcwcrblidrc lötigkcil ohn. f8te Arbcitstt6tt. ourübcn.

Srnd dcrortrgc Arbcihsl6ff.n odcr PeEoncn vorhondcn, so sind Aöc'hrt6tl.nbogcn (hellrolo) ouszufullcn. ln ladam foll 60! tor dla Atrr|.lt a.lb.t .ln Aöaltt-tttfiatrbotan vc.ll.9.n. All. A.bcrhstöfl.nbog.n srnd d.r An.tolhtst. bcirufügcn,

tfd.
Nr

Nom. dc5 lnhobcrs
od.i L.rt.ß dcr Arb€rtrstötl. Arl der Aöcihrlött Zohl dcr bsdrdftigtcn ?cEoncn(.,n6td'd l&'e.ä lnh.hd d.. brh)

! I Itc dic Pa ltonenYarl c IC h nr 3tc o ut d t J ln n c n tcr la und Rü ck 3C I l. U nd d tc Ua lc13c h I ifr o Uf dor Rü c k lc it. n Icht übr atchon I

-Jt -

Ont'rlh.o.t Ox6m

f.d'l'.nn.i.

I



B I Verzeidrnis des Perconol:
(ohm vodb.rgcli.nd otrfl

tEh t' d. Erft, hlioio4-.||trft o&r r.liai&_!h_offiütid. hintri itl dmu ,u ht.i6mr &l
NE. &l.nffiir i, di. Zuohöilsl.il zut Lontuit& 6il
U- fu t! .inr l.ililtu-in t. bbn&. ldniliö :u

Ud.
Ni

e.Jrt6, tl.. ,.nurh. l(., &.{.1. tX,, .v.{.r. f(,, t6n._brl,,
.trlorh.. bdirt, hnno^il, lro.lil, crid.dh , n.uoFr.,
dnrh.odod, &hoivd.i.lsuns.

tlogen für Kör
ttol ri@ dd oü.n .ineElEgm ?cm cin lörptlkiq od6 gci3rig6 MEnl

ndt.F

Slündigr Wohnoil
om l.9.l9il9

(b.i fri.r'6.ginn)
Nu'8.'ffi,

dhüel.t.lErtutu

Wohnf@ntdc
om l-9.1f,19

KGi.

l.llalcr.-
rci.hö.lgt.llAngob.

ob
?ooncl

ha.aaa tb
th+

F0t
t.-

illl.n-
aLnd

OG
rdrl.dir

O.borltkg,
-ioncl, ,

-loht

ilt.'L
fnco

Z.tl
F.illla.nona

lbi fEcü.ud Mdftd@l
Ycdaaa ,

E larrLoniü

l(örprb.hind.rrc
2'

hh , .d t, Di. Min&te6 &. tNr*ßr.r.n t* a. l.r i.r üllör on.u l.
hid r+r.n&6b.. tollt i. I..l.nb_
i&r&n .& oilliÄ.n btuinls.dn l.inhr,hh.än&n l.{ildX& otu bruh
56tbr.tr oqfte. id, ilnd dlo &z.l+
hh ll, Hl.. hr ouö lft Il* !d b
är& d,. @n &ü aEidumffiillr^
fuööil. Yorouddritu Mlnd-u{ & t.
*blöiid.h on&Sn.

ia.h:Lü
E

Ai dr Lhlnd@n3tfd.
Ni
BI

fomilimdm und Vmoma
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r und der stöndigen lnsossen
3ctrdc Gttr und lffi).

b

perüehinderte
Uil 1., üid i.lt..id. lEril r i..alr..lr.!t

2t L

Woroua ailaian sla
lhE

Sind
od!.

!.

For Er.rö.tarb. (.!di nlli.lf.nd. f.hlll.n.ni.tttlt.) ood Aö.1il6.
for Md{ jil dLAqtu 6 ihar lft..oryahn ldshn t! dü.

hfr*lHlho
bod-hnrk*adh H i, üi&.aU016.Alhdmbdr@FoFnid.

ffinn,ltu,

ZiFmha.db,
lelE.ddr,
TE.etr&il..

Sind §.
.rr..iafütf

tuldqtia,l
od6 a Z cö.llrlo,

ods.ind Si. nidrl
wstdöig,sdm

t.bt$
hffit

i.i .d&I.-ri.J

lds g6qu.na.hl
V.dftft Y.. @,

lEn u.abidoühllh.
lE.l.nl.E. §.bn

rnirirlie {.id.n{h:l

I Zu rclöcn I Or, s*g".
I Gsdröftlmig I Hoßuffi dcr Aöcigt6ft
I lBondlc) I i-*-.r,o*.I mlffdi.fi|fr | &wtu-e.,
itLr't rre.*.n | -**l

^filfuH-hida& 
dbftd@i4.nl

A rb.lltrtättr

H
&ltrHq,indrdi.

t{om da fim
(dcr Aö.it!€b.c)

- ungclüd -

Ud.
Nr.

EI

FofriliammundVm An dc lohhdorg
&ltuqü

8ifie
beodrfn §ie

oudr
dqr Verzeidrnir

ouf der Rüd«roiic,
undY.rg6.onSae

nidrl
lhrc Unreröriil
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B II Verzeichnis der wohnungslosen Eingewiesenen
drc rnncrholb der Anstoll niöt in Wohnungon, rcndcrn in sonrtigcn Unlcrkuni:röumcn unlergebrocht srnd und kcrne onderc Wohnung oder Unlerkunfl hobcn

(ohne vorubergehend onwesende Goste)

Hier sind ollc Fqmilien und Einzclprrronon oufzufuhren, dre ous Wohnungsmongel brs zur Zuwersung erner Wohnung oder ctncr ondercn Unterkunft tm Holcl,
Hcim, rn dcr Anslolt, dcm Logcr usw. in Roumen unlergebrocht stnd, dre nrchl zu etner Wohnung gehoren, z B

Fluchtlrnge, Evokurerte, Obdochlose sowre ouch Douergosle tn Holels und Pensronen

Alb hier cingGtrqg.n.n Fomllicn und Einzclpersoncn hobcn - icdc für sidr - oinc Housholtungrlirtr ouuufüllcn.

r.fd.
Nr

Nomcn
dcr

Fomrlcnvorslondc bzw Ernzclpersonen

FGmlllan6oma Vornomc
(b., Frou.n oud Möd.h.nno6.)

Zohl
der

drc Fomrlrc
oder Ernzelperson

fur srch ollern?

Gcmcrnschofts.
vcrpflegung

rnncrholb

larlgenommen ?

;o odcr nern

Nummcr
der

Houshollung3hslc

(Vom Zohler
ovszufullen)

Dicrc. Ansloltslrst. lregcn be'. 

- 

Gcboudelrste(n)

-, 
Wohnungsbogen

- 
Housholtungslrstcn

- 
Arbcitsstötlenbogcn

lö vr;riöerr, doB dio Angobon in di...r An3toltslirtr volhlündig
und dar Wohihcit 9.möt g.maöl wordon rind.

-40 -
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Dru&roöc Nr. I

Wcrtcrc Sdrrfislstcn und soßt b.nötgtc ZdhL
popirrc könn.n bo dcn Dr.nsht.ll.n dcr
Wosscrslroßen- und Schrfiohrhdtrckhon, dcr
Wosscrchulzpolzcr, dcn Hofendmtam. dcr
SeeBcrufsgcnorscnsdrofl und rhrcn Sckhoncn

ongcfordcrt wcrden.

lrim Ausfüllcn dcr Sdrifirlirtr

Volkszöhlung
Ätrlsgo 6

Lond Nr.,
Kreis Nr.:
Gemeinde Nr.:
Zöhlbezirk Nr.:
Wird rm Stoti.lrschrn londclofrt oulg.füllt

zusommen:

om l3.Septemberl95O

Mit Bundesgesetz isl für den 13' septcmber 1950 eine volks' und Berufszöhlung ongeordnet. Mit ihr ist eine wohnungszöhlung und eine Zöhlung dcr nichtlondwirtschoftlidrcnArbeitssl6tlen verbundcn.
Die schifsliste drent zur Erleichterung der Durdrführung der 26hlung der Söifrbcrölkerung. Erne Schifsliste ist für iedes Fohrzeug der see- oder Küstenschrfohrt, der
liste ist ouch donn ouszufüllen, wenn dos schifi zur Zeit der Zöhlung vorübergehJnd im Hofei liegr und die Besotzung ,ich n;-Jt ol"inu, ,r. r"it on eirj L"nnJ"i. oog"gon
nochtel' Dre schiffsLste ist mit den zu ihr gehörenden Houshollungslsten und A.be,tsst6i""uog"" -ron noch Empfongäurrrrtirr*. .Für dic Eintrogung :ind dic om rog.drr Aurfüllung on lord boslchrndrn Vcrhöltnirtc molgcbo-nd. verontwortlich ti;. ai" oiJnrngrgemöße Durchführung der Zöhlung on Bord ist der schiffsführer.

Schiffsliste

Allo Angcbrn dlonon nur tlctlttltö.n zw.d.n. Dor Flogobogrn mlt d.6 rut.hörig.n zöhlpopicr.h wird hldrtru p'llt'ilidr'n Zwodrto vrmondt unl kcmml wrdor Jrm wohnungromt ncch dom Fihonroht zu G..idrt.

sind olle zur lGotzung gehörcnden Personen einschl. ihrer on lord befindlichen Fomilienongehörigen sowie dos pcrsonol rclbstöndigrr gcworbliöcr Bctrirbr on lord
zu mocfien.

Dic Eintrogungcn sind vozunchmen für:
o) on Bord lcbende Fomrlien und Einzelpcrsonen, dic krinrn rtündigrn Wohnrit on lond hobrn, ouf der lnnenseitc der schiffsliste,b) on Bord lebcndc Fomrlien und Einzelpcrsonen, die elnrn *ündlg-rn wohnritr oi lond hobrn, ouf der Rüdccitc der schifishste.

Fohryö:to sind nur in dcr Gesomrzohl unter zrfrtr7 der nochstehendcn Frogen onzugeben.

Für dor Sdrif, lrt oulrrdrm oln AÄoitrrt6ttonbogrn ourrufüilm,

A I Allgemeine Angoben über dqs Schiff
r' Nomo ds söinor (B:i 

ffi*1kr:x{r,!i'f§*r"lg,ir"a""',
2. Floggr (Stootrongrhörlgkrlt) :

3, An (ob Dompfschiff, Motomchiff, Schleppkohn usw.):

4. kcdrr-Eignort

5, Hrimothofon:

6. Gommtzohl dor lootzungrmilgliodc
(einschl. ihrer on Eord befindlichcn Fomilicnongchörigcn und da

Pcronols selbst6ndigcr Arbcitsstdilcn on Bordi m6nnlich,

dovon: o) ohne stöndigen Wohnsitz on Lond ,, i

, b) mit stöndigem Wohnsih on Lond

7. C4romtzohl drr Fohrgödr ,, .

A II verzeidrnis der selbstöndigen Arbeitsstöten qn Bord
HiG' tiod Ginzulrogan, lstourolionsbckicbc, vcrkoufut6ndc, Frscurc utw. Für lcdc dicrcr Arbctltttaittan isl von ihcn lnhobcr odcr [cilcr oußcrdcm crnArbritsstött.nbo gcn {hcllreo) ourrufüllcn und dcr Sdrilhlirt. b.izufüg.n.

to. aot 5öli tolltl mu! .l.nl.llr .ln Arl.ltrrtlt .nb.t.n rur;ofolh wrrdoa.

Nomc de lnhobcr odcr lcit.ri dcr Arbcitsrtötte Art dcr Arbcrhstöttc Bcsdöftrgto ?cmncn{.'.61 tanItr tnbbE tr t.,b6}
I

weiblich:
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BI Persone
Famlli.n urd Elnrlprmnm. dic keinc Wohnung on knd hoben, ondcm döndig on &

(EiE loedffi &iGf!dl4 on tond

Bcodltqn SiG bitte bei der Aus-

füllung der untercn Spohen dic
ncbcnrlchenden Erlddterungen

Frogen für Körperbehinderte

tEha' Elrrdi.Zäiloll.r
id & hhth bH
ilbr.n.n llndü q@.
ilbn. .d {nn d. dd
rd. tun aou.hoh c.-här.n 6& ln&ird.n 6-
trorb. ti.d. Minurahl.n
ri.d ouö dl. dlrd di.
ahrälld!il hrrl6l.n..

Srlb tr Oi. (ktu. blioron{dltrh d. t.liarö}-h-..d.ollö. Gn.in.tufi l.r !üqu tr baifr.n. bl
.16.0. br...i.t i.r di. Zua.h&icr.n tur tondüll.d. in
U. & tu .i^, l-ill.tu nii f,. hto.&n t...ili6 tc

§aindigr Woluur
om 1.9.19!9

(h.i I.i.g.üqrintr)
kkhm,

*ü5l.qlErtuid
Lfd.
Na

=läi,I

Xoit

Hot.in. d.r obcn cing.rogcn.n Pcmncn Gin töry.rlid6 od.r g.iilig6 G.Wld?
Jo cda. n.ln 

-- 
W.6n 1., thd tolganda iEeln tc bacnkdo:

G..drl.drl O.b0rl.Eg,
-monol,
-loh. EhG

Fo-
mlll.ä-
.1.6d

F0r
Yrli.l-
rolah
FEoatr

Z.hl

l.llglcn.-
tut.hödgl.lt

multrF
.pEö.

Wohnsdcind.
m '1.t. lqD

lolhrnlolgr drr Elnltrgungm
Z€ddi. hiilih iil itdn dnrlt.nnirlitu

(toiilinffind, Eideo, (id-..d.d vtutr, i. &. hiili. l.k. Hqu{.hilLn uE.),
&..di. Ein!dP@- dnlFFn

I

Yomciaia6lll.nnaha
hl fl@n .!d &ddnn.i.)

Sl.llcng rum
iomali.nvcnlond

Einzclpcmon

,.r.ü

I
I

l

Lfd.
Nr.

W.rr ni.hi..rbr^.
Fomilicnnom. und Vmon. Ai d.. l.hlnd.rung
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nverzeiönis
'rd wohm (ohm Fohrgästc), ouö wmn tic qm Zöhlungrtog vorübergehend obwssond sind.
gilr nichl al .tattdiF tddwoütung-)

tturhelFbb&.rbl.im&bbr-fu.cdIrdM.ftö&L&ro-dtuMf,6.6.rdb ff l. ff tulb l, zl, on.r6h,&!fu. ll.e.r, Eir
-hnhffffi. r$418.*ld,
bi trlnrlffi. & d oir brurbduEd&8ÜMdr.ld.i,.ltud&htu.#b.Sid frfu il&ida .{ÜMc
ud L.b.hitu- h bi& oll:lü.

lfrla' hfudh.Frc th.ö.|& flmo & d- &bn{hö ilr
emu a k.i6rn, obo ,. l. .ölSli.h. ffi T@68öiiohd,4,6.öifrtn. iä fktud. pc
h bldtu.I, iiLdtdlois

?-ror.n. di. ln. r.hr.r. bri.b orbh6 l:. 0. ouö Houto.r.r&hnb.d., H.imo.bilcil, !.hn dd A{Ltrqa.hrtbri.b, G.rdot, Fraor o..
tü. tu ri. houeßööld 6.kh.r.

sFll.n: Oi. Kod.n r;nd ri. lold oiruc.bi'
Ofikr..f.nLorr.od. (r.ittr.nl..l. =
tuti.brl.ont.nl, lohn. PoI!, hhnl
Pon5.ri.b.tro^l.nkor$
&hnbtri.bilrotrl.nlo§.

(nopilöonstro.l.^t6.t.

arErzko$. Noh..

OKt«!tx
rx(

Wo.6ut ad.ilaä tla
lhE Alt.6v.E.rlo.i?
lNurEr t.laft th labid
Sind Si. pe ;dltu.ridld
odlr f rcivillig vrnid.d:

(lnv.l, rii6, btr rtir.) &
A^osdlnnr.diÖ.tuna(Aisd,pid. b'. lnri,,df,

i. d.r (n...dk di.h.'ud
tx;iFh. etrdr. h.',hto ll

aobnSi..i..n P..riono^$Mh.t h
drr.r dGr.h.m. k.uLdd.t (tmi6)f
h.!l-.rna.w.n.l0rlh.At....@t

ior E,rrb.rä$o. (.udr illlh.lt nd. Fomlla.nong.hö.ig.l und Aö.itrlo..
lü.Arh'dq. i.d di. Ahe6h. Md ihr.r tulürurc.tbE. Ialicl.il ru nod..

hffil

§rd Sic
.d..tdall3

Ulkt&td
od.r a Z. a.Urld,
o& rind §c nidtr

ftcr$üli&orüm

*

A.b.it53t6tt.

t'lom dcr Fimo
(d6 AiüGilfcbcc)

- ungcltrl -
OO Sro0c,

Hootnummcr dcr A.bcitriEn.

Zu wcldrcm
G.!döß!e.ig

(8Enä.)
g.höd di. Firmo

ldrr Arbcilgcbcr)?

hnrülr.udh
rshhlr(r.rlu.e on bd)

ou{.tbr. H trr iaalidd
g.ndu o.ru9.b.. Allg.E.in
ld.id.une.n g.^tt...i.hl.

s..no.., li.(.n!öift.,

H.iz.r, 51.!.rFoin,
M6t6;^nr, §0r6rd,

V.Biö.n.6 Oß,
arr.- und al.ida.n.

.u&rd.6.n. d piidt

ir.ir. v.nitu lk.l

- 

l4n-

im a'.aa - a;dflaM tu.a., ff t

du..h §üs. dd ld.iniaona
Edöur€rung€n zum Ab.drßit

Körperbehinderte
3Fll.2! Di. t.iird.runo.n ri.d mdsr'd, e.'ou o.u Js6hol
D,o!. AngaboF lorFon lo, .'r.r d.. t.n:nnbrö.,d..
bz*. .6rl B.rd.'i'cu^o. E.,d.. li.o.F
r.b.r. l.['id.runo.. vo., ,o r ro J,. h'd.n 'iörio.b'.'rturo!.. l. Z*.'l.hröll.n 2oh.. di. ioh..r Fil 8,'t.
ih..r Sdroor.nv.rz.id.Lt.t Auriunk.

SE'b 5: Hi.rbi i, ,u u^r.ßö.iJ.n i.ö
Kn€!!.i.wnlu.O oul W.hrh Aig. = I
xrL.gr.i.rrlorooulZ,r,lb.Yölt :2
5o^, E,nwrrlnsen, z I Lnl., \ro.kh = !f! o6.uC., r.tr" ,. sFlr. 5 J'. 6.ßp. I'Fo' .ir!.Logrn
.'.d. S .d m.hr.'6 r'1wrruns." 'o.hond"n, ,r ", d'.
.'6n!r. onruo.b.a
SFll.n , r, t: ,'.M'nd.rulo d6, t'r.rbil6hisr.ir (I. d. E.)
, moolid, o.ncu i. to!..t e n d'ruo.bqr f, rr ,i l.-t...
b.r6.id.n od .nil. 36rö.'^'ouio.i lein P'ozonßor., ro.-
dorn 'lnyolidilöt odor t&r!Gunröhisbik onses.b.n irr,
t'nd di.c &r.i6.vno.. .in.utos.n.
sFll. ll: Hi.. d oud lA. li.a.r u.d rr$rdliä. d'. vo.
d.n l .i.hu^Ct&r66tiOr.tr !.rdrtsr. vo.ollridrli6o Mind.
'u.o d.r tMrbilnh,sl.,r unzrrdbon

Bifte, denken Sie doron, ouf der

Rückseite dos Personenverzeich-

nis B ll ouszufüllen - Fehlonzeige

erf orderlich - und vergessen

Sie nicht lhre Unterschrift!
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B II Personenverueidrnis
An Bord lebende Fomilicn und Einzrlpcnoncn (ohne Fohrgöste), die eine Wohnung on lond hoben.

(Einr tog.nonnL Brirfodcrc on Lond gilt nicht olr rl6ndig. londwohnung.)

Alle hier eingetrogenen Fomilien und Einzelpersonen hobeo - iede für sich - on Bord eine Housholtungsliste ouszuf0llen,
iedoch on Bord keinen Wohnungsbogen für ihre Londwohnung.

Zv.d di. foDili.n iil lh.s .int.l... ililglid..n (fonili.nvodo.d, Et.lrcu, Xind.., ond.n
V.endh, in df, tohili. l&nd. Hoq.iilfa. w.,, ddnn di. Einrdp.rcrh .i.tE!.n. 

^lc?f,s.n,di. ru d.rel.id.n txlk.-4.-.anrct.[g.äör.n, dnd cnhr.inqrd...uhullfdn
{.d ded.i.. -nldlc (laün.r zoEdd..zutuß.n.

iomlll.nnomr Yo6cma St.lluni run
Fomlll.Dve[tond

bte. tulob ob Einldp.mn

Strlluna co lcd

w.öli&. hri.§.
i, tudilid 6il lxl

O.rdrl.d!l

tiö tid

SttEdlia Wohncra on lond
(nidrt rcgcmnntc Sricfodrec on Lond)

Gcmcindc

Dieser Schifrsliste liegen bei:

Stroßc und Houtnumhcr

Folls die Zöhlpopiere vor der Weiterfoha oder Abfohrt des Sdriftes nicht obgeholt sind, müssen
sie bei dem nöchstgelegenen Revier der Wossersdrutzpolizei oder ouch on die Hofemeister, Schleu-
senw6rler, Lolsen oder Zollstellen obgegeben werden. Die Ablieferung der Zöhlpopiere wird durch
Aushöndigupg eins grüncn Kontrollscheines bestdtigt, der sorgföltig oufzubewohren und ouf Ver-
longen vozuzeigen ist.
Z6hlpopicrc, dic durdr dia Scc-Bcrufrgcnosscnsdroft zugerondl wordcn rind. mürson ouf
icdcn Foll on dic Houplvcmoltung dcr Scc-Bcrufsgonorcnsdro0 odcr dcrcn Scktioncn
zurü4gcrondl wcrdcn. Dcr glcidrzoitig übercqndtc role l(ontrollschcin blcibt on Bord.

Anschriß der Houptvemollung der See-Berufs-
genossenscfiofi: Homburg I l, Zippelhous 5 - 6,
Seehous, Fernruf 32 l3 86.
Anschrift der Sektionen:
Sektion l: Emden, Nesserlonder Sroße 36;
Sektion ll: Bremen, Morlinistroße 3,1 - Honso-

Linie -,
Nebenstelle der Sektion ll, Bremerhoven,

Arndtstroße I ;
Sektion lV: Kiel, Willestroße 9,

Dolum der Ausfüllung,

lö vrnldrrre, dcl dl. Antob.n ln dlrt.r Sdiifitliat. volltlündli
und d.. Wohrh.lt gomäB grmcöt wordon rlnd.

Housholtungslisten

Arbeitstöttenbogen

r.id.
Nr.

W.r .ln. Frog! voEtttlidr uirldrllg,
unvoll.tandlg od.. trldrl ru d.n t.tt!G
aartl.n Zaltpunkt b!!ntwort.t, odar war
alö walgarl,.ir. roldrc Frogo ru broal-
yorlrn. Ionn nll Gofängnb bl. ru dr.i

alna. di.rar Sttofcn boatro0 wadanl
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tulrgo t

B es atzungskostenamt Lfd. Nr

ln

Ztihlblorr
für beschlagnahmte Gebäude und Vohnungen

nach dem Stande vom 30. 9. 1950

1.) Gemeinde: .......

Straße und Hausnummer
desGebäudes:.....

2.) Das Gebäude ist:
voll

. . beschlagnahmt
teilweise

Vohntebäude

Nichtwohnge bäude

r)
3.) Es ist ein

4.) Zahl der beschlagnahmten Vohnungen: )

Zeichen des Bearbeiters

Stehen auf einem Gruodstück mehrere Gebäude, so ist für iedes fteistehende
oder durch Brandmauer von einem anderen getrennte Gebäude ein besoode-
tes Zählblatt anzulegen.
In die ZahI der Vohnräume ist die Küche einzubeziehen, nicht aber Neben-
räume wie Badezimmer, Speisekammer, Abort u.ä.

*) Nichtzutreffendes streichen !

mrt Zahl det
beschlag-
nahmten

Vohnunteo
Iostesamt

el nem
Wohn-
raum

2 1 4 5 6 a I 9
l0

und
mehr

Wohnräumen (einschl. Küche)

-46 -



Änlage I

Besat zung skostenamt Lfd. Nr

ln

Ztihlblotr
für die Fortschreibung beschlagnahmter Gebäude und Vohnuogen

Beschlagnahme
. . . . . . *)

Freigabe

l.) Gemeiode: ..

erfolgte am .

Straße und Hausnummer
desGebäudes: .....

2.) Das Gebäude war: nichr )

teilweise ) *) beschlagnahmt

voll )

J,) Es wurde für die Besatzungsmacht
bzw. von ihr neu erbaut
voll beschlagnahmt
teilweise beschlagnahmt
ganz freigegeben
teilweise freigegeben

)

)

)

) ')
)

)

4.) Es ist ein: Wohngebäude
Nichtwohnge bäude

5.1 Zahl der näu beschlagnahmten bzw. freigegebenen Vohnungen

Zeichen des Bearbeiters

Stehen auf einem Grundstück mehrere Gebäude, so ist für jedes freistehende
oder durch Brandmauer von einem andererr tetrennte Gebäude ein besonde-
res Zählblatt anzulegen.
In die Zahl der Wohnräume ist die Küche einzubeziehen, nichr aber Neben-
räume wie Badezimmer, Speisekammer, Abort u.ä.

*) Nichtzutreffendes srreichen !

mlt Zahl der be-
schlagnahm-
ten bzw. frei-

gegebeneo
Vohnungen
insgesamt

elnem
Vohn-
raum

2 1 4 t 6 7 8 9
l0

und
mehr

Wohnräumen (einschl. Küche)
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